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1 Einleitung

1.1 Fragestellung

Die vorliegende Arbeit entstand auf Anregung von Herrn Dr. Kai Sammet am Institut für Ge-

schichte und Ethik der Medizin (IGEM) des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf

(UKE) im Rahmen eines von der damaligen Direktorin des Instituts Frau Prof. Dr. Ursula

Weisser anläßlich des 100jährigen Jubiläums des Klinikums 1989 initiierten Forschungspro-

jekts zur Geschichte des Hauses und der dort angesiedelten Medizinischen Fakultät sowie zu

Leben und Werk der sie prägenden Ärzte. Sie befaßt sich mit der Biographie und dem wissen-

schaftlichen Werk eines Zahnmediziners, der in der Anfangsphase der Hamburgischen Uni-

versität in der Weimarer Republik bedeutenden Anteil an der Etablierung der Zahnmedizin als

akademisches Fach in Hamburg hatte. Zugleich verfolgt sie das Ziel, einen Beitrag zur Auf-

klärung des Schicksals jüdischer Mediziner und Zahnmediziner zu leisten, die im „Dritten

Reich“ zuerst ihrer wissenschaftlichen und beruflichen Arbeitsmöglichkeiten beraubt und

dann aus Deutschland vertrieben wurden, ein Thema, das in Hamburg durch Hendrik van den

Bussche schon relativ früh aufgegriffen worden ist. So konnte ich auf seine umfassende Dar-

stellung der Hamburger Medizinischen Fakultät im Nationalsozialismus zurückgreifen, in der

er u. a. die Repressionen des Regimes gegen die als „Nichtarier“ diffamierten Hamburger

Professoren und Dozenten, darunter auch Hans J. Türkheim, ausführlich beleuchtet.

Da der Widerspruch zwischen der Ausgrenzung aufgrund der jüdischen Herkunft und einem

vom Gefühl der vollkommenen Zugehörigkeit zur deutschen bürgerlichen Gesellschaft be-

stimmten Selbstbild Türkheim wie auch viele seiner Leidensgenossen in eine paradoxe Lage

versetzte, wird die Geschichte der Emanzipation und nachfolgenden Assimilation der jüdi-

schen Bevölkerung Deutschlands am Beispiel seiner in Hamburg ansässigen Familie vor dem

Hintergrund der allgemeinen Entwicklung im 19. und frühen 20. Jahrhundert unter besonderer

Berücksichtigung der Hansestadt dargestellt.

Danach werden Türkheims Werdegang, seine Schul- und seine Studienzeit sowie die Anfänge

seiner wissenschaftlichen Tätigkeit in München und seine Rückkehr in seine Vaterstadt ge-

schildert. Seine nur zwölf Jahre umfassende akademische Tätigkeit begann mit der Einrich-

tung eines Zahnärztlichen Instituts an der 1919 neugegründeten Hamburgischen Universität,

dessen Frühgeschichte als Hintergrund für die Darstellung seines beruflichen Werdegangs

ebenfalls kurz skizziert wird.

Eine tiefe Zäsur in Türkheims Leben bildeten die Beendigung seiner akademischen Karriere

1933 und die drei Jahre später folgende Emigration nach London, wo er nur noch als nieder-
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gelassener Zahnarzt tätig war. Mit Ausnahme von Berichten über sein Wirken in Fachgesell-

schaften, über das einige Veröffentlichungen Auskunft geben, standen daher für die Rekon-

struktion dieser Lebensphase lediglich die Erinnerungen seines zur Zeit der Befragung

81jährigen Sohnes Peter und dessen Frau Anne-Marie zur Verfügung.

Türkheims Ausbildung sowie seine Berufs- und seine akademische Tätigkeit fiel in einen

Zeitraum, in dem in der Zahnmedizin in Deutschland noch ein Dualismus zwischen hand-

werklich orientierten Dentisten und studierten Zahnmedizinern herrschte, der nicht nur zu

innerfachlichen Konflikten führte, sondern auch die Behauptung des Faches im Rahmen der

akademischen Medizin erschwerte. Besondere Bedeutung kam daher dessen Professionalisie-

rung durch wissenschaftliche Forschung nach in der Medizin allgemein anerkannten Metho-

den zu. Unter diesem Aspekt werden Türkheims wissenschaftliche Arbeiten in den Kontext

der zahnmedizinischen Forschungen der 1920er Jahre gesetzt, in der die wissenschaftlichen

Diskussionen teilweise noch sehr unprofessionell geführt wurden.

1.2 Forschungsstand, Quellenmaterial und methodisches Vorgehen

1.2.1 Zum Forschungsstand

Hans Türkheims Leben und Werk waren bislang noch nicht Gegenstand einer umfassenden

historischen Untersuchung. Eine erste Zusammenfassung seines beruflichen und privaten Le-

benswegs veröffentlichte 1956 sein Freund und Kollege Alfred Kantorowicz in einem Nach-

ruf auf Türkheim in der Deutschen Zahnärztlichen Zeitschrift.1

In neuerer Zeit wurde er mehrfach in medizinhistorische Untersuchungen über das Schicksal

von Verfolgten des nationalsozialistischen Regimes miteinbezogen. So wurde in der von

Hendrik van den Bussche herausgegebenen und zu großen Teilen selbstverfaßten grundlegen-

den Darstellung über die Medizinische Fakultät der Hanseatischen Universität Hamburg im

„Dritten Reich“ aus dem Jahr 1989 neben anderen mit Berufsverboten belegten jüdischen

Professoren und Dozenten auch Türkheim berücksichtigt. Dort wird seine Forschungs- und

Lehrtätigkeit in Hamburg vor seiner Vertreibung aus seiner Professur sowie als Honorarpro-

fessor in der Nachkriegszeit bis zu seinem Tod 1955 kurz umrissen.2 In der 1992 erschiene-

nen Übersicht über die „Spuren Vertriebener und Verfolgter der Hamburger Universität“ von

1 S. Kantorowicz 1956.
2 S. Bussche 1989a, S. 50, 52.
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Angela Bottin und Rainer Nicolaysen findet sich eine kurze stichpunktartige Darstellung sei-

ner wissenschaftlichen Biographie.3

Einen etwas umfassenderen Überblick über Türkheims Lebensweg bietet Ulrich-Wilhelm

Depmer in seiner ein Jahr später erschienen Dissertation über „Weg und Schicksal verfolgter

Zahnmediziner während der Zeit des Nationalsozialismus“. Seine Informationen basieren auf

dem von Kantorowicz verfassten Nachruf, den von Bottin zusammengestellten Fakten und

einer ausführlichen Würdigung der Persönlichkeit Hans Türkheims während des ersten Me-

morial Meetings der Continental Dental Society im Oktober 1955 sowie auf einer 1985 ge-

führten Korrespondenz mit Türkheims jüngerem Sohn Peter, der auch wichtiges Material für

die vorliegende Arbeit geliefert hat.4 Ähnlich umfassend stellt sich die Beschreibung von Pe-

ter Schröck-Schmidt aus dem Jahr 1996 dar. In seinem Werk „Leuchtende Sterne der Medi-

zin. Zur verdrängten Geschichte jüdischer Zahnoperateure, Zahnärzte und Professoren“ faßt

er u. a. einige Einzelschicksale von jüdischen Zahnmedizinern zusammen.5

Das allgemeine Thema der Vertreibung von Ärzten und Zahnärzten aus Deutschland wie auch

speziell aus Hamburg während des Hitlerregimes war bereits Gegenstand so zahlreicher histo-

rischer Arbeiten, daß nicht alle hier Berücksichtigung finden konnten. Für die vorliegende

Untersuchung wurden zur Darstellung des historischen Rahmens, in dem die Biographie

Türkheims zu sehen ist, neben den bereits erwähnten Arbeiten und der Sammelbiographie

„2000 Kurzbiographien bedeutender deutscher Juden des 20. Jahrhunderts“ von Walter Tetz-

laff (1982) vor allem folgende Werke herangezogen: zur Emigration jüdischer Wissenschaft-

ler generell „Der Exodus aus Nazideutschland und die Folgen. Jüdische Wissenschaftler im

Exil“, herausgegeben von Marianne Hasler und Jürgen Wertheimer (1997), zur Zahnmedizin

im besonderen „Zahnärzte 1933-1945. Berufsverbot. Emigration. Verfolgung“ von Michael

Köhn (1994) und das schon genannte Werk „Leuchtende Sterne der Medizin“ von Peter

Schröck-Schmidt (1996) sowie speziell zu Hamburger Ärzten die auf ein anderes Kranken-

haus fokussierte Dissertation von Matthias Andrae über „Die Vertreibung der Jüdischen Ärzte

des Allgemeinen Krankenhauses Hamburg-St. Georg im Nationalsozialismus“ (1997) und die

Magisterarbeit von Anna von Villiez über „Die Verdrängung der jüdischen Ärzte Hamburgs

aus dem Berufsleben, 1933-1945“ (2002).

3 S. Bottin/Nicolaysen 1992, S. 8, 34, 49, 115.
4 S. Depmer 1993, S. 104-106.
5 S. Schröck-Schmidt 1996, S. 146-148.
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Für die Geschichte der Juden und der jüdischen Assimilation und Emanzipation im 19. Jahr-

hundert beziehe ich mich besonders auf Jakob Katz’ Buch „Zur Assimilation und Emanzipa-

tion der Juden“ von 1982, auf zwei Aufsätze von Thomas Nipperdey aus dem Jahr 1993 –

„Die Juden“ und „Das Problem der Minderheit: die Juden“ – sowie auf die Abhandlung von

Claus-Dieter Krohn über die „Jüdische Emigration zwischen Assimilation und Verfolgung“

von 2001. Für die Verhältnisse in Hamburg konnten die Dissertation von Herbert Gonsio-

rowski aus dem Jahr 1927 über „Die Berufe der Juden Hamburgs von der Einwanderung bis

zur Emanzipation“, Helga Krohns Abhandlung über „Die Juden in Hamburg 1800-1850“ von

1967 sowie aus den 90er Jahren der Aufsatz von Günter Böhm über „Die Sephardim in Ham-

burg“ (1991), zwei Beiträge von Arno Herzig – „Die Juden in Hamburg 1590 bis 1990“ und

„Die Juden in Hamburg 1780-1860“ – aus demselben Jahr und die Ausführungen von Jörg

Berlin zur „Geschichte – Schauplatz Hamburg“ (1998) herangezogen werden.

1.2.2 Zum Quellenmaterial

Bei den Nachforschungen über Leben und Werk Hans J. Türkheims wurden neben öffentlich

zugänglichen gedruckten Quellen, die das politische, soziale und wissenschaftliche Umfeld

Türkheims im Blick auf seine jüdische Abstammung genauer beleuchten, auch unveröffent-

lichte Quellen aus verschiedenen öffentlichen und privaten Archiven herangezogen. Sein sei-

nerzeit in London lebender zweiter Sohn Peter Türkheim (geb. in Hamburg am 13. Juli 1919)

gestattete mir Einblicke in den in seinem Besitz befindlichen persönlichen Nachlaß seines

Vaters, der aus mehreren von diesem selbst geschriebenen Lebensläufen, Dokumenten aus

dessen Studienzeit und Aufzeichnungen zu der von ihm mitgegründeten Continental Dental

Society (C.D.S.) besteht. Überdies konnte Peter Türkheim mir eine detaillierte Schilderung

des Lebens seines Vaters geben. Interviews, die ich am 23. August 2000 und am 16. Januar

und 6. September 2001 mit ihm und seiner Ehefrau Anne-Marie führte, sowie ein mehrjähri-

ger Briefwechsel mit beiden vermittelten mir insbesondere eine klarere Vorstellung vom

Menschen Hans Türkheim. Dem Sohn lag sehr viel an der Fertigstellung dieser Arbeit, er

konnte aber nur noch Teile des Entwurfs einsehen. Ehe die endgültige Fassung vorlag, starb

er am 2. April 2002 in London im Alter von 83 Jahren.6

Im Archiv der Gelehrtenschule des Johanneums zu Hamburg fanden sich Unterlagen zum

Schuleintritt von Hans Türkheim selbst sowie zu dem seiner beiden Söhne wie auch dem sei-

nes Vaters und seines Onkels Leo Türkheim.

6 S. Brief von Anne-Marie Türkheim vom 6.4.2002.
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Im Staatsarchiv der Freien und Hansestadt Hamburg befindet sich im Bestand Hochschulwe-

sen II eine Personalakte Türkheims, die über den Beginn und das Ende seiner wissenschaftli-

chen Karriere im AKE Auskunft gibt, und eine zweite zum Wiedergutmachungsverfahren und

zu der ihm in diesem Zusammenhang verliehenen Honorarprofessur. Dazu wurden dort eben-

falls Unterlagen über das Zahnärztliche Institut aus den Jahren 1951 bis 1953 und Akten zur

Verleihung des Professorentitels an Türkheim eingesehen. Des weiteren standen Akten zu

damaligen Prüfungskommissionen für die zahnärztliche Prüfung und zur Änderung des Hoch-

schulgesetzes vom 4. Februar 1921 durch Fassungen vom 15. Mai 1929 und 19. März 1930

zur Verfügung. Über Hans Türkheims Vorfahren und weitere Familienangehörige waren in

der Wedde, in den Akten der Jüdischen Gemeinde, im Melderegister sowie in den Beständen

Medizinalkollegium, Dozenten- und Personalakten des Hochschulwesens und Staatsangehö-

rigkeitsaufsicht einige Informationen zu finden. Von der mit Türkheim verwandte Familie

Lippmann wird im Hamburger Staatsarchiv ein umfangreiches Archiv mit vielen Bilddoku-

menten aufbewahrt.

Das Archiv der Medizinischen Fakultät im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf stellte

mir Akten über Türkheims Ernennung zum Honorarprofessor und über seinen Antrag auf er-

neute Lehrtätigkeit zur Verfügung, die über fakultätsinterne Diskussionen und Entscheidun-

gen Aufschluß gaben.

Aus seiner Emigrationszeit in Großbritannien waren nur begrenzte Informationen zu erhalten.

Besonders wertvoll waren die Unterlagen aus der „Biographical Database of European Medi-

cal Refugees in Great Britain 1930s-1950s“ des Wellcome Trust Centre for Health, Medicine

and Society der Oxford Brookes University. Einen genaueren Aufschluß über seine wissen-

schaftliche Tätigkeit in England hätte Türkheims wissenschaftlicher Nachlaß geben können,

eine Sammlung von Büchern, Zeitschriftenexemplaren und Farbdiapositiven von seinen mik-

roskopischen Untersuchungen, die seine zweite Ehefrau Francis (Franziska) 1955 nach sei-

nem Tod der Medical School der University of London übergab und die dort in der Bibliothek

der Dental Section ihren Platz fand.7 Wie Peter Türkheim bei einem späteren Treffen mit ei-

ner Mitarbeiterin dieser Bibliothek erfuhr, sind diese Zeugnisse seines wissenschaftlichen

Wirkens indes durch einen Brand vollständig vernichtet worden.8 Lediglich ein Teil der Zeit-

schriften, vorwiegend deutschsprachige Monatsschriften, sowie sonstige Druckschriften, die

7 S. Schreiben der University College Hospital Medical School an Frau Francis Turkheim vom 10.6.1955 aus
dem Nachlaß von Hans und Francis Türkheim im Besitz von Familie Peter Türkheim.
8 Telefonische Mitteilung von Peter Türkheim vom 10.9.2001.
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dort als Dubletten ausgesondert worden waren, überlebten, weil sie an das College of Sur-

geons weitergegeben worden waren.9

Das frühe Ende von Türkheims wissenschaftlicher Laufbahn in den 1930er Jahren machte es

unmöglich, Hamburger Studenten oder gar ehemalige Mitarbeiter aufzuspüren, deren Erinne-

rungen es erlaubt hätten, Türkheims Persönlichkeit als Forscher und Lehrer in dieser Zeit nä-

her zu beleuchten. In London wurde Türkheim ebenso wie den meisten anderen Flüchtlingen

aus Deutschland und dem übrigen Europa keine Lehrerlaubnis erteilt, so daß er dort keinen

Schülerkreis mehr aufbauen konnte.10

Lediglich ein jüngerer Kollege Türkheims, John Ellinger – sie praktizierten seinerzeit in Lon-

don in unmittelbarer Nachbarschaft –, meldete sich auf mein Inserat in der Zeitschrift der As-

sociation of Jewish Refugees AJR Information. Allerdings sollte es bei einem Brief bleiben, in

dem er mir nur einen Teil meiner Fragen sehr kurz beantworten konnte.

1.2.3 Zum methodischen Vorgehen

Zunächst wird als Hintergrund für den persönlichen Werdegang Hans Türkheims die allge-

meine Situation jüdischer Bürger in Deutschland im ausgehenden 19. Jahrhundert bis zum

Ende des Kaiserreichs sowie die Geschichte seiner jüdischen Vorfahren in Hamburg skizziert.

Der spezielle Teil der Arbeit gliedert sich in einen biographisch und einen wissenschaftshisto-

risch angelegten Hauptteil. Der erste umfaßt sowohl Türkheims persönliche Biographie als

auch seinen wissenschaftlichen Werdegang und seine akademische Karriere, die durch die

Vertreibung aus seinem Lehramt an der Universität Hamburg unterbrochen wurde und an die

er nach dem Ende des Krieges im Rahmen der Wiedergutmachung wieder anzuknüpfen ver-

suchte, sowie sein Wirken als niedergelassener Zahnarzt und Forscher in London. Besonderes

Augenmerk gilt seinen Bemühungen um die Hebung des wissenschaftlichen Niveaus der

Zahnmedizin seines Emigrationslandes Großbritannien durch die Gründung und Förderung

9 Mitteilung des Dental Department der Medical School an Frau Francis Turkheim vom 22.6.1955, aus dem
Nachlaß von Hans Türkheim im Besitz von FamiliePeter Türkheim.
10 Auskunft des kürzlich verstorbenen Dr. John Zamet (1932-2007), CfHMS, Oxford Brookes University, Pro-
fessor für Periodontologie i. R., Historiker und Mitarbeiter von Prof. Paul Weindling am CfHMS, Oxford Broo-
kes University, E-Mail vom 10.7.2003. Vgl. auch Weindling 1996. [Zamet, der sich in den letzten Jahren seines
Lebens mit historischen Forschungen über deutsche und österreichische Flüchtlinge, insbesondere Zahnärzte, aus
Hitler-Deutschland befaßt hat, erhielt dafür postum den PhD-Titel (E-Mail seiner Ehefrau Susan vom
6.8.2007).]
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von zahnärztlichen Vereinigungen, die sich die Verbreitung neuer Erkenntnisse und die wis-

senschaftliche Fortbildung der zahnmedizinischen Praktiker zum Ziel gesetzt hatten.

Als Grundlage einer Würdigung von Türkheims wissenschaftlichem Werk im Zusammenhang

mit der damaligen Fachdiskussion im zweiten Hauptkapitel wurde anhand der einschlägigen

Bibliographien und seiner eigenen Publikationsverzeichnisse eine vollständige Ergographie

erarbeitet, die neben drei Monographien zahlreiche Aufsätze in Fachzeitschriften und Hand-

buchbeiträge umfaßt; alle diese Arbeiten wurden eingesehen und für die Würdigung seiner

Leistungen im einzelnen ausgewertet. Diese lagen besonders auf den Gebieten der Kariesfor-

schung, der Histologie des Zahnes, der Sinnesphysiologie des Mundraumes, der Speichelfor-

schung und der zahnärztlichen Werkstoffkunde. Bei der Darstellung seiner Forschungsarbei-

ten wurde jeweils der damalige Kenntnisstand in diesen Bereichen der Zahnmedizin samt

seiner Vorgeschichte skizziert, um eine wissenschaftshistorische Einordnung der Forschungen

Türkheims zu ermöglichen. Das Aufarbeiten des Forschungskontextes wurde allerdings da-

durch erschwert, daß sich in der Zahnheilkunde zu jener Zeit noch zahlreiche Autoren aus der

Praxis an der wissenschaftlichen Diskussion beteiligten, die nicht in einschlägigen biographi-

schen Lexika verzeichnet sind, so daß selbst Vornamen und Lebensdaten oft nicht ermittelt

werden konnten, geschweige denn Näheres zu ihrer Biographie.

In Türkheims Ergographie wurden auch die Arbeiten seiner Hamburger Schüler mitaufge-

nommen. Da in den zur Zeit seiner Lehrtätigkeit am Zahnärztlichen Universitätsinstitut der

Hamburgischen Universität angefertigten Dissertationen die Doktorväter nicht immer eindeu-

tig angegeben sind, wurden sämtliche zahnärztlichen Doktorarbeiten jener Jahre gesichtet und

auf Anhaltspunkte überprüft, die auf ihn als Haupt- oder zumindest als Mitbetreuer schließen

lassen.
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2. Zum politischen und sozialgeschichtlichen Hintergrund:

Juden in Deutschland im 19. und frühen 20. Jahrhundert

2.1 Die Emanzipation und Assimilation der Juden in Deutschland

Der jüdische Anteil an der deutschen Gesamtbevölkerung im späteren Reichsgebiet lag 1816

bei 1,1 % und 1871 bei 1,2 %. Jüdische Großgemeinden entstanden vor 1870 in Berlin, Ham-

burg, Breslau, Posen und Frankfurt/Main. Die Jahre 1780 bis 1815 und 1840 bis 1870 kann

man als die Hauptphasen der jüdischen Emanzipation ansehen. Sie korrespondieren mit be-

stimmten Phasen der allgemeinen politischen und gesellschaftlichen Entwicklung in Deutsch-

land in diesem Zeitraum.1 Im Zusammenhang mit dem Aufstieg des Bürgertums und der

Durchsetzung der bürgerlichen Gesellschaft begann hier um 1780 ein Prozess der rechtlichen

Gleichstellung und sozialen Integration der Juden – ihre bürgerliche Emanzipation. In dieser

Zeit, als sich die Gesellschaft von allen Einschränkungen durch Zünfte, Stände und Kirchen

zu befreien suchte, wollte sie auch kein besonderes Judenrecht mehr zulassen. Die Emanzipa-

tion der Juden war demnach ein Bestandteil des allgemeinen Emanzipationsprozesses, der das

Bürgertum aus den Zwängen des ständischen Feudalismus befreite. Das preußische Emanzi-

pationsedikt von 1812 und die Revolution 1848 waren in diesem Prozeß wichtige Teilschritte,

aber die endgültige rechtliche Gleichstellung von Bürgern jüdischen Glaubens in ganz

Deutschland ermöglichte erst das Reichsgesetz von 1871.2

In den 1860er und 1870er Jahren wurde die bürgerlich-rechtliche Emanzipation der Juden als

gesetzlich verankerte Gleichstellung weitgehend vollzogen, doch begleitete den gesamten

Emanzipationsprozeß eine judenfeindliche Publizistik.3 Außerdem gab es nach wie vor öf-

fentliche Bereiche, zu denen Juden nur stark eingeschränkt Zugang erhielten, vor allem das

Beamtentum und das Offizierskorps, jedoch weniger aus antisemitischen Gründen, sondern

eher aus der Tradition bestehender religiös-kulturell bedingter Vorurteile heraus. In der Fol-

gezeit wurden Verbürgerlichung und sozialer Aufstieg der Juden durch deren Bestrebungen

gefördert, sich an die deutsche Gesamtbevölkerung anzupassen. Viele wandten sich still-

schweigend oder ausdrücklich von ihren religiösen und kulturellen Traditionen ab. So verbes-

serte die Taufe als eine Absage an die jüdische Sonderstellung die Chancen bei der Berufsfin-

dung besonders in bezug auf öffentliche Ämter. Gerade bei den bürgerlichen gebildeten Juden

war eine Lösung von der traditionellen religiösen Bindung immer häufiger zu beobachten.

1 S. Rürup 1984, S. 106.
2 S. ebd., S. 105-109.
3 S. Nipperdey 1993b, S. 401-409.
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Nach 1848 hatte das Judentum auch eine Rolle im politischen Leben zu spielen begonnen;

selbst direkte politische Teilhabe wurde möglich. Dabei kam es im Einklang mit den sonsti-

gen Anpassungsbestrebungen nicht zur Gründung einer spezifisch jüdischen Partei, sondern

zu einer Verteilung auf die verschiedenen politischen Lager entsprechend der individuellen

Überzeugung des Einzelnen. Allerdings war die Mehrheit der politisch aktiven Juden zwi-

schen 1867 und 1878 liberal gesinnt. 16 Angehörige der jüdischen Religion waren in dieser

Zeit Mitglieder des Reichstags, zusätzlich sechs Getaufte. 1874 waren unter den Linkslibera-

len sechs bekennende Juden und ein Getaufter, unter den Nationalliberalen sieben und drei

Getaufte, hinzu kam ein getaufter Freikonservativer. In den Landtagen sah die Zusammenset-

zung ähnlich aus.4

Im Kaiserreich hatten Juden zunehmend teil an der deutschen Kultur. Sie paßten sich ihrer

Umwelt an in ihren Sitten, Umgangsformen und Bräuchen, in der Sprache und der normal-

bürgerlichen Moral. In einer Gesellschaft, die sich immer mehr säkularisierte, bedeutete As-

similation, nachdem die Juden ihr reales und geistiges Ghetto verlassen hatten, die Aneignung

der deutschen Kultur und die aktive und schöpferische Beteiligung am kulturellen Leben der

Nation, eine soziale und kulturelle Annäherung bis hin zur vollständigen Verschmelzung, bei

der sie ihre traditionelle jüdische Lebensweise gegen ein „wahres Deutschtum“ einzutauschen

suchten.5 Daß ihre vielfältigen sozialen, kulturellen und wissenschaftlichen Beiträge von ei-

nem großen Teil der Nation entsprechend gewürdigt wurden, verstärkte ihr Zugehörigkeitsge-

fühl weiter. Es traten nicht nur jüdische Künstler und Schriftsteller hervor. Einzelne Juden

leisteten auch wichtige Beiträge zu den angewandten Naturwissenschaften und spielten eine

große Rolle in der medizinischen Forschung; die einflußreichen Positionen im Wissenschafts-

betrieb blieben ihnen aber nach wie vor verschlossen.

Der soziale Kontakt mit Nichtjuden in Beruf, Schule und Studium, in Verbänden und Verei-

nen war häufig unproblematisch, es gab viele individuelle Freundschaften. Es zeigten sich

allerdings auch immer wieder Grenzen. Das Bewußtsein des „Andersseins“ der jüdischen

Bevölkerungsgruppe schwand nicht vollständig. Auf Seiten der Nichtjuden zeigte sich dies

durch vereinzeltes Auftreten von Antisemitismus in breiteren Gesellschaftskreisen oder auch

im Ausschluß von Juden von bestimmten Vereinen. Dies schränkte wiederum ihren geselligen

Umgang mit Nichtjuden ein, so daß viele von ihnen weiterhin jüdische Gesellschaftskreise

bevorzugten. In den Bereichen, wo die Assimilation am weitesten fortgeschritten war, kam es

4 S. Nipperdey 1993b, S. 409.
5 S. Volkov 1990, S. 132-144.
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jedoch infolge einer Überanpassung der Juden, die oftmals als Vorreiter neuer Entwicklungen

auftraten, zu erneuten Spannungen.

„Die Juden, die sich von ihrer eigenen Tradition emanzipierten, assimilierten sich nicht

einfach, sie wurden Musterschüler von Bürgerlichkeit und Bildung, das konnte gele-

gentlich den leicht negativen Eindruck des Forcierten, Künstlichen, Nicht-ganz-

Selbstverständlichen erwecken: Musterschüler sind nicht geliebt. Ja, die assimilierten

Juden wurden Protagonisten einer neuen Modernität, die der Normalbürgerlichkeit der

Deutschen, auch in ähnlicher sozialer und kultureller Lage weit voraus war. Die späten

Schnellstarter überholten die frühen Langsamgeher, das schuf trotz der prinzipiellen

Angleichung neue Fremdheit. Der Familienstil schon war anders, geringe Kinderzahl,

schneller Abbau des Patriarchalismus, neue Stellung der Frauen; der Sozialstatus dispo-

nierte zum großstädtischen Stil der wirtschaftlich oder akademisch gehobenen Berufe,

der höheren Bildung und der Feinheit, ja der Nähe zur ästhetischen Moderne – in der

Literatur, dem Theater, der bildenden Kunst. Jetzt unterschied sich diese jüdische Ge-

sellschaft von der deutschen nicht mehr durch einen Überhang von ‚fremder‘ und viel-

leicht alter Tradition und durch ihr Wirtschaftsverhalten und ihren ökonomischen-

sozialen Status, sondern durch ihre ausgeprägte Modernität von Lebensformen.“6

Viele der Juden glaubten nach ihrer Assimilation an die bürgerliche Gesellschaft mit der

Übernahme von deren materiellen, politischen und geistigen Errungenschaften die endgültige

Aufnahme in die deutsche Nation erreicht zu haben. Sie wirkte sich nicht zuletzt in wirt-

schaftlicher Hinsicht positiv aus. Hatten 1848 noch 90% der Juden in Deutschland am Exi-

stenzminimum gelebt, so hatten 1871 bereits 60 % den Aufstieg in die mittleren und oberen

Steuerklassen erreicht (s. Tab. 1). Sie konnten von den neuen wirtschaftlichen Chancen auf-

grund der Industrialisierung besonders profitieren, da sie über Jahrhunderte auf Geldgeschäfte

und Handel beschränkt gewesen und damit zu Spezialisten auf diesem Gebiet geworden war-

en. Gerade in den stürmischen Wachstumsjahren nach der Reichsgründung konnten einheimi-

sche Juden, die nun vor allem zum Mittelstand, dem wohlhabenden Bürgertum und Großbür-

gertum gehörten, riesige Vermögen schaffen.7

Das soziale Profil der Juden allgemein, das durch eine breite Mittelschicht und eine kleine,

sehr reiche Oberschicht gekennzeichnet war, unterschied sich ganz erheblich von dem der

6 Nipperdey 1993b, S. 406 f.
7 S. Graml 1990, S. 45-49.
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1848 1871/74

bürgerlich gesicherte Existenzen (obere und mittlere Steuerstufen) 15-33 % 60 %

kleinbürgerliche und knapp am Existenzminimum Lebende 40-25 % 35-15 %

arme, marginale, nicht verbürgerte Existenzen 40-50 % 5-25 %

Tab. 1: Jüdische Sozialstruktur im Gebiet des Deutschen Reiches8

Gesamtbevölkerung. Dies fiel besonders bei den durchschnittlichen Steuerleistungen ins Ge-

wicht, die siebenmal höher ausfielen als die der Katholiken und dreieinhalbmal so hoch wie

die der Protestanten. Neben dem Besitz stellte die Bildung für die Juden die wichtigste

Grundlage für den sozialen Aufstieg dar. Weit stärker als ihr Anteil an der Gesamtbevölke-

rung stieg ihre Zahl an höheren Schulen und Universitäten. Die starke Bildungsmotivation der

jüdischen Minderheit läßt sich aus ihrem Aufstiegswillen, aber auch aus ihrer eigenen Bil-

dungstradition erklären. Da die Beamtenkarriere für akademisch ausgebildete jüdische Be-

werber weiterhin schwer zugänglich war, drangen sie statt dessen immer mehr in die freien

Berufe vor und wurden Ärzte, Anwälte, Journalisten und Schriftsteller.

Feste Anstellungen im wissenschaftlichen Bereich zählten in Deutschland überwiegend zu

den Beamtenpositionen, waren somit meist nur bis zu einem gewissen Status erreichbar. Der

freie Zugang zur Lehrtätigkeit ermöglichte zwar eine hohe Zahl an jüdischen Privatdozenten,

die sich aus dem Bildungsdrang und der neuen Intellektualität der Juden erklärte, aber auch

aus dem finanziellen Hintergrund bürgerlich-jüdischer Familien, der für diese wirtschaftlich

ungesicherte Stellung, die nicht mit einem festen Gehalt verbunden war, eine wichtige Vor-

aussetzung bildete. Die Chancen auf eine Professur waren jedoch stark limitiert, und insbe-

sondere der Aufstieg zum ordentlichen Professor war nur in Ausnahmefällen möglich.9

In Deutschland lebten um 1871 ca. 500 000 Juden, die teilweise im öffentlichen Leben stark

präsent waren. Ihr rasches Vordringen auf vielen gesellschaftlichen Gebieten nach der Eman-

zipation rief in ihrer christlichen Umgebung Neid hervor. Besonders ihre bevorzugte Berufs-

wahl in den Bereichen des Handels und der freien Berufe wurde ihnen zum Vorwurf gemacht:

8 Nach Nipperdey 1993a, S. 253.
9 S. Nipperdey 1993b, S. 402.
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Sie nähmen zum Nachteil anderer Bevölkerungsgruppen die bequemeren und einträglicheren

Berufszweige für sich in Anspruch.10

Um die Jahrhundertwende wies die beruflich-soziale Struktur der jüdischen Bevölkerung ge-

genüber der Situation bei der Reichsgründung kaum Veränderungen auf. So war ihr Anteil an

den Erwerbstätigen in Handel und Bankwesen sowie in Industrie und Gewerbe und an den

Freiberuflern im Vergleich zur Gesamtbevölkerung nach wie vor überproportional hoch.

Grundsätzlich galt, daß sie als Einzelne akzeptiert und integriert waren, jedoch nicht als

Gruppe. „Die Juden“ waren nach wie vor Außenseiter in staatlichen Berufspositionen und in

Teilen der Gesellschaft.11

Mit dem Beginn des Kaiserreichs hatte jedoch mit dem Aufstieg einer neuen organisierten

antijüdischen Bewegung ein neuer Abschnitt der jüdischen Geschichte eingesetzt, der schon

nach zwei Generationen in einer Katastrophe enden sollte. Freilich richtete sich die Juden-

feindschaft jetzt zunehmend gegen alle Angehörigen einer postulierten „jüdischen Rasse“ und

war nicht mehr wie seit dem Mittelalter auf die Anhänger des jüdischen Glaubens be-

schränkt.12 Einen Anlaß bildete die beginnende wirtschaftliche Krise nach dem Krieg gegen

Frankreich und die Gründung des Deutschen Reichs, die 1873 einsetzende „Gründerkrise“, in

der fortschreitende Industrialisierung mit Depression und Zukunftsangst einherging. Unter

diesen Bedingungen wuchs, wie häufig während wirtschaftlicher Rezessionsphasen, auch die

Bereitschaft, bestimmte Personengruppen dafür verantwortlich zu machen. Die auffallende

Rolle der Juden im Bankwesen bot eine einfache „Erklärung“: Man unterstellte ihnen, durch

ihre Beherrschung des Geldmarktes an der ganzen wirtschaftlichen Misere schuld zu sein.13

In den Jahrzehnten vor dem 1. Weltkrieg befanden sich die deutschen Juden in einer ambiva-

lenten Situation. Ein großer Teil nichtjüdischer Deutscher akzeptierte und begrüßte ihre Integ-

ration in die Gesellschaft, während andere offen oder latent antisemitisch waren. Juden galten

ihnen als „Erreger von Verfallsprozessen“; sie erblickten in der fortschreitenden Assimilation

einen Prozeß zunehmender Zersetzung des deutschen Volkes, verbunden mit einem unange-

messenen Machtgewinn des Judentums.14

10 S. Katz 1982, S. 194.
11 S. Nipperdey 1993b, S. 402-413.
12 S. Wurmbrand/Roth 1999, S. 404.
13 S. Graml 1990, S. 58, 105.
14 S. ebd., S. 80.
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Im Krieg selbst offenbarte sich ein bemerkenswerter jüdischer Patriotismus. Sein Ausbruch

rief auch in der jüdischen Bevölkerung entsprechend ihrem politischen Selbstverständnis als

Teil des deutschen Volkes allgemeine Begeisterung hervor. Daß Juden nun auch den Rang

eines Offiziers erhalten konnten, sah man in dieser vom Militarismus geprägten Zeit als wirk-

lichen Beginn der gesellschaftlichen Integration an.15 Als um 1916 die Kriegslage für

Deutschland schwieriger wurde, verschlechterte sich das deutsch-jüdische Verhältnis jedoch

zunehmend. Diffamierungskampagnen wie die Denunzierung der Juden als „Drückeberger“ –

tatsächlich waren 17,3 % von ihnen Kriegsteilnehmer (gegenüber 18,7 % der Nichtjuden) –,

die Darstellung der aus dem Osten zugewanderten Juden als Gefahr für das deutsche Volk

oder die verzerrte Darstellung der Rolle von Juden in den Kriegswirtschaftsgesellschaften

führten zu einer erneuten Verstärkung der antisemitischen Stimmung.16

Der Kriegseintritt der USA 1917 und die gemeinsame britisch-französische Gegenoffensive

im Frühsommer 1918 brachten die Kriegswende. Die deutschen Truppen wurden zum Rück-

zug gezwungen, am 11. November 1918 unterzeichnete das Deutsche Reich den Waffenstill-

stand und erkannte seine militärische Niederlage an.17 Ein Teil des mit der Kapitulation un-

zufriedenen Volkes neigte dazu, die Schuld für die militärische Niederlage neben den Kom-

munisten den Juden anzulasten.18

In der Weimarer Republik gab es ernsthafte Bestrebungen, die antijüdischen Vorurteile zu

beseitigen. Nach der Überwindung der schwierigen Nachkriegsperiode von 1918 bis 1924 mit

Revolution, Bürgerkrieg, ausländischer Besatzung und Inflation gelangten unter der liberalen

Atmosphäre der „ruhigen Jahre“ 1924 bis 1929 jüdische Wissenschaftler19 zu Weltruf, jüdi-

sche Dichter20 und Künstler21 verliehen der deutschen Literatur und Kultur neuen Glanz, und

jüdische Staatsmänner hatten großen Anteil an der Gesundung der deutschen Wirtschaft und

der Wiederaufnahme Deutschlands in die Gemeinschaft der Völker. So wurde die kurze

15 S. Lorenz 1991, S. 85.
16 S. Nipperdey 1993b, S. 412.
17 S. Forstmann et al. 1996, S. 143.
18 S. Wurmbrand/Roth 1999, S. 458.
19 Fünf der 15 deutschen Nobelpreisträger zwischen 1919 und 1933 waren jüdischer Herkunft: Albert Einstein
(1921), James Franck (1925) und Gustav Hertz (1925) erhielten den Nobelpreis für Physik, Otto Meyerhof
(1922) und Otto H. Warburg (1931) den für Medizin oder Physiologie, s. Sturm 1998, S. 48.
20 U. a. Alfred Döblin, Lion Feuchtwanger, Carl Zuckmayer, Anna Seghers und Kurt Tucholsky, s. ebd.
21 Z. B. drei der sechs „Comedian Harmonists“, der Regisseur Joseph v. Sternberg sowie die Komponisten Ar-
nold Schönberg und Kurt Weill, s. ebd.
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Glanzperiode der Weimarer Zeit auch von vielen Hamburger Juden als Höhepunkt des deut-

schen Judentums erlebt.22

Im Jahr 1929 verschlechterte sich die wirtschaftliche Lage in Deutschland jedoch zusehends

wieder. Mit dem 24. Oktober 1929 begann ein dramatischer Sturz der Aktienkurse an der

New Yorker Börse („Schwarzer Freitag“). Aufgrund der internationalen Finanz- und Wirt-

schaftsverflechtungen weitete sich die amerikanische Krise in kürzester Zeit zur Weltwirt-

schaftskrise aus. Das Deutsche Reich war nach den USA am stärksten betroffen.23 Viele gro-

ße Unternehmen machten Bankrott, die Inflation erschien unaufhaltsam. Infolgedessen nahm

in den Jahren 1929 bis 1933 die Arbeitslosigkeit verheerende Formen an, Notverordnungen

mußten erlassen werden, die bürgerlichen Parteien zerfielen, und die Gewalttätigkeiten in

politischen und sozialen Auseinandersetzungen nahmen zu.24 In dieser verzweifelten Lage

wurde Adolf Hitler als Führer der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei (NSDAP) am 30.

Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt. Er schaffte die parlamentarische Regierungsform ab

und errichtete eine brutale Diktatur. Damit begann für die Juden ein Schreckensregiment. Wie

Hitler von Anfang an erklärt hatte, sah er die Juden nicht als Religionsgemeinschaft, sondern

als „Rasse“ an,25 gegen die er einen Kreuzzug zu führen beabsichtigte. Er gab dem Antisemi-

tismus, den er rassistisch definierte, einen neuen Stellenwert, indem er die Judenfrage zum

Zentrum seines politischen Kampfes machte.26 Auch jenen, die der NSDAP nicht in erster

Linie wegen des antisemitischen Programms ihre Stimme gaben, mußte deutlich sein, daß

seine rassistische Botschaft nach der „Machtergreifung“ als eine politische Handlungsanlei-

tung zu sehen war.

2.2 Die Hamburger Juden im 19. und frühen 20. Jahrhundert

Die Geschichte der Hamburger Juden wies gegenüber dieser allgemeinen Entwicklung einige

ortsbedingte Besonderheiten auf. Mitte des 17. Jahrhunderts lebten in der Hansestadt neben

zumeist armen deutschen (aschkenasischen) Juden mittel- und osteuropäischer Herkunft kul-

turell hochstehende und wohlhabende portugiesische (sephardische) Juden, da der rege Han-

del Hamburgs bereits 1640 eine Anzahl kapitalkräftiger Sephardim hatte hierher übersiedeln

22 S. Lorenz 1991, S. 86.
23 S. Sturm 1998, S. 48.
24 S. Gay 1970, S. 158 f.
25 S. Graml 1990, S. 94.
26 S. Rürup 1987a, S. 14. Weiteres dazu s. im Kap. 4.6.1.
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lassen, die durch ihre Sprachkenntnisse und ihre oft auch familiären Beziehungen ins Ausland

im Im- und Export sehr erfolgreich waren.27 Jedoch war die Hamburger Judenpolitik geprägt

von Interessengegensätzen und dem Machtkampf zwischen dem Rat der Stadt, der den Juden

nicht abgeneigt war, und der Bürgerschaft, die sich aus Angst vor unerwünschter Konkurrenz

und unter dem Einfluß der theologisch motivierten Judenfeindschaft der Geistlichkeit gegen

sie stellte. Damit nahm die Hansestadt eine Sonderstellung beim Aufstieg und bei der Durch-

setzung der jüdischen Interessen ein. Im Laufe des 18. Jahrhunderts trat die wirtschaftliche

Vorrangstellung der sephardischen Juden immer mehr in den Hintergrund.28 1811 existierten

in Hamburg neben 130 Juden portugiesischer Herkunft 6299 deutsche Juden, die zusammen

6 % der Stadtbevölkerung ausmachten. Damit war Hamburgs jüdische Gemeinde in der ersten

Hälfte des 19. Jahrhunderts die größte Deutschlands, später wurde sie nur von Berlin und

Wien übertroffen.29

Die Schlechterstellung der jüdischen Bevölkerung in Hamburg30 wurde zu Beginn des 19.

Jahrhunderts neben der räumlichen Trennung ihrer Wohnquartiere auch auf sozialem Gebiet

praktiziert. So mußte die jüdische Gemeinschaft ihre Armen, Kranken und Waisen aus eige-

ner Kraft unterstützen, obwohl sie ebenso wie die christlichen Hamburger Steuern bezahlte.

Ferner wurden die Juden zwar zum Dienst im Linien- und Bürger-Militär herangezogen, Auf-

stiegschancen in höhere Ränge blieben ihnen jedoch verwehrt.31 Die Diskriminierung der Ju-

den und die hartnäckige Weigerung großer Teile der Hamburger Bevölkerung, die jüdische

Minderheit zu integrieren, stellte angesichts ihrer teilweise dominierenden Wirtschaftspräsenz

auch ein Mittel im Kampf um wirtschaftliche Interessen dar,32 war aber wohl auch mitbedingt

durch die streng christliche Einstellung des Kleinbürgertums.

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts intensivierten die Juden ihre Bemühungen um beruf-

liche Angleichung an die christliche Bevölkerungsmehrheit der Stadt, um sich aus ihrer sozia-

len Sonderstellung zu befreien und durch Schaffung neuer Erwerbsmöglichkeiten für die

niedrigeren Schichten einen gemeinsamen Weg in die bürgerliche Gesellschaft zu finden.

27 S. Böhm 1991, S. 41-59.
28 S. Gonsiorowski 1927, S. 80.
29 S. Krohn 1967, S. 9; Freimark 2005, S. 69.
30 Umfassende Auskunft über die soziale, kulturelle und politische Entwicklung der Hamburger Juden in der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gibt Helga Krohn 1967. Den sich anschließenden Zeitabschnitt Mitte des 19.
bis Mitte des 20. Jahrhunderts beleuchtet Ina Lorenz 1991.
31 S. Berlin 1998, S. 5.
32 Vgl. Gonsiorowski 1927, S. 73-75.
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Wohlhabende Glaubensgenossen richteten 1816 zur sozialen und wirtschaftlichen Unterstüt-

zung unbemittelter Juden ein „Vorschußinstitut“ ein, vergleichbar der christlichen Armenhil-

fe, um

„der Zunahme der Armuth entgegen zu arbeiten, dem Verarmen möglichst zuvor zu

kommen, die Zahl der Nothleidenden, denen noch geholfen werden kann, durch Her-

beyführung und Wiederbelebung ihres Gewerbes und ihrer gewohnten Thätigkeit unab-

lässig zu vermindern“.33

Dank dieser Solidarität kam es zu einer auffallenden Besserung der wirtschaftlichen Lage der

unteren Schichten des Judentums: Lebten 1832 noch 35 % am Existenzminimum, waren es

1848 nur noch 7 %. Im Vergleich dazu lebten um die Jahrhundertmitte in der gesamten Ham-

burger Bevölkerung 60 % in dürftigen wirtschaftlichen Verhältnissen. Dieser Unterschied läßt

sich teilweise auch aus unterschiedlichen Schwerpunkten in der Erwerbstätigkeit erklären. Bei

den potentiellen Armen handelte es sich in der Regel um zünftige und unzünftige Handwerker

(Freimeister und „Bönhasen“), besonders aber um Fabrikarbeiter, Tagelöhner und Dienstbo-

ten (29,6 %), die drei letztgenannten Berufsgruppen, an denen Juden mit nur 3,5 % vergleichs-

weise gering beteiligt waren.34

Da die Wirtschaft Hamburgs durch seinen Hafen insgesamt auf den Handel ausgerichtet war,

ergab sich als Besonderheit, daß die Hamburger Juden in ihrer Beschäftigungsstruktur zwar

eine Sonderstellung aufwiesen, aber nicht so auffallend von der der Gesamtbevölkerung ab-

wichen wie in anderen Gegenden Deutschlands. 1851 waren 25 % der nichtjüdischen Er-

werbstätigen im Handel und 30 % im Handwerk anzutreffen, während die entsprechenden

Anteile bei den Juden 67 % und knapp 24 % (gegenüber nur 8 % im Jahre 1815) betrugen.

Durch die Zunahme des unzünftigen Handwerks und die Arbeit des „Vereins zur Beförderung

nützlicher Gewerbe unter den Israeliten“ konnte sich ihr Anteil an dieser letzten Berufsgruppe

also fast verdreifachen.35 1895 waren von den jüdischen Berufstätigen im Deutschen Reich

56 % im Handel tätig, im Vergleich zu nur 10 % der nichtjüdischen Bevölkerung; in Hamburg

waren es 55% gegenüber 32% der nichtjüdischen Erwerbstätigen.36

Die Zeit zwischen 1830 und 1865 war für die Hamburger Juden die entscheidende Phase für

die Entwicklung eines neuen Selbstverständnisses nach dem Untergang des traditionellen Ju-

33 Zit. nach Krohn 1967, S. 43.
34 S. Krohn 1967, S. 50-52.
35 S. ebd., S. 41, 48.
36 S. Volkov 1990, S. 136.
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dentums;37 vom Standpunkt der politischen Entwicklung Hamburgs war es eine Epoche der

Reformbestrebungen und der Neugestaltung von Verfassung und Verwaltung. Die bürgerliche

Revolution von 1848 brachte auch insofern etwas Neues mit sich, als man im lokalpatrioti-

schen Hamburg erstmals einen nationalen deutschen Geist verspürte, von dem auch die Juden

erfaßt wurden.38

Seit die Juden in den 1850er Jahren vollständig anerkannte Bürger des hamburgischen Staates

geworden waren, wurde ihnen hier ein freier Zugang zur Bildung gewährt und volle wirt-

schaftliche und politische Teilhabe ermöglicht.39 Der staatlich geduldete Antisemitismus, wie

er für das Wilhelminische Kaiserreich charakteristisch war, konnte in Hamburg nur wenig

Fuß fassen. Es wurden – erstmals 1860 – sogar jüdische Richter und Beamte angestellt und

nach dem Leistungsprinzip befördert, was zu dieser Zeit noch eine Ausnahme darstellte. Ge-

sellschaftlicher und politischer Antisemitismus machte sich allerdings auch in Hamburg im-

mer wieder vereinzelt bemerkbar, ersterer wohl bedingt durch den Neid auf den sozialen und

wirtschaftlichen Aufstieg der Juden, letzterer besonders bei den konservativen Parteien. Für

die Hamburger Juden blieb im Kaiserreich eine völlige Gleichberechtigung und Integration in

das bestehende gesellschaftliche und politische System oberstes Ziel. Man wollte „deutscher“

Jude sein – was Wunsch und zugleich Programm ausdrückte.40

37 S. Herzig 1991, S. 61-73.
38 Vgl. z. B. die patriotischen Schriften von H. Türkheims Vater Julius Türkheim, Türkheim, J. 1920, S. 10 f.; s.
dazu auch unten Kap. 3.2.
39 S. Krohn 1967, S. 78.
40 S. Lorenz 1991, S. 77-84. Vgl. Zimmermann 1979; Berlin 1998.
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3. Der jüdische Familienhintergrund Hans Türkheims

3.1 TürkheimsVorfahren im Spiegel der deutsch-jüdischen Geschichte

3.1.1 Die väterliche Familie

Die im vorigen Kapitel geschilderte Entwicklung des Judentums von der Emanzipation zur

Assimilation kann am Beispiel der Familie Türkheim über Generationen hinweg nachvollzo-

gen werden. Hans Türkheims Großvater Jacob Türkheim, Sohn von Moses Türkheim und

Rahel geb. Valentin,1 wurde 1809 in Breslau geboren und siedelte 1848 nach Hamburg über.

Seine Wohnung, „Bei den Hütten 135“,2 lag im damaligen „Alten Judenviertel“. Zwei Jahre

später heiratete er Jette geb. Strelitz (1812-1871)3, eine Tochter des Lehrers Isaac Moses Stre-

litz (1785-1812)4 und seiner Frau Friederike geb.Warrisch (1785-1850),5 die beide dem mosa-

ischen Glauben an gehörten.6 Bis 1850 war auch Jacob Türkheim als Lehrer tätig, suchte sich

dann aber ein neues Betätigungsfeld; in den Jahren 1851, 1853 und 1854 ist er als freiberufli-

cher „Literat“, 1852 und 1856 als „Journalist“ bezeugt, Tätigkeiten, in denen er offenbar gut

verdiente. Von 1852 bis 1877 wohnte er mit seiner Familie in der Hamburger Innenstadt unter

guten Adressen wie Große Drehbahn, ab 1856 ganz in der Nähe davon im Valentinskamp und

1871 Mön(c)kedamm 16. Danach bezogen die Türkheims eine Wohnung im Stadtteil Eims-

büttel im Laufgraben 12.7 1871 bis 1881 ist Jacob Türkheim als Inhaber eines Annoncen–

Büros, zuerst in der Innenstadt in der Nähe des Rathauses (Großer Burstah 6), ab 1880 in der

Bohnenstraße 4 bezeugt,8 war demnach nunmehr auf kaufmännischem Gebiet tätig.

1 Von ihnen sind keine Lebensdaten überliefert; auch der Beruf von Moses Türkheim ist nicht bekannt.
2 Die Straße lag ursprünglich an dem Wall, der die Stadt umgab, der Name ist auf die aus der ersten Hälfte des
17. Jahrhunderts stammenden kleinen Wohnungen für die dort angesiedelten Stadtsoldaten zurückzuführen, s.
Gemeinden und Strassen 1925, S. 30 und 65.
3 StAH, Mairie (franz. Zivilstand) 27, Bd. 6: Geburtenregister 1812, lfd. Nr. 3582 und JG 1812, lfd. Nr. 177;
Todesjahr aus: StAH, Zivilstandsaufsicht (1866-1875) C, lfd. Nr. 197: Sterberegister St. Pauli, 1871: Türkheim,
Jette geb. Strelitz.
4 Geburtsjahr errechnet: Nach StAH, Mairie 35, Bd. 5a: Heiratsregister 1811, lfd. Nr. 145, 10.12.1811, waren-
Braut und Bräutigam bei der Eheschließung beide 26 Jahre alt. Todesjahr aus: StAH, Mairie 39, Bd. 6: Sterbere-
gister 1812, lfd. Nr. 1210.
5 Geburtsjahr errechnet (s. vorige Anmerkung); Todesjahr aus: StAH, Jüdische Gemeinde, 725g: Leichen-
Register der Deutsch-Israelitischen Gemeinde 1850, lfd. Nr. 140.
6 StAH,Wedde II 8: Verheiratungsprotokolle, Bd. 93: Dez. 1849-März 1850, lfd. Nr. 87.
7 StAH, Jüdische Gemeinden, 696d: Geburtsregister 1841-1851, 1851, S. 1095, lfd. Nr. 19; ebd., 696e: Geburts-
register 1852-1860, 1852, S. 1123, lfd. Nr. 23; 1853, S. 1154, lfd. Nr. 31; 1854, S. 1184, lfd. Nr. 65; 1856, S.
1240, lfd. Nr. 56.
8 S. Hamburgisches Adressbuch 1873, S. 442; 1876, S. 912; 1877, S. 502; 1880, S. 358.
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Seine fünf Kinder wuchsen in der wichtigen Epoche der kulturellen Assimilation9 auf und

drangen in Berufe vor, die sich erst zu dieser Zeit dem Judentum öffneten. Friederike (1851-

1922),10 erstgeborene und einzige Tochter Jacob Türkheims, war in Hamburg als Volksschul-

lehrerin tätig,11 somit in einem der ersten Berufe, die bürgerlichen Frauen offenstanden. Sie

zeigte großes Interesse an politischen und militärischen Fragen und stand während des 1.

Weltkriegs sogar in Briefwechsel mit den Generälen Paul von Hindenburg und Erich von Lu-

dendorff.12

Der erste Sohn, Moritz (1852-1917), der nach dem Studium der Rechtswissenschaft zum Dr.

jur. promoviert worden war,13 praktizierte als Rechtsanwalt in Hamburg-Neustadt, zunächst

unter der Adresse Hohe Bleichen 9, ab 1882 in der ABC-Straße; er war beim Hamburger

Land- und Amtsgericht sowie beim Hanseatischen Oberlandesgericht zugelassen.14 1878 er-

warb er das Hamburger Bürgerrecht.15 Sein Sohn Ernst (1890-?),16 der 1911 nach Kanada

auswanderte, trat zum evangelischen Glauben über und wurde sogar Prediger.17

Der zweite Sohn und Vater Hans Türkheims, Julius (1853-1928),18 studierte Medizin, eröffne-

te in seiner Heimatstadt eine Praxis19 und wurde 1887 Hamburger Bürger.20 Adolph, der dritt-

älteste Sohn (1854-?)21, war Kaufmann; er wurde erst 1901 mit 47 Jahren in Hamburg einge-

9 S. BE 2006, Bd. 14, S. 137.
10 StAH, Jüdische Gemeinden 696d: Geburtsregister 1841-1851, 1851, S. 1095, lfd. Nr. 19; StAH, Meldewesen
K 7090 (Film): Meldeamt, Alt-Hamburg Kartei 1892-1925, Buchstabe Tüg-Turr, s. v. Türkheim, Friederike.
11 Lebenslauf zum Abstammungsnachweis, 12.4.1933, StAH, Hochschulwesen, Dozenten- und Personalakten,
IV 1497, Bl. 47 f.
12 Interview mit Peter Türkheim am 23.8.2000 in Hamburg.
13 StAH, Jüdische Gemeinden, 696e: Geburtsregister 1852-1860, 1852, S. 1123, lfd. Nr. 23; StAH, Meldewesen
K 7090 (Film): Meldeamt, Alt-Hamburg Kartei 1892-1925, Buchstabe Tüg-Turr, s. v. Türkheim, Moritz.
14 Hamburgisches Adressbuch 1882, S. 358.
15 StAH, Staatsangehörigkeitsaufsicht, A I f: Bürgerprotokolle 156, 2.1.1878-31.12.1878, S. 30, lfd. Nr. 7148.
16 StAH, Meldewesen K 7090 (Film): Meldeamt, Alt-Hamburg Kartei 1892-1925, Buchstabe Tüg-Turr, s. v.
Türkheim, Ernst.
17 Interview mit Peter Türkheim am 23.8.2000 in Hamburg; Vermerk vom 9.10.1916: „seit 1911 in Kanada als
Prediger aufhältlich“, StAH, Meldewesen K 7090 (Film): Meldeamt, Alt-Hamburg Kartei 1892-1925, Buchstabe
Tüg-Turr, s. v. Türkheim Ernst,.
18 Curriculum vitae von Julius Türkheim vom 13.7.1896, StAH, Medizinalkollegium, IV C 34, Bl. 1r-v; Biblio-
thek des Ärztlichen Vereins Hamburg, Biographischer Zettelkatalog, s. v. Türkheim, Julius.
19 Vorfahrensnachweis von Hans Türkheim, 12.4.1933, StAH, Hochschulwesen Dozenten- und Personalakten,
IV 1497, Bl. 47 f.
20 StAH, Staatsangehörigkeitsaufsicht, A I f: Bürgerprotokolle, 156: 2.1.1878-31.12.1878, S. 2, lfd. Nr. 13384,
3.1.1887. Näheres zu ihm s. unten Kap. 3.2.
21 StAH, Jüdische Gemeinden 696e: Geburtsregister 1852-1860, 1854, S. 1184, lfd. Nr. 65.
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bürgert.22 Keiner dieser Türkheims hat je die Entlassung aus dem Hamburger Staatsverband

beantragt.23

Hingegen zog der vierte Sohn, Leo (1856-1917),24 der Lehrer an höheren Schulen geworden

war, 1891 von Hamburg zunächst nach Fürth in Bayern und erwarb die bayerische Staatsan-

gehörigkeit.25 Von 1892 bis1898 unterrichtete er am dortigen Gymnasium. Von 1900 bis 1902

lebte er in Würzburg (Ludwigstraße 20), wo er an der Königlichen Kreis-Realschule Franzö-

sisch und Englisch lehrte. 1902 kehrte er für drei Monate nach Hamburg zurück; im Septem-

ber dieses Jahres meldete er sich von dort nach Mühlheim ab.26 Von 1911 bis mindestens

1914 lebte er in Nürnberg; dort unterrichtete er Alte Sprachen, Englisch und Französisch.27

Schon 1887 hatte er in der renommierten „Cotta’schen Bibliothek der Weltliteratur“ eine

Übersetzung „Sämtlicher Werke“ des Sophokles in zwei Bänden veröffentlicht. Seine Tochter

Nora Cäcilia (1898-?)28 studierte Zahnmedizin und promovierte 1922 in Würzburg;29 1933

emigrierte sie nach Italien.30

3.1.2 Die mütterliche Familie

Die mit den Türkheims verschwägerte Familie Laskar (ursprünglich Lazarus) läßt sich in

Hamburg bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts zurückverfolgen. Sie war anfangs im Import von

Südfrüchten und Palmöl tätig und führte daher den Familiennamen Kyk (hebräisch für „Palm-

öl“). Der erste namentlich erwähnte Vorfahr der Laskars war Israel Naphtaly Kyk, sein Sohn

Esriel (?-1714) war neben seiner Handelstätigkeit Gelehrter und Vorsteher der jüdischen Ge-

meinde Hamburgs. Dessen Sohn Leser (1650/1660-1714) führte den Handel sehr erfolgreich

weiter; er und seine Söhne sind zwischen 1686 und 1726 mehrmals als Teilnehmer der Leip-

ziger Messe aufgeführt. Im Umgang mit den Ämtern nahmen sie den Namen Lazarus an. Le-

22 StAH, Staatsangehörigkeitsaufsicht, A I f: Bürgerprotokolle, 194, S. 171, lfd. Nr. 341, 26.2.1901.
23 StAH, Staatsangehörigkeitsaufsicht, A IV 3: Entlassungsregister, Bd. 3, 1830-1919.
24 StAH, Jüdische Gemeinden, 696e: Geburtsregister 1852-1860, 1856, S. 1240, lfd. Nr. 56; StANü, Nachlassakt:
Amtsgericht Nürnberg, Nachlassakten VI, Nr. 2655/1917: Nachlaßakten von Leo Türkheim; StANü, Personal-
akt: Hans-Sachs-Gymnasium Nürnberg, Nr. 171.
25 StadtAWü, Einwohnermeldebögen, jüngere Reihe, s. v. Türkheim, Leo; ebd., Grundliste, Ludwigstraße 20.
26 StAH, Meldewesen K 7090 (Film): Meldeamt, Alt-Hamburg Kartei 1892-1925, Buchstabe Tüg-Turr, s. v.
Türkheim, Leo.
27 Hof- und Staatshandbuch für das Königreich Bayern 1892, S. 575, 1900, S. 480, 1911, S. 42; Würzburger
Adreßbuch 1905, S. 512; StadtAWü, Einwohnermeldebögen, jüngere Reihe, s. v. Türkheim, Leo.
28 StadtAWü, Einwohnermeldebögen, jüngere Reihe, s. v. Türkheim, Nora Cäcilia.
29 S. ihre Doktorarbeit, Türkheim, N. C. 1922.
30 Interview mit Peter Türkheim, 23.8.2000.
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sers Sohn Jacob (?-1717) wurde wiederum zum Vorsitzenden des Vorstandes der Israeliti-

schen Gemeinde gewählt, ebenso wie dessen Sohn Loeb Levin Jacob Lazarus (1704-1759)

und Loebs sechster Sohn Israel Levin Lazarus (1745-1819), durch den die Familie zu großem

Ansehen und Vermögen gelangte. Aus seiner zweiten Ehe mit Sara Geismer (?-1826) ging

Hans Türkheims Urgroßvater mütterlicherseits Simon Lazarus (1784-1831) hervor. Dieser

war ein gebildeter Mann; so ist er bezeugt als Subskribent hebräischer Bücher, die Anfang des

19. Jahrhunderts in Hamburg erschienen.31

Sein Sohn Eduard (1818-1899), der seinen Familiennamen in „Laskar“ umänderte,32 und des-

sen Ehefrau Auguste geb. Menke (1833-1898) (Abb. 2) betrieben ein Klempner- und Mecha-

nikergeschäft, waren somit in einem Wirtschaftsbereich tätig, in dem in Hamburg überdurch-

schnittlich viele Juden anzutreffen waren.33 Hans Türkheims Vetter mütterlicherseits Leo

Lippmann34 beschrieb den gemeinsamen Großvater in seinen Lebenserinnerungen sehr leben-

dig:

„Er war eine stattliche Erscheinung. Neben ihm erschien die zarte Großmama […] ver-

schwindend klein. Die schönen, strahlenden Augen meines Großvaters Laskar zeigten

den Grundzug seines Wesens, einen köstlichen Humor, der meinen Großvater zum Uni-

kum machte. Dieser Humor hatte trotz allem Sarkasmus fast immer etwas Gütiges, so

daß er nicht verletzte, selbst wenn mein Großvater sich über die Schwächen seiner

Mitmenschen lustig machte.“35

Weiterhin stellte er Eduard Laskar als einen Mann mit einem überaus starken Rechtsempfin-

den dar. Unehrlichkeit insbesondere der Enkelkinder konnten ihn sehr zornig machen. Von

diesen Charakterzügen, illustriert durch einige Anekdoten, die in die Familiengeschichte ein-

gegangen waren, berichtete mir auch sein Urenkel Peter Türkheim, der ihn selbst nicht mehr

kennenlernen konnte. Über Laskars beruflichen Weg schrieb Lippmann:

„Mein Großvater hatte in seiner Jugend das Klempnerhandwerk erlernt und war, wie er

mit Stolz erzählte, nach Einführung der Gasbeleuchtung der erste oder einer der ersten

Hamburger ‚Gasfitter‘ gewesen. Im Jahre 1848 hatte er in Paris die Revolution miterlebt

und das Experiment der ‚Nationalwerkstätten‘kennengelernt. […] er habe von vorn

31 S. Lippmann, S. 14 f.
32 S. ebd., S. 19.
33 Vgl. dazu Kapitel 2.2.
34 Zu ihm s. weiter unten.
35 S. Lippmann 1964, S. 19 f.
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Abb. 2: Eduard Laskar (1818-1899) und Auguste Laskar geb. Menke (1833-1898)36

herein das Scheitern dieses Experiments erwartet37. In Paris hatte er seinen Familien-

namen ‚Lazarus‘ in ‚Laskar‘ umgewandelt. Seit dem 13. Dezember 1850 führte er den

Namen Laskar mit Genehmigung des Senats auch in Hamburg.“38

36 Foto aus: Leo Lippmann: „Meine Vorfahren“, 1939, StAH, Familienarchiv Lippmann, A 12, S. o. Nr. (nach
10).
37 Die im März 1848 eröffneten „Nationalwerkstätten“ waren Arbeiterproduktionsgenossenschaften, in denen
Arbeitslose beschäftigt wurden und deren Erträge vollständig den Arbeitern zugute kamen. Sie wurden nach nur
nur vier Monaten im Juni desselben Jahres wegen Unwirtschaftlichkeit wieder geschlossen; vgl. dazu Lassalle
1888.
38 S. Lippmann 1964, S. 19.
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Abb. 3: Joseph Lippmann (1851-1928) und Toni Lippmann geb. Laskar (1855-1930).39

Seine Ehefrau Auguste entstammte der sephardischen Familie Curiel. Ihr erster in Hamburg

ansässiger Vorfahre war der über Amsterdam aus Lissabon geflohene Marrane40 Jacob Curiel

(1587-1665), mit bürgerlichem Namen „Alexander Nunes da Costa“. König João IV. von Por-

tugal ernannte ihn 1641 zum portugiesischen Residenten für Holland, 1650 für Hamburg, eine

Position, die nach seinem Tod sein Sohn Salomon übernahm. Auguste stammte allerdings

nicht von diesem ab, sie war vielmehr eine direkte Nachfahrin des ältesten Sohnes von Jacob

Curiel, Mozeh (Jeronimo Nunes da Costa, 1615-?), der bei der Übersiedelung der Familie

39 Foto aus: Leo Lippmann: „Meine Vorfahren“, 1939, StAH, Familienarchiv Lippmann, A 12, S. o. Nr. (5 Sei-
ten nach 55).
40 Bezeichnung für Juden, die sich unter dem Druck der spanischen Inquisition taufen ließen, insgeheim aber
ihrer alten Religion treu blieben, s. Lippmann 1964, S. 17.
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nach Hamburg in Amsterdam geblieben und später eng mit Wilhelm III. von Oranien be-

freundet war. Erst vier Generationen später kam dieser Zweig der Curiels nach Deutschland,

wo sie ihren Namen in „Curjel“ änderten. Hirsch Curjel (1784-1853) lebte als Kaufmann in

Emden, seine Tochter Bertha (1809-1879), die Urgroßmutter Hans Türkheims, heiratete 1830

den gutsituierten jüdischen Hamburger Kaufmann Alexander Jeremias Menke (1802-1878).

Aus dieser Ehe ging Auguste verheiratete Laskar hervor.41

Seine Großmutter Auguste beschrieb Lippmann genauso bildhaft wie ihren Mann. Die „über-

aus gütige Frau, die mit den Enkeln niemals schalt“, arbeitete ständig an Stickereien und wur-

de von ihrem Mann treu umsorgt. Sie gehörten zu den wohlhabenden und angesehenen jüdi-

schen Hamburger Handwerkerfamilien.42 Ihre vier Kinder Antonie (Toni) Ranette (1855-

1930), Paul, Marie und Robert erzogen sie aber schon ganz ohne jüdisch-religiösen Einfluß.

Die älteste Tochter Toni Ranette (1855-1930) heiratete den jüdischen Kaufmann Joseph

Lippmann (1851-1928) (Abb. 3). Ihre Söhne Leo Karl (1881-1943), Franz Berthold (1886-?)

und Arthur Siegfried (1884-1950)43 erhielten eine gemäßigt orthodoxe jüdische Erziehung.44

Ihr ältester Sohn Leo (Abb. 4) schlug nach einem juristischen und volkwirtschaftlichen Stu-

dium in München, Berlin und Kiel die Beamtenlaufbahn ein. Von 1906 bis 1920 war er in

Hamburg zuständig für das Liegenschaftsamt, 1920 wurde er zum Senatssekretär und 1921

zum ersten Staatsrat der Finanzdeputation ernannt. Dieses Amt hatte er bis zu seiner Entlas-

sung durch das NS-Regime 1933 inne.45

41 S. ebd., S. 16-18.
42 S. Lippmann 1964, S. 19-21.
43 Studierte Medizin in Freiburg, München und Kiel; durch Vermittlung seines Onkels Julius Türkheim konnte er
bereits nach dem ersten Semester im AK St. Georg in Hamburg famulieren. 1907 Staatsexamen und Promotion,
1907/1908 Volontärarzt und 1908 Assistenzarzt am AK St. Georg, 1910 Niederlassung als praktischer Arzt,
daneben Volontärarzt im AK St. Georg. 1912 wissenschaftlicher Assistent der dortigen Direktorialabteilung,
nach der Gründung der Hamburgischen Universität Beteiligung an den Lehraufgaben, 1932 Dienstbezeichnung
Professor, 1933 Kündigung aufgrund des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. 1933 Selbst-
mord seines Sohnes stud. med. Rudolf, 1938 Emigration nach Australien zusammen mit seinem Bruder Franz,
der bis dahin das elterliche Metallgeschäft geführt hatte, und dessen Familie, 1941 Zulassung als „Medical Prac-
titioner“. Vgl. Andrae 1997, S. 32-67; Leo Lippmann: „Meine Vorfahren“, 1939, StAH, Familienarchiv Lipp-
mann, A 12, S. 62.
44 S. Andrae 1997, S. 32.
45 S. Der Lebenslauf des Verfassers dieser Schrift: Staatsrat a. D. Dr. Leo Lippmann, in: Leo Lippmann: „Meine
Vorfahren“, 1939, StAH, Familienarchiv Lippmann, A 12, S. 87-89 (Anl. VII). Seine Ehefrau Anna Josephina
Lippmann (1881-1943) war die Schwester des bekannten Narkoseforschers Ernst von der Porten (1884-1940), s.
Leo Lippmann: Die Vorfahren meiner Ehefrau Anna Josephine Lippmann geb. von der Porten, 1939, StAH,
Familienarchiv Lippmann, A 18, S. 15. Zum Bruder Ernst von der Porten, Arzt in Hamburg und Brüssel, vgl.
Goerig/Schulte am Esch 2004. Leo Lippmann beging mit seiner Frau, die ebenfalls als „Nichtarierin“ galt, am
Vorabend ihrer drohenden Deportation ins Konzentrationslager Selbstmord, s. Zeitungsausschnitt Hamburger
Abendblatt, 15.7.1993, Bibliothek der Genealogische Gesellschaft Hamburg, Familienarchiv, Familienakte
Lippmann.
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Abb. 4: Leo Lippmann (1881-1943)46

Die jüngere Schwester seiner Mutter, Marie, heiratete Julius Türkheim. Ihr Sohn Hans Jacob,

der im Mittelpunkt unserer Untersuchung steht, wuchs bereits in einer Zeit auf, in der ein

Großteil der Juden nur noch deutsch fühlte und lebte. Bis auf die formelle Zugehörigkeit zur

jüdischen Religion waren unter ihnen weder die jüdische religiöse Literatur noch die hebrä-

ische Sprache präsent. In dieser Generation war die Familie Türkheim vollständig assimiliert.

46 Foto aus Lippmann 1964, S. 641.
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3.2 Das Elternhaus: Julius Türkheim und Marie Türkheim geb. Laskar

Julius Türkheim wurde am 2. Mai 1853 in Hamburg geboren. Anfangs Schüler der Talmud-

und Thora-Schule, besuchte er 1869 bis 1874 wie sein jüngerer Bruder Leo (1872-1876) und

später sein Sohn Hans sowie seine beiden Enkelsöhne Peter und Herbert die traditionsreiche

Gelehrtenschule des Hamburger Johanneums und legte dort sein Abitur ab.47 Nach dem Me-

dizinstudium in Leipzig, Tübingen und München war er 1877 bis 1878 als Assistenzarzt in

der Irrenanstalt Karthaus-Prüll in Regensburg sowie – nach seiner Promotion mit der Arbeit

De idearum amentium pathogenesi (Zur Pathogenese der Wahnideen) 1879 in München48 –

von 1879 bis 1880 in der Landesirrenanstalt Stephansfeld in Brumath (Brumpt)/Elsaß-

Lothringen49 tätig. Danach kehrte er in seine Vaterstadt zurück, wo er zunächst ein Jahr im

AK Altona tätig war, ehe er sich 1882 als praktischer Arzt in Hamburg-St. Georg in der Nähe

des Hamburger Allgemeinen Krankenhauses, Lange Reihe 101, niederließ; die Familie wohn-

te Georgsplatz 13 in der Innenstadt.50 Von 1881 bis 1884 war er zugleich als Armenarzt des 2.

Bezirks am Pferdemarkt 151 bestellt, wo er „von den Pflegeorganen zugesandte[r] Personen“

untersuchte und diese bedürftigen Armen anschließend behandelte.52 1888 heiratete er Marie

Laskar (1860-1928)53, am 23. Juli 1889 wurde ihr einziges Kind Hans Jacob Türkheim gebo-

ren. Die Geburtsurkunde des Sohnes (Abb. 5) belegt, daß sich zu dieser Zeit die Familie

Türkheim schon weitgehend von der jüdischen Religion gelöst hatte, denn unter „Religion“

ließ der Vater für sich „konfessionslos“ eintragen; seine Ehefrau gehörte danach allerdings

noch der jüdischen Gemeinde an.54

47 S. im AJohHH: Album der Gelehrtenschule des Johanneums 1865-1921, S. 14, Zugangsnr. 4074 (Julius) und
S. 24, Zugangsnr. 4269 (Leo); Abiturientenverzeichnis der Gelehrtenschule des Johanneums 1804-1909, lfd. Nr.
672 (Julius) und 696 (Leo). Zu Hans, Herbert und Franz-Alfred: Schülerkarten 7200, 9249 und 9569.
48 Curriculum vitae von Julius Türkheim, 13.7.1896, StAH, Medizinalkollegium, IV C 34, Bl. 1; Resch/Buzas
1915, S. 175.
49 Curriculum vitae von Julius Türkheim, 13.7.1896, StAH, Medizinalkollegium, IV C 34, Bl. 1; Vorfahrens-
nachweis zum Abstammungsnachweis von Hans Türkheim, 12.4.1933, StAH, Hochschulwesen, Dozenten- und
Personalakten, IV 1497, Bl. 47 f.
50 Bibliothek des Ärztlichen Vereins Hamburg, Biographischer Zettelkatalog, s. v. Türkheim, Julius; Börner’s
RMK 1892, S. 374 und 1893, S. 375; Ärztliches Handbuch 1921, S. 341; 1924/25, S. 383.
51 S. Personalakte Julius Türkheim, StAH, Medizinalkollegium, IV C 34, Bl. 1v.
52 S. Goverts 1901, S. 434; Joachim 1901, S. 13.
53 S. Lippmann 1964, S. 19. Geburtsjahr s. StAH, Jüdische Gemeinden, 696e: Geburtsregister 1811-1865, 1860,
lfd. Nr. 261.
54 Geburtsurkunde Hans Türkheims aus dem Geburtsregister, Standesamt 1, Hamburg, Hauptregister. Vgl. auch
seine Schülerkarte, Abb. 6.
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Abb. 5: Geburtsurkunde Hans Türkheims aus dem Geburtsregister

(Hauptregister des Standesamts Hamburg Mitte)
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In welchem Jahr Julius Türkheim zu einem der neun Polizeiärzte Hamburgs ernannt wurde,

ließ sich nicht ermitteln. In dieser Position hatte er die medizinische Versorgung von erkrank-

ten oder verunglückten Personen auf öffentlichen Plätzen und von Obdachlosen sicherzustel-

len sowie gerichtsärztliche Gutachten abzugeben und war auch für die ärztliche Kontrolle der

Polizeiwachtmannschaften verantwortlich.55 Nach 40jährigem Wirken in Hamburg starb Ju-

lius Türkheim am 21. März 1928, seine Frau nur vier Wochen nach ihm.

Neben seiner ärztlichen Tätigkeit war er auch schriftstellerisch aktiv.56 Der literarisch und

philosophisch hochgebildete Mann, der in seiner Jugend noch den Talmud studiert hatte,

wandte sich aber bald von religiösen Themen ab. Seine Liebe galt vielmehr der Philosophie

und der Psychologie. Seine Gedanken auf diesem Gebiet legte er in Werken wie Zur Psycho-

logie des Willens (1900) und Zur Psychologie des Geistes: Tier- und Menschengeist (1904)

nieder. Im ersten erörterte er u. a. die Begriffe „Wille“ und „Seele“. Dabei bezog er sich auf

zeitgenössische Erkenntnisse insbesondere von Wilhelm Wundt (1832-1920),57 einem Mit-

begründer der naturwissenschaftlichen Psychologie. Im zweitgenannten bearbeitete er auf

gleicher wissenschaftlich-psychologischer Basis die Begriffe „Geist“ und „Wissen“ und legte

im Weiteren seine Weltanschauung dar. Außerdem übersetzte er den Ratgeber für Erblindete

Entre Aveugles von Émile Javal (1839-1907) aus dem Französischen (Der Blinde und seine

Welt, 1904).

Julius Türkheims spätere Werke lassen sich als Ausdruck jüdisch-deutschen Selbstverständ-

nisses interpretieren und gehören hinein in den Prozeß der Assimilation, der geprägt war von

dem Streben der Juden, vollwertige Deutsche zu sein, gesellschaftlich wie kulturell eingebür-

gert in die deutsche Geschichte. Im jüdischen Selbstverständnis dieser Zeit sei aber, so Türk-

heim, eine Polarisation von „Selbstgefälligkeit und Selbsthaß“ zu beobachten, das Hervorhe-

ben jüdischer Leistungen und Besonderheiten der jüdischen „Rasse“ einerseits, andererseits

das Leiden am eigenen Judentum, von der Kritik am Festhalten an jüdischen Eigenheiten und

am vorschnellen „Beleidigtsein“ bis hin zur haßerfüllten Herabsetzung dieser Eigenheiten

selbst. So schwanke die Mehrzahl der nach Anerkennung als vollwertige Deutsche Streben-

den zwischen „nicht endgültig enttäuschter Liebe und dem Stolz der Zurückgewiesenen“.58

55 S. Reincke 1901, S. 67.
56 Lebenslauf zum Abstammungsnachweis, 12.4.1933, StAH, Hochschulwesen, Dozenten- und Personalakten,
IV 1497, Bl. 47 f.
57 S. BLÄ, Bd. 6, S. 338 f.
58 S. Nipperdey 1993b, S. 408.
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Solche Beobachtungen schilderte Türkheim in seinen Schriften, in denen er sich Gedanken

zum Judentum, zur Religion und zum jüdischen Glauben machte, allerdings mehr aus der

Sicht des Außenstehenden. Probleme – eine Reihe von Abhandlungen über wichtige Fragen59

ist eine Sammlung von Essays zu politischen, kulturellen und philosophischen Fragen, die er

schon lange Zeit vor dem 1. Weltkrieg verfaßt hatte, jedoch erst 1920 veröffentlichte. Nur der

erste Teil mit der Überschrift Der Staat und das Mitleid war schon einmal Anfang der 80er

Jahre des 19. Jahrhunderts in der von Leopold von Sacher-Masoch (1836-1895) her-

ausgegebenen Zeitschrift Auf der Höhe publiziert worden.60 In diesen Aufsätzen hatte Türk-

heim Gedanken über soziale Probleme, die ihn erfüllten und beunruhigten, und Vorschläge zu

deren Lösung niedergeschrieben und veröffentlichte sie nun in einer Zeit, in der Deutschland

unter der militärischen Niederlage und den harten Bedingungen des Versailler Vertrags litt –

einer Ära der Depression und zahlreicher unlösbar erscheinender sozialer Aufgaben, wie z. B.

der gesellschaftlichen Reintegration der Kriegsheimkehrer. Offenkundig sucht er den Leser

aus dem allgemeinen Gefühl der Ohnmacht zu befreien und zu mehr Eigeninitiative und Ver-

antwortung aufzurufen: Der Bürger solle dem Staat dienen und sich nicht von ihm bedienen

lassen.61 Türkheim selbst begründete seine Motivation für die Veröffentlichung seiner Über-

legungen gerade zu dieser Zeit im Begleitwort seines Buches folgendermaßen:

„Die Aufsätze stehen im bewussten Widerspruch zu dem Geist, der jetzt das Denken

unseres Volkes beherrscht und den es niederzuringen gilt, wenn wir uns wieder zu der

uns im Rate der Völker gebührenden Stellung emporarbeiten wollen, wenn wir den

Stimmen, die uns als Odium generis humani [Gegenstand des Hasses des Menschenge-

schlechts] bezeichnen möchten, nicht Recht geben wollen.“62

In den nachfolgenden Essays erörtert er Fragen zum Ursprung des Rechts und des Rechtsge-

fühls, analysiert das Wesen der Arbeit auf psychologischer Ebene und äußert Gedanken zum

Wesen der Frau, der er im Vergleich zum Mann eine andersartige Geistesbeschaffenheit zu-

schreibt und die er zur „Erhalterin des Menschengeschlechts“ erklärt.63 In einem Beitrag mit

dem Titel „Pessimismus und Judentum“ setzt er sich mit dem Ursprung der negativen Einstel-

lung auseinander, der im Judentum vorherrsche, und kommt zu dem Schluß, diese sei histo-

59 S. Türkheim, J. 1920.
60 S. ebd., S. 7.
61 S. ebd., S. 133.
62 Ebd., Begleitwort.
63 S. Türkheim, J. 1920, S. 73-132, 143-160.
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risch begründet: „Die Juden sind […] das erste Volk das am Leben litt“64, und urteilt: „Aus

dieser Not unserer Seelen heraus wurde die Religion geboren.“65 Julius Türkheim äußert sich

im übrigen eher kritisch zur jüdischen Religion; man kann bei ihm keinerlei Identifikation mit

dieser erkennen. Im gesamten Text spürt man nicht einmal ein Zugehörigkeitsgefühl zu der

behandelten Gruppe, im Gegenteil, man gewinnt eher noch den Eindruck einer Distanzierung

des Autors vom Judentum.66 Aber gerade dies entspricht der Haltung vieler gebildeter Juden

dieser Zeit.

Julius Türkheims Verhältnis zur Familie seines Schwagers Lippmann muß sehr innig gewesen

sein; Leo Lippmann würdigt seinen Onkel in seinen Erinnerungen als einen treuen Unterwei-

ser, geistigen Führer und überaus guten Freund.67

64 Ebd., S. 137.
65 Ebd., S. 135.
66 S. ebd., S. 142.
67 S. Lippmann 1964, S. 45.
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4 Hans Türkheims Biographie

4.1 Schulische Bildung

Hans Türkheim begann seine schulische Ausbildung im Jahre 1896 mit dem Besuch der Vor-

schule des Johanneums in Hamburg und legte am 13./14. Februar 1908 an diesem renommier-

ten Gymnasium sein Abitur ab; bereits damals nannte er als Studienwunsch die Zahn-

medizin.1 War sein Vater bereits vor der Geburt seines Sohnes 1889 aus der jüdischen Ge-

meinde ausgetreten, wie die Geburtsurkunde von Hans (Abb. 5) dokumentiert, so wurde bei

dessen Einschulung ins Johanneum auf der Schülerkarte als Konfession sogar die Angabe

„evangelisch“ notiert.2 Dabei scheint es sich freilich um ein Versehen des Schreibers gehan-

delt zu haben, denn dieser Eintrag unter der Rubrik „Bekenntnis“ ist in „konfessionslos“ kor-

rigiert worden (Abb. 6);3 so erscheint er ebenfalls im Abiturientenverzeichnis des Johan-

neums.4 Auf der Schülerkarte wurde in dieser Rubrik auch nachträglich der für Juden seit Be-

ginn des Jahres 1939 vorgeschriebene zusätzliche Vorname „Israel“ hinzugefügt. Im Abitu-

rientenverzeichnis von 1804-1909 wurde sein Name wie der anderer jüdischer Schüler nach-

träglich mit einem Hakenkreuz markiert.5

Das Johanneum, die älteste höhere Schule Hamburgs, die jahrhundertelang ein geistiges Zen-

trum der Stadt bildete, war am 24. Mai 1529 von dem hamburgischen Reformator Johannes

Bugenhagen (1485-1558)6 im damaligen St. Johannis-Kloster gegründet worden, 1840 bezog

es einen Neubau am Speersort, wo auch Türkheim zur Schule ging, ehe es 1914/15 den noch

heute genutzten, von dem bekannten städtischen Oberbaudirektor Fritz Schumacher (1869-

1947)7 entworfenen Bau an der Maria-Louisen-Straße erhielt.8 Sie hat bis heute ihre humani-

1 Jahresbericht der Gelehrtenschule des Johanneums zu Hamburg 1904-1910, S. 7, lfd. Nr. 1612, AJohHH.
2 Album der Gelehrtenschule des Johanneums 1865-1921, S. 176, AJohHH.
3 Schülerkarte Nr. 7200, AJohHH.
4 Abiturientenverzeichnis der Gelehrtenschule des Johanneums Hamburg 1804-1909, AJohHH, F VII 1, lfd. Nr.
1612.
5 Schülerkarte Nr. 7200, AJohHH (übergeschrieben in der Rubrik 6: Bekenntnis, in Abb. 6 nur schwach zu er-
kennen); Abiturientenverzeichnis der Gelehrtenschule des Johanneums Hamburg 1804-1909, ebd., F VII 1, lfd.
Nr. 1612.
6 Der Reformator Johannes Bugenhagen (1485-1558) wurde 1528 nach Hamburg berufen. Seine Reformen sind
in der ersten Hamburger Kirchenordnung niedergelegt, darunter Regelungen zum Gottesdienst, zu sozialen Fra-
gen und zum Schulwesen, s. Hamburgische Biografie, Bd. 2, S. 79-81. – 1929 wird sich Türkheim in der Fest-
schrift zum 400jährigen Bestehen der Gelehrtenschule des Johanneums mit einer Veröffentlichung über „Die
Zähne des Menschen in ethnologischer und voelkerpsychologischer Beziehung“ wissenschaftlich äußern (s.
unten Kap. 5.1.4: Sinnesphysiologie).
7 Architekt, 1910-1933 Leiter des staatlichen Hochbauwesens in Hamburg, s. Hamburgische Biografie, Bd. 2, S.
388-390.
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Abb. 6: Schülerkarte von Hans Türkheim (Archiv der Gelehrtenschule des Johanneums, Hamburg).

stische Identität bewahrt und genießt über die Stadtgrenzen hinaus einen guten Ruf. Das we-

sentliche Charakteristikum dieser Schule ist ein pädagogisches Konzept, das auch heute noch

bewußt die Pflege der Alten Sprachen betreibt und einen hohen Anspruch in den übrigen Fä-

chern vertritt.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatten weite Kreise der Gesellschaft die Bildung als Mittel

zum sozialen Aufstieg erkannt. Nach dem Amtsantritt des Rektors Johannes Gurlitt (1754-

8 S. Langmaack 1979, S. 91.
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1827)9 im Jahr 1802 öffnete sich dank seiner toleranten Grundhaltung das Johanneum bereits

im folgenden Jahr erstmals für jüdische Schüler, während andere Gymnasien Deutschlands

ihnen noch in den 1820er Jahren den Zutritt verweigerten. Fortan wurde am Johanneum eine

ganze Reihe von jüdischen Knaben unterrichtet, die später wichtige Beiträge zur sozialen,

wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung der Gesamtgesellschaft leisten sollten. Zu Gur-

litts Schülern zählten z. B. der liberale Politiker und erste jüdische Richter an einem Oberge-

richt Gabriel Riesser (1806-1863), der von der Frankfurter Nationalversammlung 1848 er-

nannte Reichsminister für Justiz bzw. Äußere Angelegenheiten Johann Heckscher (1797-

1865) und der Bibliothekar der Stadtbibliothek Hamburg Meyer Isler (1807-1888), dem aller-

dings das Schulexamen für die Unterrichtstätigkeit am Johanneum verweigert wurde.

Auch Gurlitts Tod 1827 änderte nichts an der liberalen Haltung der Gelehrtenschule gegenü-

ber jüdischen Gymnasiasten. Weitere bedeutende Schüler waren der bekannte Dermatologe

und Histopathologe Paul Unna (1850-1929), der Altphilologe, Philosophiehistoriker und Di-

rektor der Universitätsbibliothek Bonn Jakob Bernays (1824-1881) und der Historiker Hans

Liebeschütz (1893-1978). Allerdings verhielten sich das Johanneum und die Schulbehörde

gegenüber Bewerbungen jüdischer Lehrer um eine Anstellung sehr restriktiv; manche Gesu-

che von jüdischen Schulamtskandidaten, wie z. B. von Dr. phil. Marcus Maas, wurden mehr-

fach abgelehnt.10 In einer abschließenden Erklärung des zuständigen Senators 1852 hieß es,

daß das Johanneum als eine „evangelisch-lutherische Schule“ gestiftet worden sei, „der Vor-

stand kann daher auch keine anderen als christliche Lehrer ohne eine höhere Bestimmung

anstellen“. Den wahren Grund gab er jedoch im Anschluß preis:

„Ich bin aber überzeugt, wenn er [Marcus Maas] nur erst ein solches Examen11 gemacht

hat, so würde er auch die Behörden bei der ersten Vacanz überlaufen, denn die Juden

sind mit dem bereits Erlangten nicht zufrieden, deswegen kann ich mich auch nur wie-

derholt für die Abweisung erklären.“12

In der Folgezeit strebten jüdische Schüler verstärkt an öffentliche Gymnasien, die den Zugang

zum Bildungsbürgertum eröffneten. Als sich nach der Reichsgründung der moderne Antise-

9 S. Kelter 1928, S. 111, 135.
10 S. Freimark 1979, S. 126-128. Maas hatte zwischen 1833 und 1840 das Johanneum und das Akademische
Gymnasium besucht, nach Abschluß seines Studiums war er als Privatlehrer tätig. 1851 stellte er einen Antrag an
die Schuldeputation zur Zulassung zum Schulamtskandidaten-Examen für die Gelehrtenschule des Johanneums,
der schließlich 1852 definitiv abgelehnt wurde
11 Um an der Gelehrtenschule des Johanneums zu lehren, benötigten die Bewerber ein spezielles Schulamtskan-
didaten-Examen.
12 S. Freimark 1979, S. 128.
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mitismus auszubreiteten begann, blieb auch das Johanneum vom Rassismus nicht völlig ver-

schont. Im Kaiserreich und der Weimarer Zeit waren antisemitische Ressentiments freilich

noch kaum erkennbar, und auch nach der „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten blieb die

Schulleitung zunächst zurückhaltend. Noch 1935 wurden in den Verzeichnissen ehemaliger

Schüler jüdische Namen noch nicht getilgt, obwohl in diesem Jahr für den Verein der Ehema-

ligen der „Arierparagraph“ eingeführt wurde. Später allerdings wurden Schüler jüdischer

Herkunft nicht mehr geduldet. Der Schriftsteller, Journalist und Fernsehdokumentarist Ralph

Giordano (geb. 1923) schilderte 1982 in seinem bedeutendsten Werk „Die Bertinis“ die Ge-

schehnisse am Johanneum während der NS-Zeit.13 Er selbst mußte aufgrund der jüdischen

Herkunft seiner Mutter 1940 nach der Obersekunda (Klasse 11) die Schule verlassen.14 Über

seine Schulzeit berichtet er:

„1933 gab es auf dem Johanneum einen beträchtlichen Teil von Schülern, die nach der

Rassenarithmetik der Nazis plötzlich zu ‚Nichtariern‘ erklärt wurden, und zwar sowohl

‚Volljuden‘ als auch ‚jüdische Mischlinge 1. Grades‘, worunter ich fiel, weil ich zwar

einen ‚arischen‘ Vater, jedoch eine jüdische Mutter hatte. Ich habe auf dem Johanneum

Antisemitismus […] von mehreren Seiten erfahren.“15

13 S. Müller 2004, S. 56 f.
14 S. Freimark 1979, S. 123-129; Drefahl 1979, S. 130-143.
15 Homepage der Gelehrtenschule des Johanneums, http://www.johanneum-hamburg.de, Rubrik „Ehemalige“
(eingesehen 17.5.2004).
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4.2 Studium

4.2.1 Zahnheikundliche Berufsbilder: Zahnärzte und Dentisten

Im Zusammenhang mit Türkheims Werdegang ist die geschichtliche Entwicklung der Berufs-

bilder in der Zahnheilkunde von Bedeutung, da im Kampf um die Anerkennung der Zahn-

ärzteschaft als den übrigen Medizinern gleichgestellte Vollakademiker, von dem er selbst

direkt betroffen war, die Frage nach der handwerklich-technischen Komponente des Faches

eine wesentliche Rolle spielte. Ende des 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts exi-

stierten zwei verschiedene Berufsstände mit unterschiedlichen Ausbildungsgängen, akade-

misch gebildete Zahnärzte und handwerklich-technisch orientierte Dentisten, die nebeneinan-

der die Zahnheilkunde ausübten. Die unterschiedliche Herkunft der beiden Berufsstände läßt

sich folgendermaßen zusammenfassen:

„Vor Erlaß der Gewerbeordnung 1869 wurde die Zahnbehandlung selbständig nur von

Zahnärzten ausgeübt, die aber am Anfang des 19. Jahrhunderts nur dem Stande niederer

Chirurgen angehörten, meistens frühere Barbiere waren. Als Vorbedingung für die

Ausübung wurde eine Prüfung verlangt, die aber nur niedere Chirurgie-Kentnisse

(Zahnziehen, Zahnschmerz heilen) verlangte. Diese Zahnärzte nahmen auch Bestellun-

gen auf technische Zahnersatzstücke entgegen, ließen diese von geschickten Drechslern

ausführen. Angefertigt wurden Knochengebisse und künstliche Zähne aus Elfenbein,

Walroß- und Flußpferdzähnen. In der Folgezeit nahm die gewerbliche zahntechnische

Kunst einen großen Aufschwung. Anstelle der o. g. Zähne traten Porzellanzähne in Ge-

brauch, welche festgelötet wurden. Aus Drechslern, Goldschmieden, Uhrmachern bilde-

te sich nach und nach der Stand der Zahntechniker oder Zahnkünstler. Mit der Zeit wur-

de es üblich, daß die Zahntechniker nicht nur künstliche Gebisse anfertigten, sondern

auch kleinere operative Arbeiten (Zahnfüllen) für die Zahnärzte ausübten. Viele mach-

ten nach mehrjähriger Praxis die zahnärztliche Prüfung, die eine geringe Schulbildung

zur Voraussetzung hatte, und wurde als Zahnärzte selbständig. Nach 1869 änderten sich

die Verhältnisse. Viele Zahntechniker machten sich auch ohne zahnärztliche Prüfung

selbständig und betrieben die Zahnheilkunde in vollem Umfang. Die Zahnärzte dagegen

sahen sich verschärften Prüfungsanforderungen gegenüber.“16

1869 wurde für den Norddeutschen Bund, der Preußen und 17 norddeutsche Staaten umfaßte,

eine neue Gewerbeordnung erlassen, die nach der Reichsgründung für ganz Deutschland Gül-

16 Fischer 1980, S. 85 f.
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tigkeit erhielt und in die auf Drängen der Ärzteschaft auch die Medizin aufgenommen wurde.

Die Ärzte versprachen sich von der Einstufung ihres Standes als Gewerbe größere Freiheit der

Berufsausübung und weniger staatliche Einschränkungen. Allerdings wurde dabei gleichzeitig

die Kurierfreiheit eingeführt, d. h. die Freigabe der Heiltätigkeit für jedermann. Wurden die

eigentlichen Zahnärzte nach dieser Gewerbeordnung durch eine staatliche Approbation auf

der Grundlage eines zahnmedizinischen Studiums zur Ausübung der zahnärztlichen Tätigkeit

in der Praxis zugelassen, so besaßen die Dentisten, welche die Zahnheilkunde als Nichtappro-

bierte ausüben durften, unterschiedlichste praktische Ausbildungen. Als nichtapprobierte

Zahnbehandler betätigten sich Zahntechniker mit einer dreijährigen oder auch kürzeren Lehr-

zeit sowie Bader und Barbiere, die sich anfangs auf „operative“ Maßnahmen beschränkten

und später zusätzlich zahntechnische Kenntnisse erwarben, aber auch Personen ohne jegliche

fachgerechte Vorbildung, was dem Ansehen des nichtapprobierten Berufsstandes abträglich

war. Daher waren die „Zahnkünstler“ bestrebt, auch für ihre Berufsgruppe einen einheitlichen

Ausbildungsstand zu schaffen und sich so von mangelhaft ausgebildeten Laienbehandlern

abzugrenzen.

An neugeschaffenen Fachschulen und später an dentistischen Lehrinstituten wurde der

Schwerpunkt vorrangig auf die zahntechnische Ausbildung gelegt, was den Dentisten zumin-

dest im Bereich der Zahnersatzkunde gegenüber vielen Zahnärzten eine gewisse Überlegen-

heit brachte.17 Als der Dentistenstand auf diese Weise auch immer mehr Zugang zu den theo-

retischen Grundlagen des Faches erhielt, bemühte er sich zunehmend um eine staatliche

Anerkennung, um so seine rechtliche Stellung zu sichern. Einen ersten Erfolg konnte er 1913

mit dem Zugeständnis einer staatlichen Prüfung für Zahntechniker im Bundesstaat Elsaß-

Lothringen erringen, wo Dentisten allerdings die Behandlung von Mund- und Kieferkrankhei-

ten untersagt war. Erst nach dem 1. Weltkrieg konnten sie ihre staatliche Anerkennung defini-

tiv reichsweit durchsetzen.

Da sich die Betätigungsfelder beider Berufsstände stark überschnitten, war ihr Verhältnis von

Spannungen und Gegensätzen geprägt. Die Zahnärzte als Akademiker wehrte sich dagegen,

daß Dentisten trotz mangelnder theoretischer Ausbildung die gleichen zahnärztlichen Lei-

stungen erbringen durften, weil sie befürchteten, in den Augen der Öffentlichkeit mit ihnen

auf eine Stufe gestellt zu werden. Darin sahen sie eine Gefahr für ihr Bestreben nach gleich-

berechtiger Anerkennung mit anderen akademischen Ärzten. Sie war ihnen anfangs verwehrt,

weil in der Zahnarztausbildung geringere Anforderungen gestellt wurden. Die Prüfungsord-

17 S. Riemer 2001, S. 13-16.
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nung von 1899 verlangte für die Zulassung zum Staatsexamen anstelle des Abiturs nur die

Primareife, eine einjährige praktische Ausbildung bei einem Zahnarzt oder an einem Univer-

sitätsinstitut sowie ein sechssemestriges Universitätsstudium in drei Teilfächern.18 Da dafür

kein Abitur verlangt wurde, war dieses nicht in der Medizinischen, sondern in der Philosophi-

schen, der alten „unteren“ Fakultät, angesiedelt; deshalb war auch eine medizinische Promo-

tion für Zahnärzte nicht möglich.19

Überdies bildeten die Zahntechniker durch ihre zahlenmäßige Überlegenheit auch eine

ernsthafte wirtschaftliche Konkurrenz für die Zahnärzte. Die Dentisten, die ihre Behandlung

zu geringeren Preisen als die Zahnärzte durchführten und damit stärker von einkommens-

schwächeren Patienten frequentiert wurden, konnten sich besonders in Kleinstädten und

Landgemeinden etablieren. Die Zahnärzte hingegen bevorzugten Groß- und Mittelstädte.20

Die Zahnärzteschaft einschließlich der Dozenten an den Universitäten wehrten sich vehement

gegen die staatliche Anerkennung der Dentisten. Sie monierte, daß dadurch mit staatlicher

Unterstützung ein zweiter Berufsstand offiziell die Befugnis erhalten habe, zahnheilkundlich

zu behandeln, obwohl er ausbildungsbedingt nie den vollen akademischen Standard erreichen

könne. Dies bedeute einen Rückschlag für die wissenschaftliche Entwicklung der Zahn-

heilkunde.

Aber nicht nur die Dentisten standen im Blickpunkt der Kritik von Zahnärzten, auch Ärzte

und Apotheker, die mit nichtapprobierten Zahnbehandlern zusammenarbeiteten und damit

nach ihrer Ansicht die Kurpfuscherei unterstützten, wurden zum Angriffsziel der Zahn-

ärzteschaft. Die betroffenen Ärzte wiesen jedoch die Vorwürfe zurück und äußerten ihrerseits

Zweifel an der behaupteten Überlegenheit der Zahnärzte. Zu dieser Frage konnte Norbert Fi-

scher in seiner Dissertation, auf die sich folgende Darstellung stützt, die Stellungnahme von

Prof. Dr. med. Wilhelm Benninghoven aus dessen Veröffentlichung von 1905 Aerzte, Zahn-

ärzte, Zahntechniker und Kurpfuscher – Kritische Betrachtungen auswerten, dessen Argu-

mentation er folgendermaßen zusammenfaßt:

„Die Vorbildung und Ausbildung der Zahnärzte liegt bei weitem unter der der prakti-

schen Ärzte. Deshalb können die Zahnärzte nur sehr zweifelhaft den Namen Arzt be-

anspruchen. Ferner sind die Zahnärzte auf dem Gebiet der Zahntechnik einem durch-

schnittlichen Zahntechniker weit unterlegen. Daß die Zahnärzte tatsächlich nicht voll

18 S. Rohrmeier 1985, S. 20.
19 S. dazu auch unten Kap. 4.3 und 4.5.2.
20 S. Riemer 2001, S. 13-16.
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akademisch anerkannt werden können, zeigt sich darin, daß sie nicht der medizinischen,

sondern der philosophischen Fakultät unterstehen. Mit anderen Worten bekleidet der

Zahnarzt eine Zwitterstellung: er ist auf technischem Gebiete dem Zahntechniker, auf

medizinischem Gebiete dem praktischen Arzt weit unterlegen.“21

Dieses Zitat beschreibt die schwierige Position der damaligen Zahnheilkunde zwischen aka-

demischem Anspruch und praktischem Können und macht verständlich, warum sich die

Zahnärzteschaft so vehement für ein Promotionsrecht einsetzte, um die wissenschaftliche

Gleichberechtigung mit anderen Medizinern zu erlangen.

Sobald die Stellung der Zahnärzte als vollwertiger akademischer Berufsstand durch die Auf-

nahme der Zahnheilkunde in die Medizinische Fakultät im Jahre 190922 und die Einführung

der zahnmedizinischen Promotion in der Prüfungsordnung von 191923 endgültig gesichert

war, ließ ihr Widerstand gegen die staatliche Anerkennung der Dentisten nach. Diese wurde

nach dem 1. Weltkrieg schrittweise in allen deutschen Staaten – 1919 etwa in Hessen und

1920 in Baden und Preußen – vollzogen, wobei sich Hamburg am schwersten damit tat; hier

griff die Regelung erst 1922. Die Grundzüge dieser Neuordnung des Berufsstandes werden in

einer Informationsbroschüre des Reichsverbandes Deutscher Dentisten e. V. von 1926 unter

der Überschrift Die Dentisten im Dienste der Gesundheitspflege des Deutschen Volkes fol-

gendermaßen beschrieben:

„Es gibt in Deutschland zur Zeit ca. 10 000 gesetzlich anerkannte, zum größten Teil

staatlich geprüfte Dentisten. Die Organisation des Reichsverbandes Deutschen Denti-

sten umfaßt über 9000 Standesangehörige und wurde im Jahr 1880 gegründet. Jeder neu

aufgenommene Dentist hat folgenden Revers zu unterzeichnen: Keinen Lehrling unter 3

Jahren auszubilden und keinen Gehilfen zu beschäftigen, der nicht eine dreijährige

Lehrzeit nachweisen kann. In öffentlichen, auf meinen Beruf bezüglichen Ankündigun-

gen, marktschreierische Reklame zu unterlassen […] Keine Narkose persönlich vorzu-

nehmen, sondern ihre Vornahme einem Arzt zu überlassen. Der Ausbildungsgang der

Dentisten kommt aus der praktischen Tätigkeit heraus. Er umfaßt: eine dreijährige Aus-

bildungszeit als Zahntechniker; eine zweiundhalb bis dreijährige Zahntechnikertätigkeit;

der Besuch eines Fach- oder Fortbildungsinstituts von ein bis drei Semestern. Frühe-

stens nach sechs Jahren kann man sich dann um Zulassung zu einer staatlichen Prüfung

21 Fischer 1980, S. 114.
22 S. dazu unten Kap. 4.3 und 4.5.2.
23 S. dazu auch unten in Kap. 4.5.2 und 4.5.3.
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bewerben. Nach Bestehen der Prüfung kann man dann als staatlich anerkannter Dentist

tätig sein.“24

Nachdem somit die Stellung der konkurrierenden Gruppen zur jeweiligen Zufriedenheit ge-

klärt war, kam es zunächst zu einer friedlichen Koexistenz der beiden zahnheilkundlich be-

handelnden Berufsstände. Nach dem 2. Weltkrieg kam es indes zu starken Bestrebungen, den

nicht mehr als zeitgemäß empfundenen Dualismus ganz aufzuheben; 1952 wurden durch eine

gesetzliche Regelung beide Stände vereinigt. Alleinige Voraussetzung für die Ausübung der

Zahnheilkunde war von da an die Reifeprüfung und ein volles zahnmedizinisches Studium

von 10 Semestern.25

4.2.2 Türkheims Studium in Würzburg und München 1908-1911

Hans Türkheim hatte sich für die akademische Ausbildung entschieden und nahm mit 19 Jah-

ren zum Sommersemester 1908 am 22. April das Zahnmedizinstudium an der Julius-

Maximilians-Universität Würzburg auf. Er wohnte zunächst in der Juliuspromenade 13, später

in der Koellikerstraße 1; beide Unterkünfte befanden sich in unmittelbarer Nähe der Zahn-

klinik.26 Wie in vielen anderen Universitätsstädten hatte der zahnärztliche Unterricht in

Würzburg im 19. Jahrhundert ein Provisorium dargestellt; er wurde vorrangig in Privatinstitu-

ten oder in chirurgischen und medizinischen Bettenstationen abgehalten. Der Würzburger

Dozent Dr. Jakob Berten (1855-1934),27 auf den im anschließenden Kapitel „Akademische

Lehrer“ noch genauer eingegangen wird, war niedergelassener Zahnarzt mit einer großen Pri-

vatpraxis. 1895 hatte er mit der Gründung einer privaten zahnärztlichen Poliklinik erstmals

eine Möglichkeit für den praktischen zahnärztlichen Unterricht an der Universität Würzburg

geschaffen. Im Sommersemester 1896 fanden auch erste zahnmedizinische Vorlesungen so-

wie praktische Kurse der Zahntechnik statt, die Berten in seinem Privatlaboratorium durch-

führte. In der „Commission für die zahnärztliche Prüfung“ der Universität war er als Prüfer

für Zahntechnik tätig. 1898 folgte er jedoch einem Ruf nach München als außerordentlicher

Professor und Vorstand des dort neu zu errichtenden Zahnärztlichen Universitätsinstituts.

24 Zit. nach Fischer 1980, S. 99 f.
25 S. Fischer 1980, S. 85-121; vgl. auch Franken 1977.
26 S. Personalbestand der königlich-bayerischen Julius-Maximilians-Universität Würzburg im Sommersemester
1908, UAWü, S. 60.
27 Zu ihm s. Egerer-Röhricht 1971, S. 34; s. auch unten Kap. 4.2.3.
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Erst 1901 wurde das Würzburger zahnärztliche Privatinstitut in der Wilhelmstraße 3 eine uni-

versitätseigene Institution. Schon vier Jahre später mußte es wegen der ständig steigenden

Studentenzahl in ein größeres Gebäude am Paradeplatz 2 umziehen. Bertens Nachfolger An-

dreas Michel (1861-1921),28 der wissenschaftliche Veröffentlichungen über die Gebiete der

Kieferchirurgie und Kieferverletzungen (1901), Kariologie, Mund- und Kieferkrankheiten

(1912), Speicheluntersuchungen (1901, 1911) und Prothetik vorlegte, wurde 1904 zum Pro-

fessor ernannt.29 Unter seiner Ägide wuchs die Zahl der Studierenden so schnell, daß 1910 der

Neubau einer Zahnklinik notwendig wurde. Als diese nach zwei Jahren fertiggestellt war, galt

sie als modernste Institution ihrer Art in Deutschland. Im Sommersemester 1912 mußte Mi-

chel am Würzburger Institut, das zu seiner Zeit (1898-1921) von den Zahnkliniken aller deut-

schen Universitäten die größte Studentenfrequenz aufwies, den umfangreichen Unterricht mit

vier Assistenten, zwei Volontärassistenten und zwei Co-Assistenten (wahrscheinlich Studen-

ten höherer Semester) bewältigen; immerhin hatte sich damit der Personalstand in den elf Jah-

ren seit dem Sommersemester 1901, in dem es nur zwei Assistenten gab, vervierfacht.30

Nach dem zweiten Semester wechselte Türkheim für die beiden letzten Jahre seines Studiums

am 1. März 1909 nach München31 an das Zahnärztliche Institut der Kgl. Ludwig-Maxi-

milians-Universität, das unter den damals bereits bestehenden Einrichtungen an den Universi-

täten Berlin, Leipzig, Breslau, Marburg und Würzburg insofern eine Sonderstellung einnahm,

als es als erstes zahnärztliches Universitätsinstitut Deutschlands in einem eigens dafür errich-

teten Neubau untergebracht und entsprechend gut ausgestattet war.32 Diese Tatsache sowie

die größere Zahl der dort lehrenden Dozenten könnten wohl ausschlaggebend für Türkheims

Wechsel gewesen sein.

Berten hatte bei der Übernahme der Leitung des Instituts 1898 von Anfang an eine organisa-

torische Dreiteilung des Faches in Einzeldisziplinen eingeführt, wie sie den Unterrichtsanfor-

derungen der seit dem 1. November 1889 gültigen Prüfungsordnung für Zahnmediziner ent-

sprach. Er selbst leitete die Abteilung für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. Daneben gab es

eine Konservierende Abteilung unter Leitung des Privatdozenten Otto Walkhoff (1860-

28 S. Scheckel 1985, S. 103.
29 S. Eulner 1970, S. 689.
30 S. Scheckel 1985, S. 99-101, 124-126; vgl. Klumpp 1971; Lommel 1927.
31 Abgangszeugnis der Julius-Maximilians-Universität Würzburg vom 1.3.1909, Nachlaß von Hans Türkheim im
Besitz von Familie Peter Türkheim.
32 S. Scheckel 1985, S. 42.
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1934)33 und eine Prothetische Abteilung, die durch den Privatdozenten Gottlieb Port (1867-

1918)34 geführt wurde. Bereits im Juni 1901 wurde Port zum Direktor des Zahnärztlichen

Instituts in Heidelberg berufen. Seine Stelle übernahm Fritz Julius Meder (1862-1945),35 bei

dem Türkheim im Wintersemester 1910/11 den Kursus für Kronen- und Brückenarbeiten mit

praktischen Übungen, den Kursus für Zahn- und Kieferersatz, verbunden mit Demonstratio-

nen und Klinik, sowie Übungen im Laboratorium absolvierte. Im Sommersemester 1909 war

er für zwei Veranstaltungen von Berten eingeschrieben, „Zahnärztliches Kolloquium“ sowie

die Vorlesung „Pathologie und Therapie der Zahn- und Mundkrankheiten“, im Winterseme-

ster 1909/10 nahm er an dessen Vorlesungen zur „Klinik der Zahn- und Mundkrankheiten“,

über „Ausgewählte Kapitel der Zahnheilkunde“ und über „Pathologie und Therapie der Zahn-

und Mundkrankheiten“ teil. Im Sommersemester 1910 hörte er erneut „Ausgewählte Kapitel

der Zahnheilkunde“ sowie die „Klinik der Zahn- und Mundkrankheiten“, die auch im Winter-

semester 1910/11 fortgesetzt wurde. Bei Walkhoff war er in allen vier Semestern (Sommer-

semester 1909 bis Wintersemester 1910/11) für den „Kursus der konservierenden Zahn-

heilkunde“ eingeschrieben, weiter besuchte er dessen Vorlesungen über „Konservierende

Zahnheilkunde“ I und II. Walkhoffs Vorlesungen zur „Normalen“ und zur „Pathologischen

Histologie der Zähne“ sowie seine Anleitung zum „Arbeiten im wissenschaftlichen Laborato-

rium“ (Wintersemester 1909/10) sollten Türkheim bei seinen späteren Forschungsarbeiten

besonders nützlich werden. Neben dem Besuch der zahnmedizinischen Veranstaltungen fand

Türkheim noch Zeit, seiner Vorliebe für die schöne Literatur nachzugehen. So belegte er im

Sommersemester 1910 „Übungen in literarischer Kritik: Unsere Lyrik seit 1880“.36

Am 1. Juni 1911 schloß er sein Studium in München mit dem Prädikat „gut“ ab und erhielt im

Alter von nur 22 Jahren seine zahnärztliche Approbation.37 Im zahnärztlichen Staatsexamen

wurden damals die Fächer Anatomie, Allgemeine Pathologie, Physiologie, Therapie und

Heilmittellehre einschließlich Toxikologie sowie die Chirurgisch-Zahnärztliche Pathologie

und Therapie mündlich geprüft. Hinzu kam ein Examen über die praktischen Kenntnisse am

Patienten in der Konservierenden und der Prothetischen Zahnheilkunde, eine mündliche Prü-

33 S. Rohrmeier 1985.
34 Zu ihm s. Fischer 1962, Bd. 2, S. 1237; DBE, Bd. 8, S. 39; Franken 1977, S. 101; Strübig 1989, S. 101.
35 S. Egerer-Röhricht 1971, S. 68; Scheckel 1985, S. 44.
36 Abgangszeugnis der Universität München vom 20.8.1913, Nachlaß von Hans Türkheim im Besitz von Familie
Peter Türkheim.
37 Approbationsurkunde, München 15.6.1911, Nachlaß von Hans Türkheim im Besitz von Familie Peter Türk-
heim (s. Abb. 30).
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fung über Allgemeinmedizin auf der Grundlage eines Fragenkatalogs und schließlich eine

schriftliche Ausarbeitung über „Natur, Ätiologie und Behandlung eines dem Prüfling vorge-

führten Krankheitsfalles betreffend eine Affektion der Zähne oder des Zahnfleisches, des har-

ten Gaumens usw.“, die Diagnose, Heilplan und Epikrise umfassen sollte.38

Während seines Münchener Studiums lernte Türkheim auch seine zukünftige Ehefrau Grete

kennen, die sich wie er der Zahnmedizin widmete.39 Ebenfalls jüdischer Herkunft, war sie am

12. März 1883 in Köln als erste der beiden Töchter von Adolf Speyer (1845-?) und seiner

Frau Ida geb. Ballin (1859-?) geboren worden; ihre Schwester Hedwig Speyer, geboren am

25. März 1886, die nach 1933 in Deutschland geblieben war, nahm sich 1942 einen Tag vor

ihrer Deportation das Leben. Nach ihrem Abitur in Köln studierte Grete Speyer dort zunächst

Medizin, wechselt dann jedoch zur Zahnheilkunde und an die Universität München, wo sie

1913 ihre Approbation als Zahnärztin erhielt.40

Türkheim nahm nach seiner Approbation 1911 eine Assistentenstelle am Münchener Zahn-

ärztlichen Universitätsinstitut an, blieb aber noch bis zum 20. August 1913 immatrikuliert, um

weiterführende gebührenpflichtige medizinische und allgemeinbildende Vorlesungen besu-

chen zu können. So hörte er im Wintersemester 1911/12 „Morphologie des Kopfes“ und „Sy-

philido-dermatologische Klinik“, im Sommersemester 1912 „Hygiene II“; im folgenden Win-

tersemester besuchte er den „Laryngoskopischen Kurs“ sowie eine Vorlesung über „Spezielle

pathologische Anatomie“ und im Sommersemester 1913 „Laryngoskopische Poliklinik“ und

„Architektur Münchens“.41

4.2.3 Akademische Lehrer

Die Anregungen, die Türkheim während seiner Studienzeit von seinen Münchener Lehrern

erhielt, sollten für seine späteren Arbeitschwerpunkte richtungweisend werden. Daher sollen

diese Forscher näher vorgestellt werden. Besonders beeinflußt wurde er von Otto Walkhoff,

der in den Jahren 1900 bis 1922 die Konservierende Abteilung am neuen Zahnärztlichen In-

stitut in München leitete.42 Er beschäftigte sich in dieser Zeit besonders mit der Standespolitik

und mit Fragen der öffentlichen Gesundheitsfürsorge. So zeigte er Zusammenhänge zwischen

38 S. Rohrmeier 1985, S. 20.
39 Briefliche Mitteilung von Peter Türkheim, 21.3.2001.
40 Briefliche Mitteilung von Peter Türkheim, 19.2.2001.
41 Kollegienbuch der Universität München für Herrn stud. med. dent. Hans Türkheim, Nachlaß von Hans Türk-
heim im Besitz von Familie Peter Türkheim.
42 S. Scheckel 1985, S. 44.
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mangelnder Mundhygiene und dem Auftreten von Karies auf und wies auf den Nutzen von

Schulzahnkliniken für die Zahngesundheit der Kinder hin. In diesem Bereich der Zahn-

heilkunde sollte Türkheim später selbst praktische Erfahrungen sammeln. Weiterhin beschäf-

tigte sich Walkhoff ausführlich mit der Kariesätiologie, mit der Pathologie und Therapie der

Pulpaerkrankungen sowie mit werkstoffkundlichen Untersuchungen über Füllungen. Beson-

ders seine histologischen Studien über die Zahnhartsubstanz, die Struktur des Schmelzes und

die umstrittene Frage der Schmelzernährung, über den Bau der Dentinkanälchen sowie über

die Behandlung des sensiblen Dentins43 sollte Türkheim weiterführen und dabei die Ergebnis-

se seines Lehrers teilweise widerlegen.

Eine weitere für Türkheims Werdegang wichtige Persönlichkeit war der Institutsdirektor Ja-

kob Berten. Untersuchungen über Parodontopathien, den Mechanismus des Zahndurchbruchs,

die Kinderzahnheilkunde und die Bedeutung der Mundhygiene stellten neben der durchdach-

ten Technik der Zahnentfernung seine Hauptarbeitsgebiete dar.44

Der Name Fritz Julius Meder, der die Abteilung für technische Zahnheilkunde und zahn-

ärztliche Orthopädie leitete, ist eng mit der praktischen Ausbildung des zahnärztlichen Nach-

wuchses verbunden. Mit der Gründung zahnärztlicher Universitätsinstitute um die Jahrhun-

dertwende war die zahntechnische Unterweisung der Studenten, die bis dahin in den Privat-

praxen älterer Kollegen stattgefunden hatte, verstärkt in die Universitäten verlegt worden. Der

Praktiker Meder erstellte einen systematischen Lehrplan der Zahnersatzkunde und verknüpfte

darin den wissenschaftlichen Aspekt mit den praktischen Grundlagen, die sich die Studenten

in einem von ihm initiierten planmäßig aufgebauten Phantomkurs erarbeiteten, wie er noch

heute Teil des vorklinischen Unterrichts an den deutschen Hochschulen ist.45 Als repräsenta-

tiv für Meders Lehrangebot seien hier seine Lehrveranstaltungen im Wintersemester 1912/13

genannt, in dem er einen „Kurs für Zahn- und Kieferersatz für Klinikpatienten“, einen „Phan-

tomkurs der Zahnersatzkunde für Anfänger“ und einen „Kurs für Kronen- und Brückenarbei-

ten“ abhielt.46

43 S. Rohrmeier 1985, S. 35-45.
44 S. Scheckel 1985, S. 50.
45 S. ebd., S. 54.
46 S. Rohrmeier 1985, S. 22.
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4.3 Assistentenzeit in München 1911 bis 1913

Nach seinem Staatsexamen übernahm Hans Türkheim im Sommer 1911 zur Überbrückung

der Zeit bis zum Eintritt in den Staatsdienst Praxisvertretungen in Bad Oldesloe, Reutlingen

und Lüneburg. Am 1. November 1911 wurde er von Berten für zwei Jahre als Assistent an die

Klinische Abteilung des Zahnärztlichen Instituts der Universität München verpflichtet. Seine

Hauptaufgabe bestand in der ständigen Assistenz in der zahnärztlich-chirurgischen Poliklinik.

Außerdem fungierte er als Bertens Vorlesungsassistent. Türkheims Tätigkeit in der Chirurgi-

schen Poliklinik, wo Studierende die Behandlungen durchführten, umfaßte neben der Aus-

wahl der Patienten die Durchführung örtlicher Betäubungen, da die Anästhesierung nur von

examinierten Ärzten durchgeführt werden durfte. Ferner gehörte zu seinen Aufgaben die

selbständige Ausführung von Operationen, Extraktionen und Nachbehandlungen. Seine dabei

gesammelten Erfahrungen spiegeln sich in zwei Veröffentlichungen in der Deutschen Mo-

natsschrift für Zahnheilkunde 1913 wider. Im ersten Artikel schildert er aus seiner poliklini-

schen Sprechstunde einen Fall, der den Zusammenhang von intermittierenden klonischen

Krämpfen im Gebiet des Nervus mandibularis mit psychiatrischen Erscheinungen belegt.47

Der zweite befaßt sich mit dem Thema Leitungsanästhesie; unter dem Titel Eine Modifikation

der Mandibularanästhesie wertete er seine klinischen Erfahrungen an 69 Patienten aus, an

denen er mit Erfolg eine spezielle Form der Leitungsanästhesie mit von ihm mitentwickelten

gebogenen Kanülen angewandt hatte.48 Um sich über die genaue Lage des Injektionsdepots zu

vergewissern, hatte er dazu noch Untersuchungen an Leichenschädeln vorgenommen, anhand

derer er die Wirksamkeit seiner Methode bestätigen konnte.49

Neben seiner klinischen Arbeit leitete Türkheim das Wissenschaftliche Laboratorium der Ab-

teilung, in dem er als einziger Assistent in erster Linie histologisch arbeitete sowie bakterio-

logische Untersuchungen für die Klinik durchführte. Dabei kamen ihm seine in den Semester-

ferien im Hamburger Privatlaboratorium des Mykologen Dr. Hugo Carl Plaut (1858-1928)50

erworbenen Kenntnisse zugute.51 Da Plaut über ein beträchtliches Vermögen verfügte – später

stattete er auch das von ihm geleitete neue Institut für Pilzforschung auf dem Gelände des

47 Türkheim II 1913a.
48 Türkheim II 1913b.
49 S. Lebenslauf aus dem Nachlaß von Hans Türkheim im Besitz von Familie Peter Türkheim.
50 S. zu ihm und seinen Verdiensten um die Mykologie jetzt Schirren 2004, S. 11-28.
51 Es handelte sich wohl um eine Famulatur. Eine genaue Zeitangabe fehlt in Türkheims Aufzeichnungen.
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AKE (gegründet 1913) aus eigenen Mitteln großzügig mit modernsten Geräten aus52 –, fand

Türkheim seinerzeit bereits in seinem privaten Labor ausgezeichnete Arbeitsbedingungen

vor.53

Während seiner Assistentenzeit hatte Türkheim den Wunsch geäußert, im Fach Zahnmedizin

zu promovieren, und wurde darin auch von Berten unterstützt.54 Aufgrund des damaligen

Promotionsrechts bestand jedoch zu jener Zeit noch keinerlei Aussicht auf Verwirklichung

dieser Absicht. Nach der Reichsprüfungsordnung von 1889 war, wie oben dargestellt, der

Abschluß eines zahnmedizinischen Studiums ohne Abitur bereits nach einem zweijährigen

Studium und einer einjährigen praktischen Ausbildung möglich. Da die Universitäten als

Voraussetzung für eine Promotion aber generell das Abitur und eine längere Studiendauer

verlangten, lehnten sie die Einführung eines „Doctor medicinae dentariae“ ab, solange diese

Mindeststandards in der zahnärztlichen Ausbildung nicht gewährleistet waren. Die am 15.

März 1909 in Kraft tretende neue Prüfungsordnung brachte zwar umfangreiche Veränderun-

gen; so wechselte die Zahnmedizin aus der Philosophischen in die Medizinische Fakultät, die

Semesterzahl wurde auf sieben erhöht und die zahnärztliche Vor- und Abschlußprüfung nach

dem Vorbild der Prüfungen in der Medizin gestaltet. Die Promotion in ihrem eigenen Fach

blieb Zahnmedizinern aber weiterhin verwehrt. Es bestand lediglich die Möglichkeit, mit ei-

ner naturwissenschaftlichen Arbeit in der Philosophischen Fakultät zum Dr. phil. oder nach

einem medizinischen Zusatzstudium in der Medizinischen Fakultät zum Dr. med. zu promo-

vieren.55

Diesen zweiten Weg wollte zunächst auch Türkheim beschreiten. Für seine Dissertation wähl-

te er ein histologisches Thema. Dann ließ der Einsatz der Zahnärzteschaft für die Einführung

eines zahnmedizinischen Doktorgrades auf standespolitischer Ebene unter der Führung von

Otto Walkhoff in absehbarer Zeit grundlegende Veränderungen im Promotionsrecht erwarten,

die durch die Einführung einer fachspezifischen Promotionsmöglichkeit eine definitive

Gleichstellung der Zahnmediziner mit den medizinischen „Vollakademikern“ und zugleich

eine deutlichere Distanzierung von den zahnärztlich tätigen Zahntechnikern bewirken würde.

In der Hoffnung auf eine baldige Verwirklichung dieses Ziels und im Vertrauen auf die Zusa-

ge von Berten, ihn danach zu promovieren, sah Türkheim nach Beginn seiner Assistentenzeit

52 S. Schirrren 2004, S. 14 f.
53 Lebenslauf aus dem Nachlaß von Hans Türkheim im Besitz von Familie Peter Türkheim.
54 Ebd.
55 S. Rohrmeier 1985, S. 40 f.



53

davon ab, ein regelrechtes Medizinstudium aufzunehmen,56 wenn er auch, wie geschildert,

vom Wintersemester 1911/12 bis zum Sommersemester 1913 einzelne medizinische Vorle-

sungen belegte.57 Jedoch konnte er seine Promotionspläne bis zum Ablauf seiner Assistenten-

zeit in München, die am 30. Oktober 1913 endete, nicht mehr verwirklichen, da sich die er-

hoffte Einführung der zahnmedizinischen Promotion verzögerte und schließlich, wohl mitbe-

dingt durch die Kriegssituation, erst 1919 vollzogen wurde. Daher veröffentlichte er seine

vergleichenden histologischen Untersuchungen zu histoanatomischen Strukturen im Zahn-

schmelz sowie dessen Struktureigentümlichkeiten, die auf Anregung und mit Unterstützung

von Berten zustande gekommen waren, 1914, als er schon in Hamburg tätig war, als Aufsatz

in der Deutschen Monatsschrift für Zahnheilkunde unter dem Titel Zur Kenntnis der Schmelz-

hypoplasien.58

4.4 Sozialhygienische Arbeit mit Alfred Kantorowicz

4.4.1 Kantorowicz’ Werdegang

Eine besondere Rolle in Türkheims Leben spielte sein Kollege Alfred Kantorowicz (1880-

1963), dem er am Zahnärztlichen Institut in München begegnete und der einer seiner besten

Freunde wurde. Beide standen bis zu Türkheims Tod in engem persönlichem Kontakt, zeit-

weise tauschten sie ihre wissenschaftlichen Ergebnisse auch nur über Briefwechsel aus.59

Kantorowicz wurde am 18. Juni 1880 in Posen geboren. Nach dem Besuch eines humanisti-

schen Gymnasiums, das er mit 17 Jahren mit der Primareife abschloß, studierte er Zahn-

medizin in Berlin. Seine Approbation erhielt er schon mit 20 Jahren am 17. Dezember 1900

und arbeitete danach zunächst ein halbes Jahr in der Praxis eines Kollegen mit. Diese berufli-

che Tätigkeit schien ihn indes nicht zufriedenzustellen, vor allem weil ihm neben seiner prak-

tischen Arbeit keine Zeit für wissenschaftliche Forschung blieb. Deshalb faßte er den Ent-

schluß, ab 1901 zusätzlich Medizin zu studieren. Dafür mußte er das Abitur nachholen, das er

1902 als Externer am Luisengymnasium in Berlin-Steglitz ablegte. Seine Approbation als

Arzt erhielt er in Berlin am 7. August 1906.

56 Lebenslauf aus dem Nachlaß von Hans Türkheim im Besitz von Familie Peter Türkheim.
57 Kollegienbuch für Herrn stud. med. dent. Hans Türkheim der Universität München, Nachlaß von Hans Türk-
heim im Besitz von Familie Peter Türkheim.
58 Lebenslauf aus dem Nachlaß von Hans Türkheim im Besitz von Familie Peter Türkheim.
59 S. den Nachlaß von Hans Türkheim im Besitz von Familie Peter Türkheim.
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Nach Assistenzzeiten am dortigen Rudolf-Virchow-Krankenhaus sowie am Robert-Koch-

Institut von 1907 bis 1909 ging er als Assistent zu Walkhoff nach München. Dort forschte er

besonders auf den Gebieten der Histologie der Zähne und der Bakteriologie. Seine Habilitati-

onsschrift legte er mit Genehmigung der Universität München der Medizinischen Fakultät der

Universität Göttingen vor und erwarb im Dezember 1911 aufgrund dieser auswärtigen Habili-

tation auch die Venia legendi in München. Seine dortige Antrittsvorlesung hielt er im Januar

1912, acht Wochen später wurde er als Privatdozent in den Kreis der akademischen Lehrer

der Medizinischen Fakultät aufgenommen. In der Folgezeit betrafen seine Hauptarbeitsgebie-

te die Pathologie der Zähne und die Karies. Dieses letztere Thema führte ihn über den Gedan-

ken, die Kariesprophylaxe möglichst früh im Kindesalter beginnen zu lassen, zur sozialen

Seite der Zahnmedizin – zur Schulzahnpflege.60 1914 veröffentlichte er erste Arbeiten auf

sozialhygienischem Gebiet,61 in denen er die Verhütung und Bekämpfung von Zahn-

krankheiten durch eine systematische Schulzahnpflege propagierte.

Noch während seines freiwilligen Dienstes als „landsturmpflichtiger Zivilarzt“ im 1. Welt-

krieg wurde Kantorowicz zum 1. April 1918 unter Verleihung des Professorentitel als „Lehrer

der Zahnheilkunde“ an die Universität Bonn berufen, zunächst noch nicht im Beamtetenver-

hältnis, aber bereits 1921 wurde er Außerordentlicher und 1923 Ordentlicher Professor der

Zahnmedizin an der Medizinischen Fakultät der Universität Bonn.62 1933 verlor er als Jude

sein Amt und wurde für ca. ein dreiviertel Jahr in den Konzentrationslagern Börgermoor und

Lichtenstein interniert. Zu Weihnachten 1933 konnte er dank geschickter Verhandlungen sei-

ner Tochter mit der Gestapo das Lager verlassen und in die Türkei emigrieren,63 da er einen

Ruf nach Istanbul erhalten hatte. Bereits im Januar 1934 nahm er dort die Lehrtätigkeit auf

und kehrte erst 1950 nach Bonn zurück. Aus gesundheitlichen Gründen verzichtet er aber auf

seine Professur und wurde „der zahnärztliche Berater des Ministeriums für Arbeit, Soziales

und Wiederaufbau“.64

60 S. Rose 1969, S. 10-13.
61 S. Kantorowicz 1914, S. 577.
62 S. Rose, 1969, S. 15.
63Weiterführende Informationen zu seinem Wirken in der Türkei bei Doyum 1985; Reisman 2007, S. 6-15.
64 S. Rose 1969, S. 18-23.
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4.4.2 Die Entwicklung sozialhygienischer Ansätze in der deutschen Zahnheilkunde

Die zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstandene Sozialhygiene bezog sich auf alle Aspekte

von Krankheit, die in den Lebensbedingungen der Bevölkerung begründet lagen oder von

diesen gefördert wurden. Einen besonderen Aufschwung erlebte diese neue Leitideologie der

Gesundheitspolitik in den zwanziger und Anfang der dreißiger Jahre.65 Auch die Entwicklung

und der Ausbau der Schulzahnpflege in den Jahren 1902 bis 1918 vollzog sich unter dem Ein-

fluß allgemeiner sozialhygienischer Konzepte, in denen die Gesundheitserziehung breiten

Raum einnahm.

Zu jener Zeit fehlte in der breiten Bevölkerung noch in ganz erheblichem Maße das Verständ-

nis für die Notwendigkeit einer Zahnpflege, was zu einer allgemein schlechten Zahn-

gesundheit führte. Um diesen Mißstand zu beseitigen, hielten es die Sozialhygieniker für die

aussichtsreichste Strategie, bereits im Kindesalter anzusetzen, zumal diese Altersgruppe voll-

ständig über die Schulen erreicht werden konnte. Die erste Schulzahnklinik Deutschlands

wurde 1902 durch Ernst Jessen (1859-1933), Privatdozent für Zahnheilkunde an der Reichs-

universität Straßburg,66 eröffnet; sie war zugleich die erste offizielle Einrichtung dieser Art

weltweit. Von da an machte die schulzahnärztliche Fürsorge rasche Fortschritte; in den nach-

folgenden Jahren entstanden 1905 in Mühlhausen, 1906 in Offenbach und Ulm, 1907 in Bie-

lefeld, Erfurt und Münster, 1908 in Heidelberg, Karlsruhe, Köln, Marburg und Saarbrücken

weitere Schulzahnkliniken. Waren 1909 bereits in 42 deutschen Städten Schulzahnkliniken

etabliert, so konnte diese Zahl bis 1911 mit 78 fast verdoppelt werden, und 1913 existierten

bereits 209 städtische Schulzahnkliniken. Entsprechend wuchs die Zahl der behandelten Kin-

der von 1909 bis 1913 von 56 800 auf 227 000; das entsprach einer Vervierfachung. Ein ähn-

liches Bild ergab sich bei den in der Schulzahnpflege tätigen Zahnärzten: Hier stieg die Zahl

in dieser Zeit von 81 auf 331 an.

Die Krankenkassen zahlten jedoch nur für Heilbehandlungen, kamen somit für derartige

Maßnahmen, die der Prophylaxe zugerechnet wurden, nicht auf. Die Finanzierung der Schul-

zahnpflege war von Ort zu Ort unterschiedlich geregelt. Nicht von allen Gemeinden konnte

eine kostenlose Vorsorge angeboten werden; so ergaben sich vielerorts pro Kind und Schul-

jahr Beiträge von 0,50 – 3,00 M, die von den Eltern aufgebracht mußten. Die Untersuchung

umfaßte neben der Kontrolle des Gebisses auch die Belehrung der Schulkinder über die Be-

deutung eines gesunden Gebisses und die richtige Zahnpflege. So wurde die individuell- und

65 S. Eckart 1998, S. 340 f.
66 Zu ihm s. Einfeldt 1959.
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kollektivprophylaktische Aufklärung zur wichtigsten Aufgabe der sozialhygienischen Fürsor-

ge durch den Zahnarzt. Die Anleitung zur Kariesprophylaxe erstreckte sich auch auf die Schu-

lung von Eltern und Erziehern: Vorträge auf Lehrerversammlungen, Schulkonferenzen und

Elternabenden stellten einen weiteren Schwerpunkt dar. Dafür standen Hilfsmittel zur Veran-

schaulichung des Lehrstoffes in Form von Modellen, Bildtafeln und Lichtbildern zur Verfü-

gung. Den dritten Grundpfeiler der Schulzahnpflege bildete neben der Schuluntersuchung und

der Aufklärungsarbeit die Behandlung der kariösen Zähne.67

Das Interesse des Staates an frühzeitigen Vorbeugungsmaßnahmen bei der Zivilbevölkerung,

wie sie die Schulzahnpflege anbot, resultierte aus der Erkenntnis, daß oft katastrophale Ge-

bißzustände bei Wehrpflichtigen und Soldaten in Heer und Marine die Schuld an ihrer Feld-

dienstuntauglichkeit trugen. Deshalb sollte die Zahnpflege bereits bei den Jüngsten anset-

zen.68 Bis zum 1. Weltkrieg war die Schulzahnpflege allgemein als notwendig anerkannt und,

wie beschrieben, mancherorts auch schon etabliert, aber die Organisationsform blieb Gegen-

stand der Diskussion. In den Städten existierten für diese Fürsorge drei verschiedene Modelle.

Sie wurden geleistet

durch städtische Kliniken unter ehrenamtlicher Leitung mit haupt- oder nebenamtlich täti-

gen Zahnärzten,

durch zahnärztliche Universitätskliniken unter Aufwendung städtischer Mittel, oder

durch ortsansässige Zahnärzte, die auf der Basis entsprechender Verträge neben ihrer Pri-

vatpraxis die Schulzahnpflege durchführten.

Bei der Entscheidung für die eine oder die andere Variante spielten u. a. wirtschaftliche Inter-

essen eine Rolle, da die niedergelassenen Zahnärzte immer stärker die freie Zahnarztwahl

auch für Schulkinder propagierte, um sich so einen Anteil an diesem Vorsorgeprogramm zu

sichern.

Alle drei Modelle hatten die vollständige Sanierung des Gebisses bis zur Schulentlassung zum

Ziel, was nur über eine systematische Behandlung erreichbar war, die eine halbjährliche

Kontrolle einschloß.69 Auf dem Land stellte sich die Durchsetzung der Schulzahnpflege

schwieriger dar. Hier waren Aufklärungsgespräche mit Eltern weniger einfach durchzuführen;

zudem war die Zahnarztdichte weitaus geringer als in den städtischen Gebieten.70 Besonders

67 S. Uschkureit 1989, S. 29-33.
68 S. Hüpper 1971, S. 60.
69 S. Uschkureit 1989, S. 20-45.
70 S. Bender 1970, S. 87.
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die schlechte Verkehrsanbindung an die Städte, welche die Zahnkliniken schwer erreichbar

machte, wurde zum grundlegenden Problem. 1910 kam daher in Dortmund eine erste fahrbare

Zahnklinik für die ländliche Umgebung zum Einsatz.71 Georg Scherer (1876-1938), ein ehe-

maliger Schüler von Jessen, fuhr mit einem selbst umgebauten Möbelwagen „über Land“, um

die Kinder vor Ort zu behandeln.72

Mit Ausbruch des Krieges kamen die Bemühungen um die Schulzahnpflege größtenteils zum

Stillstand, nicht aus Mangel an Idealismus und Einsatzbereitschaft, sondern weil etwa die

Hälfte der Zahnärzte im Deutschen Reich einberufen wurde, somit für die Betreuung der

Schulkinder nicht mehr zur Verfügung stand, und weil die dafür bestehenden Institutionen in

Lazarette umgewandelt wurden.73 Im 1. Weltkrieg zeigte sich jedoch, daß die bisherigen Be-

mühungen um die Sanierung der Gebisse zukünftiger Soldaten noch keine ausreichenden

Früchte getragen hatten.74 Vor diesem Hintergrund führte der systematische und nachdrückli-

che Einsatz von Kantorowicz für Jugend- und Schulzahnpflege einen Tag nach Kriegsende,

am 12. November 1918, zu einem Antrag der Preußischen Zahnärztekammer an das Preußi-

sche Ministerium für Volkswohlfahrt, die Einrichtung von Lehrstühlen für Soziale Zahn-

heilkunde an den Universitäten zu ermöglichen,75 der allerdings nicht zum Erfolg führte.

Trotz aller Einsicht in ihren sozialhygienischen Nutzen wurde die Lage für die systematische

Schulzahnpflege nach dem Krieg zunächst schwieriger. Das Fehlen von gesetzlichen Grund-

lagen und einheitlichen Richtlinien für die Durchführung, vor allem aber das Fehlen einer

gesicherten Finanzierung stellten unüberwindbare Hürden dar. Von einer planmäßigen Schul-

zahnpflege konnte nicht mehr gesprochen werden. Erschwerend kamen Streitigkeiten der

Zahnärzte untereinander hinzu. Jede Gruppe wollte für sich ein vorrangiges Recht auf Durch-

führung der Behandlungen geltend machen. Die freipraktizierenden Zahnärzte forderten, die

beamteten Zahnärzte in den Schulzahnkliniken sollten sich auf die Untersuchung beschränken

und die Behandlung ihnen überlassen. Das lehnten wiederum die in der Schulzahnpflege täti-

gen Zahnärzte ab, weil sie es für unzweckmäßig hielten, die Vorsorgeuntersuchung und die

Behandlung der Kinder voneinander zu trennen. Zudem wirkte sich auch hier die Abwehrhal-

tung der Zahnärzte gegenüber dem Berufsstand der Dentisten aus, da die Zahnärzteschaft

71 S. Kantorowicz 1914, S. 583.
72 S. Uschkureit 1989, S. 51.
73 S. Hüpper 1971, S. 23.
74 Vgl. dazu auch unten Kap. 4.5.1.
75 S. Rose 1969, S. 31.
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nicht bereit war, in diesem neu erschlossenen Arbeitsbereich eine Konkurrenz der Dentisten

zu dulden. Dieser Streitpunkt wurde erst viel später durch ein Urteil des Preußischen Ober-

verwaltungsgerichtes vom 7. Juni 1932 entschieden, das die Beschäftigung von Dentisten in

der Schulzahnpflege endgültig verbot.76

In den Jahren der allgemeinen Besserung der wirtschaftlichen Lage in der zweiten Hälfte der

Weimarer Zeit konnte die planmäßige Schulzahnpflege nochmals einen gewaltigen Auf-

schwung verzeichnen. Bis 1929 entstanden dank der intensiven Öffentlichkeitsarbeit beson-

ders in der Lehrerschaft fast 1000 neue Schulzahnpflegeeinrichtungen. Kantorowicz begann

in Bonn sogar, neben der konservierenden Behandlung systematisch Kieferfehlstellungen zu

therapieren. Eine gute Bedingung für das Fortbestehen dieser Einrichtungen war, daß nun

auch die Krankenkassen 50 % zu den laufenden Kosten beisteuerten.77

Nach 1929 kam die Schulzahnpflege als regelmäßige Fürsorgemaßnahme deutschlandweit

erneut fast völlig zum Erliegen. Die Wirtschaftskrise und die fortschreitende Inflation zwan-

gen die Kommunen zu Einsparungen. Sie konnten nicht mehr genügend finanzielle Mittel

aufbringen, um die Schulzahnärzte zu bezahlen, die somit ihre Tätigkeit einstellen oder zu-

mindest einschränken mußten. Die ärztlichen Standesorganisationen, die angesichts der ver-

breiteten Arbeitslosigkeit um das Einkommen ihrer Mitglieder fürchteten, lehnten mit öffent-

lichen Mitteln finanzierte Ambulatorien, die ihnen Patienten zu entziehen drohten, vehement

ab und diffamierten sie als „Behandlungsfabriken“ mit Massenabfertigung. So war der Unmut

gegen sozialhygienische Institutionen bereits vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten

verbreitet. Nach der Errichtung der Hitler-Diktatur verkündete das Reichsinnenministerium

ein Notprogramm in Form von Sparmaßnahmen, das auch die Gesundheitsfürsorge einschloß.

In der Zeit des Nationalsozialismus wurde der sozialhygienische Ansatz generell durch die

sozialdarwinistische Rassenhygiene als neue Leitideologie ersetzt, die auf der Vorstellung

basierte, der gesunde Volksgenosse werde sich aus eigener Kraft durchsetzen, der kränkliche

und schwache verdiene keine Unterstützung durch Hilfsmaßnahmen. Daß die Ärzte in den

Fürsorgestellen und -kliniken häufig den Linksparteien nahestanden und daher als politisch

unzuverlässig galten, erleichterte die allmähliche Schließung der sozialhygienischen Zwecken

dienenden Einrichtungen nach 1933.78

76 S. Hüpper 1971, S. 26.
77 S. Hüpper 1971, S. 32.
78 S. Eckart 1998, S. 340-347.
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Davon waren auch Schulzahnkliniken betroffen, viele Schulzahnärzte wurden aus dem kom-

munalen Dienst entlassen und als national unzuverlässig diffamiert. In den wenigen noch exi-

stierenden Schulzahnpflegestätten mußten sich die erfahrenen Praktiker, wenn sie weiterhin

dort arbeiten wollten, den neuen politischen Konzepten unterordnen; andernfalls wurden sie

durch „politisch besser funktionierende“ Kollegen ersetzt.79 Andererseits war die Zahn-

gesundheit zukünftiger Soldaten den Nationalsozialisten im Hinblick auf ihre von Anfang an

bestehenden Kriegspläne außerordentlich wichtig. Die unter Leitung des Reichzahn-

ärzteführers Ernst Stuck (1893-1974)80 1935/36 als Ausdruck der Sorge des Regimes um die

Gesundheit der Kindergebisse unter den vom Nationalsozialismus propagierten Begriffen der

„Wehrhaftigkeit“ und des „kerngesunden Körpers“ initiierte großangelegte Schulzahn-

pflegeaktion zeigte die Bedeutung, die solchen Prophylaxemaßnahmen im Hinblick auf die

Kriegsvorbereitungen zugemessen wurde.

Folgerichtig wurde in den Jahren 1936/37 der in der Weimarer Repubik rein kommunal orga-

nisierten Schulzahnpflege von staatlicher Stelle Unterstützung zuteil. Ein Runderlaß des

Reichs- und Preußischen Ministers des Inneren vom 22. Januar 1936 verfügte, daß jedes Ge-

sundheitsamt einen Zahnarzt für die Untersuchung und Beratung der Schulkinder einzustellen

habe, allerdings nur als unbesoldeten Hilfsarzt. Die Behandlung der vorgefundenen Erkran-

kungen sollte nicht zu seinem Aufgabenkreis gehören – vermutlich ein Zugeständnis an die

niedergelassenen Zahnärzte. Die erstmalige Verwendung des Begriffs „Jugendzahnpflege“ bei

der Umbenennung des „Deutsches Zentralkomitee für Zahnpflege in den Schulen“ in „Ar-

beitsgemeinschaft für Jugend-Zahn- und Mundpflege“ zeugt von dem Bestreben, die zahn-

ärztliche Betreuung potentiell auch auf die Jugend jenseits des schulpflichtigen Alters auszu-

weiten. Es blieb allerdings bei der Änderung des Namens, konkrete Maßnahmen zu einer spe-

ziellen Jugendzahnpflege folgten nicht. Beim Zusammenbruch des „Dritten Reichs“ waren

von den rund 1000 deutschen Schulzahnkliniken aufgrund der Verlagerung ihrer Aufgaben in

die allgemeinen Gesundheitsämter nur noch 31 übrig.81 Damit war die planmäßige Schulzahn-

pflege vorerst beendet.

79 S. Uschkureit 1989, S. 70-75.
80 Zu ihm s. jetzt Heidel 2007.
81 S. Hüpper 1971, S. 38-42.
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4.4.3 Die Schulzahnklinik in Ruhpolding

Schon vor dem 1. Weltkrieg hatte der Vorreiter der Schulzahnpflege Alfred Kantorowicz der

Erfahrung gemacht, daß sich nur wenige Eltern um die Pflege des Gebisses ihrer Kinder

kümmerten und sie erst im Notfall zum Zahnarzt brachten. Deshalb schlug er vor, alle Kinder

obligatorisch vom 6. Lebensjahr an regelmäßig durch Schulzahnärzte untersuchen zu lassen.

Besonderes Gewicht legte er dabei auf die Aufklärung. 1912 ging er selbst in Ruhpolding,

einer Gemeinde bei München, zu einer „planmäßigen Schulzahnpflege“ über. Anfangs begab

er sich direkt in die Schulen, um die Kinder dort zu untersuchen und zu behandeln. 1912/13

ermöglichte eine große Geldspende eines wohlhabenden Münchner Bürgers die Errichtung

einer sogenannten Schulzahnklinik, einer ambulanten Einrichtung zur Untersuchung und Be-

handlung der Schulkinder, in der Schule selbst. Die Besonderheit dieses Modells, das nach

Kantorowicz’ späterem Wirkungsort unter den Namen „Bonner System“ bekannt wurde, lag

in der vollständigen Zentralisierung von Untersuchung und Behandlung, im Unterschied zum

„Frankfurter System“, wo die Untersuchung von hauptamtlich angestellten Zahnärzten durch-

geführt und festgestellte Schäden dann von nebenamtlich mitwirkenden freipraktizierenden

Zahnärzten behandelt wurde, das also eine Art Überweisungssystem darstellte, und dem

„Mannheimer System“, das beides, Untersuchung und Behandlung, nebenamtlich angestellten

freipraktizierenden Zahnärzten übertrug.82

Offensichtlich war Kantorowicz’ Arbeit von Erfolg gekrönt: Bei einer Gesamtzahl von 400

Kindern konnten in Ruhpolding in den drei Jahren 1917 bis 1919 rund 90 % der Gebisse wäh-

rend der Schulzeit saniert werden,83 1920 waren es schon fast 97 %.84 Vorher war Zahn-

schmerz die häufigste Ursache für das Fehlen im Unterricht gewesen. Kantorowicz legte Wert

darauf, daß die Kinder für Vorsorgeuntersuchung und Behandlung vom Unterricht freigestellt

wurden, damit sie gern dazu erschienen und kein Zeitverlust durch individuelle Einbestellun-

gen entstand.85 Er beschreibt sein Modell der zahnärztlichen Betreuung in den Schulen selbst

folgendermaßen:

„Behandlung der Kinder in der Schulzeit, möglichst sogar in der Schule selbst. Diese

Dezentralisierung ist zwar nicht unbedingt erforderlich, sie vereinfacht jedoch den Be-

trieb ungeheuer. Die Kinder brauchen nicht erst durch ein Bestellsystem in die Klinik

82 S. Uschkureit 1989, S. 62 f.
83 S. Kantorowicz 1919, S. 71.
84 S. Guggenbichler 1988, S. 147.
85 S. Hüpper 1971, S. 16 f.; Kantorowicz 1914, S. 577-580.
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zitiert werden. Die Störung des Unterrichts ist ein minimale, während bei einer Zentral-

klinik die Lehrer, denen an den Tagen der Durchbehandlung der Klasse doch stets etwa

20-30 Kinder entzogen werden, mit Recht über eine Störung Klage führen könnten.“86

Auch der weit überwiegende Teil der Eltern (95 %) war mit der Behandlung ihrer Kinder ein-

verstanden. Bereits bei der Einschulung gaben sie ihr Einverständnis für diese zahnärztliche

Betreuung, so daß später auch ohne weitere Elternbefragung klassenweise Untersuchungen

durchgeführt werden konnten. Schon der kleinste kariöse Defekt wurde mit einer Füllung ver-

sehen. Die zahnärztliche Kontrolle wurde zweimal jährlich durchgeführt, im Falle der Be-

handlungsbedürftigkeit wurde der Patient während der Schulzeit in den Behandlungsraum der

Schule bestellt und dort saniert.87

Kantorowicz, der durch die gemeinsame Tätigkeit am Zahnärztlichen Institut der Universität

München mit Türkheim in Kontakt gekommen war, übertrug diesem in den Semesterferien

im Sommer 1913 vertretungsweise die Leitung seiner Schulzahnklinik in Ruhpolding, so daß

Türkheim nun ebenfalls Erfahrungen auf diesem Gebiet sammeln konnte. „Durch diese Tä-

tigkeit lernte ich die außerordentliche Bedeutung einer systematischen Schulzahnpflege ken-

nen“, vermerkt er in seinem Lebenslauf.88 Auch in seiner Forschungstätigkeit wurde er von

Kantorowicz beeinflußt. So griff er dessen wissenschaftliche Studien zur Kariesentstehung

später mehrfach wieder auf. Türkheims zukünftige Frau Grete Speyer arbeitete in Mün chen

gleichfalls mit Kantorowicz zusammen, u. zw. zum Thema Kariesentstehung unter Berück-

sichtigung des Rhodangehaltes im Speichel.89

86 Kantorowicz 1919, S. 25.
87 S. Uschkureit 1989, S. 66.
88 Lebenslauf aus dem Nachlaß von Hans Türkheim im Besitz von Familie Peter Türkheim.
89 Kantorowicz/Speyer 1914; s. dazu auch Kap. 5.1.2.
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4.5 Die Hamburger Jahre 1913 bis 1936

4.5.1 Niederlassung und Kriegsjahre

Nach Teilnahme an einem kurzen Fortbildungskurs im Deutschen Zahnärztehaus1 in Berlin

ließ sich Türkheim im Dezember 1913 als Zahnarzt in seiner Heimatstadt Hamburg nieder.

Seine privatzahnärztliche Praxis eröffnete er an einer guten Adresse, in den Colonnaden 96

nahe dem Jungfernstieg.2 In seiner Wohnung am Eppendorfer Baum 14 war eine Praxis für

seine zukünftige Frau Grete Speyer miteingeplant, die er im Februar 1914 in Köln, ihrer Hei-

matstadt, heiratete. Am 14. November 1914 wurde ihr erster Sohn Herbert geboren. Fast fünf

Jahre später, am 13. Juli 1919, folgte der zweite Sohn Franz-Alfred, der nach dem nahen

Freund der Familie Alfred Kantorowicz benannt war. Diesen Vornamen benutzte er jedoch

nie; da er in seiner Kindheit von seiner Mutter „Peterle“ gerufen worden war, blieb er auch

später bei „Peter“3 und wird daher auch in dieser Arbeit so genannt. 1928 bezog die Familie

das untere, sehr geräumige Stockwerk des Hauses Schlüterstraße 5 (Abb. 7), in der beide Pra-

xen und die Privatwohnung untergebracht werden konnten, in unmittelbarer Nachbarschaft

zum Universitätsviertel, zum Universitätshauptgebäude und zur Staats- und Universitätsbib-

liothek. Dieser Stadtteil war geprägt von großbürgerlichen Etagenhäusern aus dem Anfang

des 20. Jahrhunderts mit großzügigen Treppenhäusern und luxuriösen Wohnungen.

Der Ausbruch des 1. Weltkriegs 1914 hatte auch Auswirkungen auf Türkheims Berufstätig-

keit, da man der Zahnpflege der Soldaten hohen militärischen Nutzen beimaß. Da die Arbeit

der Schulzahnkliniken noch längst nicht alle nunmehr zum Wehrdienst Eingezogenen erfaßt

hatte, mußte man nach der Mobilmachung feststellen, daß sich bei vielen Soldaten die

Mundhöhle in einem so desolaten Zustand befand, daß immer mehr infolge akuter Zahn-

beschwerden ihren Dienst nicht mehr ausüben konnten. Die aus diesem Grund eingeführte

systematische Militärzahnpflege umfaßte Mundpflege, Kariestherapie und die Herstellung

von Zahnersatz. So hoffte man die Schwächung der Truppen durch immer wiederkehrende

Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten vermeiden zu können, denn, so wird Wilhelm Pfaff

(1862-1942), der Verfasser eines Lehrbuchs der Orthodontie (1906),4 in der Deutschen

zahnärztlichen Zeitschrift im Jahre 1915 zitiert, der „Gefechtswert einer Truppe mit gut ge-

1 S. Schmidt 1910, S. 240.
2 RMK 1926/27, Teil II, S. 683.
3 Briefliche Mitteilung von Frau Anne-Marie Türkheim, 22.8.2004.
4 S. zu ihm Henke 1972.
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Abb. 7: Das Haus Schlüterstraße 5, in dessen unterer Etage die Familie Türkheim seit 1928 wohnte

pflegtem Gebiss ist ungleich höher als der einer Truppe mit gänzlich vernachlässigten Zäh-

nen“.5

Eine vollständige Sanierung des Gebisses, die in der Regel langwierig war, konnte aus militä-

rischen und zeitlichen Gründen im Feld nicht in Frage kommen. Durchgeführt wurde ledig-

lich eine Behandlung erkrankter Zähne, wenn nötig auch deren Extraktion. Neben speziell

ausgebildeten Truppenzahnärzten, die in dafür eingerichteten Zahnstationen der Kriegs-, Feld-

und Etappenlazarette die Behandlung der Mannschaften sicherstellten, kamen auch fahrende

Kliniken zum Einsatz, mit deren Hilfe Behandlungen durchgeführt, die Mund- und Zahn-

pflege der Soldaten an der Front überwacht und Zahngesundheitsaufklärung betrieben werden

sollte.6 Allerdings gelang die Integration der in großer Zahl eingezogenen Zahnärzte in die

allgemeine militärische Rangordnung nicht. Der Kriegszahnarzt gehörte nicht dem Sanitätsof-

fizierscorps an, sondern hatte Beamtenstellung und trug Beamtenuniform.7 In Lazaretten im

5 S. Pfaff 1915, S. 54.
6 S. Uschkureit 1989, S. 58-60; Gutzeit 1924, S. 23, 40.
7 S. Bender 1970, S. 31.
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Hinterland wurden Zahnärzte zur konservierenden Behandlung der Truppen eingesetzt. Mit

zunehmender Kriegsdauer wurde jedoch ihre Verlegung in die Feldlazarette erforderlich, da-

mit die sehr zahlreichen Kieferverletzten sofort versorgt werden konnten. Mit einer Erstbe-

handlung direkt hinter der Front konnten durch das Anlegen von einfachen Drahtschienen

Kieferbrüche sofort ruhiggestellt und durch die Vermeidung einer Verlagerung der Bruch-

stücke die Weiterbehandlung erleichtert werden.

Obwohl Türkheim 1911 wegen einer angeborenen Wirbelsäulenverkrümmung als untauglich

für den Militärdienst ausgemustert worden war,8 meldete er sich 1915 freiwillig zum Land-

sturmbataillon IX/28 Hamburg und war dort als Bataillonszahnarzt tätig, bis er 1916 ohne

Nachuntersuchung als kriegsuntauglich entlassen wurde9 und seine Tätigkeit als Privatzahn-

arzt wieder aufnehmen konnte.

4.5.2 Erneute Promotionsbemühungen

In der Zwischenzeit veröffentlichte Türkheim zwei weitere Artikel in der zahnärztlichen

Fachpresse: 1918 Vorschläge für eine einheitliche Bezeichnung der Zähne und 1919 Injek-

tionskanülen und Spritzen.10 Da die Möglichkeit einer Promotion im eigenen Fach immer

noch nicht abzusehen war, beschloß er, seiner Neigung für die Physiologie zu folgen, um

durch eine wissenschaftliche Arbeit auf diesem Gebiet den philosophischen Doktortitel zu

erlangen. In Hamburg war dies jedoch noch nicht möglich, da die Stadt noch keine Universi-

tät besaß, sondern nur eine Art Fachhochschule für Kolonialstudien, das 1908 gegründete

Kolonialinstitut, das Kolonialbeamten, aber auch Kaufleuten und anderen Interessierten die

Möglichkeit bot, sich auf eine Tätigkeit in Übersee vorzubereiten.11 Daß Türkheim mit dem

dortigen Vertreter des Faches Experimentelle Psychologie William Stern bekannt war, sollte

ihm bei der Vorbereitung einer auswärtigen Promotion von großem Nutzen sein.12

Louis William Stern (1871-1938), der Philosophie und Psychologie studiert hatte, ist vor al-

lem als Entwicklungspsychologe und Begründer der Differentiellen Psychologie bekannt.

Zunächst lehrte Stern 19 Jahre als Extraordinarius an der Universität Breslau, wo er experi-

mentalpsychologisch arbeitete und verschiedene wissenschaftliche Beiträge zur Wahrneh-

8 Lebenslauf aus dem Nachlaß von Hans Türkheim im Besitz von Familie Peter Türkheim.
9 Ebd.; Vorfahrensnachweis zum Abstammungsnachweis von Hans Türkheim, 12.4.1933, StAH, Hochschulwe-
sen, Dozenten- und Personalakten, IV 1497, Bl. 47 f.
10 Ergographische Auflistung aus dem Nachlaß von Hans Türkheim im Besitz von Familie Peter Türkheim.
11 Vgl. zur Gründung und Geschichte dieser Institution jetzt Ruppenthal 2007.
12 Lebenslauf aus dem Nachlaß von Hans Türkheim im Besitz von Familie Peter Türkheim.
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mungspsychologie leistete. 1906 gründete er dort zusammen mit Otto Lipman (1880-1933)13

ein „Institut für angewandte Psychologie und psychologische Sammelforschung“, bevor er

1916 als Nachfolger des frühverstorbenen ersten Lehrstuhlinhabers Ernst Meumann (1862-

1915)14 als Professor für Philosophie, Psychologie und Pädagogik an das Hamburger Kolo-

nialinstitut berufen wurde. Sein Vorgänger hatte hier bereits ein „Psychologisches Laborato-

rium“ eingerichtet. Stern gelang es, diese Einrichtung, die 1919 Universitätsinstitut wurde, zu

einem der größten und bedeutendsten Psychologischen Institute Deutschlands in der Weima-

rer Zeit auszubauen, das eine beträchtliche Vielseitigkeit der Forschungs- und Lehraktivitäten

aufwies. 1933 wurde ihm aufgrund seiner jüdischen Abstammung das Betreten seines Instituts

untersagt, die von ihm herausgegebenen Zeitschriften und seine Schriftenreihe wurden einge-

stellt. 1933 ging er ins Exil, zunächst in die Niederlande, dann in die USA, wo er bis zu sei-

nem Tod an der Duke University in Durham/N. C. lehrte.15

Da das Kolonialinstitut keinen Universitätsstatus hatte und damit auch kein Promotionsrecht

besaß, konnte Stern Türkheim nicht selbst promovieren, sondern lediglich bei seinen For-

schungen unterstützen. Im Sommer 1918 riet er ihm, sich mit seinem Promotionswunsch an

den Professor für Philosophie und damaligen Rektor der Christian-Albrechts-Universität in

Kiel Götz Martius (1853-1927)16 zu wenden. Dieser erklärte sich bereit, ihn als Doktoranden

anzunehmen, und akzeptierte sein wohl von Stern angeregtes Dissertationsthema „Experimen-

tell-psychologische Untersuchungen in der Mundhöhle und an den Zähnen“.17

Dieses Vorhaben stellte Türkheim aber zunächst zurück – seine Forschungen auf dem Gebiet

der experimentellen Psychologie setzte er zu einem späteren Zeitpunkt fort, um sich damit zu

habilitieren –, als schon 1919 durch eine neue Prüfungsordnung schließlich doch noch die

Promotion in der Zahnmedizin möglich wurde. Als erstes Land führte Baden den zahn-

medizinischen Doktortitel ein, gefolgt von Preußen. Ihrem Vorbild folgten bis zum Jahresen-

de auch die übrigen Länder des Deutschen Reiches.18 Hamburg zog erst am 10. Mai 1920 mit

dem Erlaß einer zahnärztlichen Promotionsordnung nach.19 Denn da die dortige Universität,

wie gleich näher ausgeführt werden soll, erst im Frühjahr 1919 unter großem Zeitdruck ge-

13 S. Kürschner 1931, S. 1755; Lück/Löwisch 1994, S. 195.
14 S. Lück/Löwisch 1994, S. 191.
15 S. Lück/Löwisch, 1994, S. 185-190.
16 Zu ihm s. DBI 1998, Bd. 5, S. 2250.
17 Lebenslauf aus dem Nachlaß von Hans Türkheim im Besitz von Familie Peter Türkheim.
18 S. Fischer 1981, S. 36.
19 S. Hausser/Rottke 1989, S. 315.
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gründet wurde, konnte die Zahnheilkunde erst ein Semester später als akademisches Lehrfach

etabliert werden. Voraussetzungen für die Verleihung des zahnmedizinischen Doktorgrades

waren nunmehr die Reifeprüfung, ein achtsemestriges Studium der Zahnmedizin, die Appro-

bation und eine Dissertationsschrift in deutscher Sprache.20

Die neue Situation veranlaßte Türkheim zu einer Änderung seiner Pläne, wie er in einem Le-

benslauf, der die Zeit bis 1926 umfaßt, erläutert:

„Bis zum Sommer 1919 arbeitete ich mich in Hamburg unter Prof. Stern in die experi-

mentelle Psychologie ein und hätte dann wohl noch etwa ein bis zwei Semester auf die

Dissertation verwenden müssen, als um die gleiche Zeit endlich die Promotion im eige-

nen Fach ermöglicht wurde; daher stellte ich die andere Arbeit vorläufig zurück und er-

langte im Mai 1920 in Hamburg die zahnärztliche Doktorwürde.“

Tatsächlich war Türkheim mit seiner Promotion am 19. Mai, nur eine gute Woche nach Erlaß

der Promotionsordnung, der erste Dr. med. dent. der jungen Hamburger Medizinischen Fakul-

tät.21 Das Angebot, ihn in der Zahnheilkunde zu promovieren, war von Guido Fischer (1877-

1959)22 gekommen, dem ersten Leiter des neuen Zahnärztlichen Instituts; auf ihn wird im

folgenden ausführlicher eingegangen.

4.5.3 Anstellung am Zahnärztlichen Institut der neugegründeten

Universität in Hamburg

Die Hamburgische Universität war 1919 in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Kriegs-

ende nach jahrelangen Debatten in Politik und Öffentlichkeit eingerichtet worden, um ange-

sichts der Überfüllung der bestehenden Universitäten durch die vielen gleichzeitig aus dem

Feld heimkehrenden Studienanwärter besonders für Einheimische weitere Studienmöglichkei-

ten zu schaffen.23 Daß die hierfür notwendigen Voraussetzungen bestanden, war vor allem der

Zielstrebigkeit Werner von Melles (1853-1937)24 zu verdanken, der erst als Senatssyndikus‚

dann als Senator und Mitglied der Oberschulbehörde für eine Hamburgische Universität ge-

kämpft hatte. Das bereits erwähnte 1908 eröffnete Kolonialinstitut bildete einen ersten Schritt

auf dem Weg zu der von ihm angestrebten vollwertigen Universität. Seinen 1912 vom Senat

20 S. Rohrmeier 1985, S. 43.
21 S. Hochschulschriftenverzeichnis 1926, Bd. 42, S. 318.
22 S. Hausser/Rottke 1989, S. 314.
23 Zur komplizierten Vorgeschichte der Universitätsgründung s. bes. Bolland 1969 und Fouquet 1999.
24 S. Hamburg-Lexikon, S. 318.
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der Hansestadt vorgelegten Gründungsantrag für eine solche lehnte die Bürgerschaft aller-

dings im darauffolgenden Jahr ab, obwohl er, um dieser in der Kostenfrage entgegenzukom-

men, auf die Planung einer Medizinischen Fakultät verzichtet hatte.

Im Januar 1918 sprachen sich zwei Drittel der Mitglieder des 1913 von der Bürgerschaft zur

Beratung über die Weiterentwicklung des Kolonialinstituts eingesetzten Ausschusses für den

Ausbau der vorhandenen Einrichtungen zu einer regelrechten Hochschule aus, in welche die

Medizin erst später einbezogen werden sollte. Jedoch erst das Kriegsende brachte eine defini-

tive Entscheidung für eine Universitätsgründung, teils aufgrund der veränderten Kräftever-

hältnisse in der Bürgerschaft, wo nach der erstmals nach demokratischen Regeln durchgeführ-

ten Wahl vom März 1919 die Sozialdemokraten die stärkste Fraktion bildeten, teils unter dem

Zwang der Verhältnisse. Da die bestehenden Universitäten den großen Ansturm von studier-

willigen Kriegsheimkehrern nicht bewältigen konnten, waren in Hamburg im Januar 1919 von

Dozenten der Wissenschaftlichen Institute und Ärzten der Staatlichen Krankenhäuser für ab-

gewiesene Bewerber provisorische Universitätskurse eingerichtet worden. Da ihr Besuch nur

für ein Semester als reguläre Studienleistung anerkannt werden konnte, nahm die neue Bür-

gerschaft am 28. März 1919 rückwirkend zum 6. Januar des Jahres ein von den Sozialdemo-

kraten eingebrachtes Notgesetz zur Gründung einer Hamburgischen Universität an, die alle an

den Notkursen beteiligten Einrichtungen umfaßte. Mit der Eröffnungsfeier der Universität am

5. Mai 1919 hatte von Melle sein Ziel erreicht – eine Hamburgische Universität. Da sich auch

die Mediziner an der Hilfsaktion für studierwillige Kriegsteilnehmer beteiligt hatten, wurde

die Medizinische Fakultät, die bei den Planungen bis dahin immer ausgeklammert worden

war, durch das Gesetz mit ins Leben gerufen.

Anfangs fehlten wie in anderen Bereichen der neuen Hochschule noch Konzepte für ihren

Aufbau und die Organisation der neuen Aufgaben in Forschung und Lehre. Die überstürzte

Gründung der Fakultät und die schwierige allgemeine Wirtschaftslage in der Nachkriegszeit

ließen Studenten und Professoren noch lange Zeit mit schweren Mängeln in der Sach- und

Personalausstattung kämpfen. Das vorläufige Universitätsgesetz sah für die Medizinische

Fakultät zunächst lediglich zwei neue Professorenstellen vor, u. zw. für Anatomie und Phar-

makologie, die als reine Universitätsdisziplinen bis dahin in Hamburg nicht vertreten gewesen

waren. In den anderen Fächern wurden keine neuen Planstellen benötigt, da die Lehre hier

Chefärzten – nach damaliger Terminologie „Oberärzten“ – der Staatskrankenanstalten über-
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tragen werden konnte. Für die Lehrstühle wurden in erster Linie Ärzte des AK Eppendorf

ausgewählt, so daß die Forschung und Lehre überwiegend dort angesiedelt wurden.25

Ein Lehrstuhl für Zahnmedizin war zunächst nicht vorgesehen worden, wohl vor allem des-

halb, weil ein entsprechendes Institut bzw. eine entsprechende klinische Abteilung in den

städtischen Krankenhäusern nicht existierte, obwohl dieses Fach im Rahmen der vorläufigen

Universitätskurse Anfang 1919 durch einen Propädeutischen Kurs für Zahnersatzkunde ver-

treten gewesen war. Ihn hatten jedoch, anders als alle übrigen medizinischen Veranstaltungen,

drei niedergelassene Zahnärzte, Artur Seefeld (1874-1963), Rudolf Krüger (1886-?) und Mo-

ritz Pflüger (1887-?)26 ehrenamtlich abgehalten. Indes konnten diese Dozenten wegen ihrer

Doppelbelastung kein volles Lehrprogramm durchführen, so daß eine Fortsetzung dieser Not-

lösung nach der Universitätsgründung nicht in Frage kam. Eine Weiterführung des zahn-

medizinischen Studiums war daher in Hamburg zunächst nicht möglich.

47 betroffene Studenten, die sich zu einer „Vereinigung der Studierenden der Zahnheilkunde“

zusammengeschlossen hatten, forderten zusammen mit ihrem Dozenten Pflüger und unter-

stützt von weiteren Zahnärzten Hamburgs die Fortsetzung des zahnärztlichen Unterrichts und

die Gründung eines eigenen Zahnärztlichen Instituts an der Universität. Als Fachvertreter und

Leiter dieses Instituts schlugen sie den Extraordinarius Guido Fischer (1877-1959) von der

Universität Marburg vor, der in Hamburg bereits im Anschluß an das Sommersemester 1919

einen Ferienkurs abgehalten hatte.27 Schließlich bewilligte die Bürgerschaft am 17. Dezember

1919 knapp bemessene Gelder zur Etablierung eines Zahnärztlichen Universitätsinstituts in

sieben nunmehr leerstehenden Baracken eines ehemaligen Kriegslazaretts auf dem Gelände

des Eppendorfer Krankenhauses. Es umfaßte Abteilungen für Zahnärztliche Chirurgie, Kon-

servierende Zahnheilkunde sowie Klinische und Propädeutische Technik, ferner eine Patien-

tenaufnahme und Unterrichtsräume. Der Senat erließ eine Prüfungsordnung für Zahnärzte

und, entsprechend den Regelungen in den anderen deutschen Ländern, im folgenden Jahr eine

Promotionsordnung für die Erlangung des Dr. med. dent.28

Wie oben dargestellt, begann sich Türkheim schon in der zweiten Hälfte des Jahres 1919 auf

eine zahnheilkundliche Promotion vorzubereiten, zu einer Zeit, als das Institut noch nicht ge-

gründet war und auch noch kein regulärer Studiengang für diese Fachrichtung in Hamburg

25 S. Weisser/Uhlmann 1989, S. 63-66.
26 S. Riemer 2001, S. 96.
27 Medizinische Fakultät der Hamburgischen Universität, Dekan Hermann Kümmell, an den Senatskommissar
für die Hamburgische Universität, 10.2.1920, StAH, Hochschulwesen II, Ai 6/2, Bl. 3-6.
28 S. Hausser/Rottke 1989, S. 314 f.
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existierte. Möglicherweise hatte er sich schon während Fischers provisorischer Lehrtätigkeit

im Sommer dieses Jahres mit diesem über das Promotionsthema „Untersuchungen über das

Empfindungsvermögen des Dentins“29 verständigt.

Am 12. März 1920 wurde wunschgemäß Guido Fischer, der sich mit seiner Veröffentlichung

Die örtliche Betäubung in der Zahnheilkunde (1911) internationale Anerkennung erworben

hatte, auf das neugeschaffene Extraordinariat für Zahnheilkunde berufen. So konnte mit dem

Sommersemester 1920 der reguläre Unterrichtsbetrieb aufgenommen werden. Wie der Ham-

burger Senat am 11. Februar 1920 dem Senatskommissar für die Hamburgische Universität

von Melle mitteilte, stand im Haushaltsplan zunächst nur eine feste Beamtenstelle, die des

Extraordinarius, zur Verfügung. Daneben waren die Stelle eines wissenschaftlichen Assisten-

ten in der Funktion eines Abteilungsleiters sowie drei weitere wissenschaftliche Assistenten-

stellen vorgesehen.30 Aus Marburg hatte Fischer einen seiner Mitarbeiter, den Privatdozenten

Heinrich Fabian (1884-1970),31 mitgebracht, der anfangs das Amt des Leiters der Propädeuti-

schen Technik bekleidete und 1924 die Leitung der Konservierenden Abteilung übernahm.

Nach Türkheims Promotion am 19. Mai 1920 bot ihm Fischer eine Stelle als Volontärassistent

an seinem Institut an; in dieser Position übernahm er ein Jahr später die Leitung des Wissen-

schaftlichen Laboratoriums der dem Zahnärztlichen Ambulatorium des AKE angeschlossenen

Schulzahnklinik32 sowie die Betreuung der Institutsbibliothek.33 Er hatte ferner die Aufgabe,

die Doktoranden des Instituts zu beraten, was ihn nach seinen eigenen Angaben stark in An-

spruch nahm.34 Leider ist es nicht mehr möglich festzustellen, welche Arbeiten er seinerzeit

als Assistent betreute, da offizielle Danksagungen der Doktoranden an nichthabilitierte Mit-

arbeiter nicht üblich waren. Zudem scheinen nach Eröffnung der neuen Promotionsmöglich-

keit, nach dem Umfang der Promotionslisten zu schließen, in den allerersten Semestern viele

niedergelassene Zahnärzte auch von auswärts Dissertationen eingereicht zu haben, die nicht

am Hamburger Zahnärztlichen Institut entstanden waren. In dem unten im Rahmen von Türk-

29 Türkheim I 1920, veröffentlicht in der von Fischer herausgegebenen Zeitschrift Ergebnisse der gesamten
Zahnheilkunde.
30 Senat an den Senatskommissar für die Hamburgische Universität, 11.2.1920, betr. Bürgerschaftsbeschluss zur
Errichtung eines zahnärztlichen Instituts an der Hamburgischen Universität, StAH, Hochschulwesen II, Ae 2/1,
Bd. 1, Bl. 56 r-Verein; Grawinkel an die Hochschulbehörde: Antrag auf feste Anstellung als wissenschaftlicher
Mitarbeiter, 7.6.1921, ebd., Al 1, Bl. 2-4, 7 f.
31 S. Hausser/Rottke 1989, S. 315.
32 Zu den Einrichtungen der Schulzahnpflege in Hamburg allgemein s. weiter unten.
33 S. Personalnachweisung, StAH, Hochschulwesen, Dozenten- und Personalakten, IV 1497, Bl. 1 f.; Lebenslauf
aus dem Nachlaß von Hans Türkheim im Besitz von Familie Peter Türkheim.
34 S. ebd.
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heims Ergographie zusammengestellten Dissertationsverzeichnis sind nur Arbeiten verzeich-

net, die er nachweislich selbst initiierte oder zumindest als Dozent bzw. Professor neben dem

eigentlichen Doktorvater intensiv mitbegleitete.

Das neue Institut erfuhr enormen Zulauf. Hatte der mit der Planung beauftragte Universitäts-

ausschuß für das Eröffnungssemester mit 60 Studierenden gerechnet, schrieben sich fast dop-

pelt so viele, 116 Studenten, für das Fach ein, ein Jahr später hatte sich diese Zahl nochmals

mehr als verdoppelt. Aufgrund dieser Fehlplanung kam es zu personellen Engpässen in der

Lehre. Daher wurden nach amerikanischem Vorbild vier angesehene Hamburger Zahnärzte

Helmut Outzen (1891-?)35, Alfred Rohrer (1886-?)36, Albert Kadner (1887-?)37 und Carl

Grawinkel (1876-1930)38 zu Dozenten und Demonstratoren ernannt, die neben Fischer ehren-

amtlich Vorlesungen abhielten und Demonstrationen in ihren Praxen veranstalteten. Von ih-

nen wurde Grawinkel bereits am 3. Juli 1920 Leiter der Klinisch-Technischen Abteilung des

Zahnärztlichen Instituts und erlangte damit die Stellung eines besoldeten wissenschaftlichen

Assistenten.39

Schon im September 1920 bemühte sich Fischer wegen der Unzulänglichkeiten der Unter-

bringung seines Instituts um eine bessere räumliche Lösung. Er wies u. a. darauf hin, daß auf-

grund der undichten Wände der seinerzeit nur für kurzfristigen Gebrauch eingerichteten Laza-

rettbaracken die Instrumente bereits stark rosteten. Seine Beschwerde zeigte Erfolg; das Zahn-

ärztliche Institut konnte 1922 eine ca. fünf Kilometer stadteinwärts gelegene Villa am Alster-

glacis 1 beziehen, wo zuvor das Medico-Mechanische Zander-Institut, eine orthopädische

Rehabilitationseinrichtung, untergebracht gewesen war.40 Die Sachausstattung indes blieb

weiterhin unzulänglich, wodurch auch Türkheims Tätigkeit im Universitätsdienst erschwert

wurde. Zwar konnte er sich am neuen Standort Laboratorium und Bibliothek weitgehend nach

seinen speziellen Forschungsbedürfnissen einrichteten; er mußte aber diesen Teil des Univer-

sitätsinstituts selbst finanzieren. Dafür konnte er neben eigenen Mitteln Spenden jüdischer

35 Karteikarte von Helmut Outzen, StAH, Meldewesen, A 30: Alphabetische Meldekartei 1892-1925 (verfilmt),
Film K 6697, s. v.
36 Biographischer Bogen von Alfred Rohrer, StAH, Hochschulwesen, Dozenten- und Personalakten, IV 853, Bl.
o. Nr.
37 S. Matrikeleintrag für Dr. med. Albert Georg Kadner, 30.4.1920, StAH, Medizinalkollegium, I C 12, Bd.1, Bl.
206.
38 S. Matrikeleintrag für Dr. phil. Karl [sic] Julius Grawinkel, 30.12.1920, StAH, Medizinalkollegium, I C 12,
Bd. 1, Bl. 219; Personalakte Grawinkel, StAH, Hochschulwesen, Dozenten- und Personalakten, IV 1582, Bl. 48.
39 S. Personalakte Grawinkel, StAH, Hochschulwesen, Dozenten- und Personalakten, IV 1582, Bl. 1.
40 S. Hausser/Rottke 1989, S. 315; Riemer 2001, S. 98.
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Mäzene aus den Vereinigten Staaten einsetzen.41 Wie die Kontakte zu ihnen zustande ge-

kommen waren, läßt sich nur vermuten. So könnte ihm sein Chef Fischer, der bereits 1910

aufgrund seiner Pionierstudien zur lokalen Novokain-Suprarenin-Anästhesie von sechs nord-

amerikanischen Universitäten zu wissenschaftlichen Vorträgen eingeladen worden war42 und

daher über amerikanische Verbindungen verfügte, bei der Vermittlung behilflich gewesen

sein.

Türkheims Bestrebungen, sich neben seiner Praxistätigkeit wissenschaftlich zu betätigen,

wurde auch durch den Präsidenten des Hamburger Gesundheitsamtes Ernst Pfeiffer (1870-

1933) gefördert,43 der ihm die Benutzung des histologischen und bakteriologischen Laborato-

riums der Schulzahnklinik in der Ringstraße (heute Gorch-Fock-Wall) 15 / Dammtorwall 1044

gestattete.45 Diese Institution, die im Rahmen der oben geschilderten allgemeinen sozialhy-

gienischen Bestrebungen in der deutschen Zahnheilkunde entstand, ging auf die dort angesie-

delte Zahnklinik der Dienstbotenkrankenkasse46 der Hamburger Behörde für das Versiche-

rungswesen zurück, die seit dem 1. April 1911 auch für die poliklinische Versorgung von

Schulkindern zur Verfügung stand.47 Diese erhielten vor der Behandlung ein vom Medizinal-

amt ausgegebenes Formular, das der Dokumentation des Falles in der dort geführten Statistik

und als Beleg für die vom Medizinalamt zu erstattenden Unkosten (70 Pfennig pro Kind)

diente.48

41 Vorfahrensnachweis Hans Türkheim, 12.4.1933, StAH Hochschulwesen Dozenten- und Personalakten, IV
1497, Bl. 47 f.; Anonymus 1933f, S. 3.
42 S. Riemer 2001, S. 97.
43 Er war 1902 zum Verwaltungsphysicus gewählt worden und wurde nach dem 1. Weltkrieg 1920 Präsident der
Gesundheitsamtes und Leiter der neugegründeten Gesundheitsbehörde, s. Weisser/Uhlmann, 1989, S. 94, Anm.
53 (zu S. 69).
44 Beide Straßen verliefen parallel zueinander; das Gebäude lag dazwischen und hatte dementsprechend nach
jeder der beiden Straßen hin einen Eingang, s. StAH, Plankammer 344-5 1: Straßenplan Gänsemarkt.
45 S. Eintrag zu Hans Türkheim unter der Rubrik „Privatdozenten“, mit Hinweis auf seine Sprechstundenadresse
im „Laboratorium des zahnärztlichen Instituts Ringstraße 15 (Behörde für Versicherungen)“, Hamburger
Adressbuch 1923, Abschnitt I, S. 32.
46 Deutsches Zentralkomitee für Zahnpflege in den Schulen e. V. an den Magistrat der Stadt Hamburg im Sep-
tember 1917, StAH, Medizinalkollegium, II S 7 f, Bd.1, Bl. 57.
47 S. Anonymus 1920.
48 Behörde für das Versicherungswesen an das Medizinalamt, 21.8.1919, und Behörde für öffentliche Jugendfür-
sorge an das Gesundheitsamt, 10.10.1921: Ungenügende zahnärztliche Behandlung der Zöglinge im Landheim
in Besenhorst, StAH, Medizinalkollegium, II S 7 f, Bd.1, Bl. 80 und 88.
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Neun Jahre später, zum 1. April 1920, übernahm der Hamburger Staat diese Einrichtung49

vollständig als Schulzahnklinik (Abb. 8). Diese verfügte über ein histologisches und bakterio-

logisches Laboratorium und einen Röntgenapparat für Mund- und Nebenhöhlenaufnahmen.50

Außerdem war ihr eine gesonderte Abteilung zur zahnärztliche Behandlung von erwachsenen

Wohlfahrtspatienten, erwerbslosen Gewerbeschülern und Kindergartenkindern angegliedert,

die durch drei Zahnärzte, drei Zahnschwestern und drei Zahntechniker sichergestellt wurde;

1928 wurden dort 16 059 Patienten behandelt. Ihre Leistungen umfaßten neben der schmerz-

beseitigenden, chirurgischen und konservierenden Behandlung sogar die Herstellung von Pro-

thesen, teilweise auch für Patienten des Allgemeinen Krankenhauses St. Georg. Für diese Ko-

sten kam die Wohlfahrtsbehörde auf.51

Abb. 8: Grundriß der Zentral-Schulzahnklinik, Dammtorwall 10, rechts unten das Laboratorium,

in dem Türkheim arbeitete (Glaubnitz 1928, S. 340).

49 Unter ihrer Adresse sind im Hamburger Straßenverzeichnis von 1920 außerdem verschiedene Verwaltungsab-
teilungen, die Fürsorgestelle für Alkoholkranke und die Behörde für Versicherungen eingetragen.
50 S. Anonymus 1920.
51 Deutscher Städtetag an den Senat der Freien und Hansestadt Hamburg, 14.11.1929: Zahnärztliche Versorgung
der Anstaltsinsassen, und Antwort des Senats vom 14.11.1929, StAH, Medizinalkollegium, I H 1 b, Bl. 1-4.
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Im übrigen erlebte auch in Hamburg, wie in anderen Ländern des Deutschen Reiches, im drit-

ten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts das Schulzahnpflegewesen einen Aufschwung. Ab 1923

erhielten die Volksschulkinder vom Schuleintritt bis zur Schulentlassung eine systematische

Sanierung der Zähne, 1924 wurde diese Behandlung um die kieferorthopädische Regulierung

erweitert. Schon 1920 waren Filialen der Schulzahnklinik in den drei Allgemeinen Kranken-

häusern St. Georg, Barmbek und Eppendorf eingerichtet worden,52 in denen nun täglich von

9.00 bis 14.00 Uhr vorwiegend von Schulärzten überwiesene behandlungsbedürftige Schul-

kinder behandelt wurden.53 Bis 1928 kam es daneben zur Gründung von vier weiteren Filialen

in mehreren Stadtteilen Hamburgs, 1920 in Rothenburgsort in der Kinderpoliklinik, 1927 in

Hamm-Horn und in Unterbarmbek, 1928 folgte eine für Eimsbüttel und seine Umgebung

(Abb. 9).

Abb. 9: Dezentralisierte Organisation der Schulzahnpflege in Hamburg (Glaubnitz 1928, S. 340).

52 S. Glaubitz 1928, S. 339-341.
53 S. Anonymus 1920.
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Der Gesundheitszustand der Zähne der Schulkinder Hamburgs war in der Kriegs- und Nach-

kriegszeit äußerst schlecht. Durch die Einführung regelmäßiger Untersuchungen und der sy-

stematischen Sanierung sowie durch gezielte Aufklärung konnte die Zahngesundheit langsam

verbessert werden. Gerade die Belehrung der Schulkinder über den Wert gesunder Zähne

stellte eine wesentliche Aufgabe in dieser Zeit dar. Diese Aufklärung wurde regelmäßig bei

allen Behandlungen und Vorführungen sowie bei den klassenweisen Untersuchungen in den

Schulen selbst durchgeführt. Die Schulzahnärzte überwiesen Kinder mit Zahnschäden anfangs

in die Schulzahnklinik Dammtorwall, später konnte die Behandlungen dank dezentralisierter

Organisation auch in den weiteren Zweigstellen durchgeführt werden.54 Trotz dieser Intensi-

vierung der Bemühungen war jedoch der Anteil behandlungsbedürftiger Kinder Ende der

1920er Jahre immer noch sehr hoch; in den Jahren 1927/28 lag er bei 60 bis 80 %.55

Die Einrichtungen zur Schulzahnpflege waren für Türkheims wissenschaftliche Karriere inso-

fern von Bedeutung, als es deren Laboratorien – zunächst der Filiale im Eppendorfer Kran-

kenhaus, dann in der Zentralen Schulzahnklinik – waren, die ihm die Durchführung von For-

schungsarbeiten im Rahmen seiner Anstellung an der Hamburgischen Universität gestatteten.

Offenbar bewährte er sich als Wissenschaftlicher Assistent des Zahnärztlichen Instituts, denn

der Institutsdirektor Fischer, der zwischenzeitlich mit der vierten Auflage seines Lehrbuchs

über die örtliche Betäubung in der Zahnheilkunde seinerseits die Promotion zum Dr. med.

dent. nachgeholt hatte,56 bot Türkheim an, ihn zu habilitieren,57 was dieser gerne annahm. Die

Habilitation wurde bereits 1921 aufgrund jener bei Stern begonnenen Arbeit über Die Sinnes-

physiologie der Mundhöhle und der Zähne58 vollzogen. Anschließend wurde Türkheim als

Privatdozent in den Lehrkörper der Universität aufgenommen, seine Antrittsvorlesung über

„Die Psychophysiologie des Zahnschmerzes“ in der Fachpresse veröffentlicht.59

Zudem wurde er nun Mitarbeiter verschiedener Fachblätter, u. a. als ständiger Referent über

die amerikanische Zeitschriftenliteratur bei der Zahnärztlichen Rundschau, während Fischer

selbst ihn als Referenten für die angloamerikanische Fachliteratur bei der von ihm her-

54 S. Anonymus 1920.
55 S. Glaubitz 1928, S. 341.
56 S. Wolf 1981, S. 54.
57 S. Lebenslauf aus dem Nachlaß von Hans Türkheim im Besitz von Familie Peter Türkheim.
58 S. Türkheim 1921a.
59 S. Türkheim 1921b.
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ausgegebenen Zeitschrift Ergebnisse der gesamten Zahnheilkunde verpflichtete.60 Durch die-

se Rezensionstätigkeit konnte er zugleich einen umfassenden Überblick über die internationa-

le zahnmedizinische Forschung gewinnen. Nach der jahrelangen wissenschaftlichen Isolie-

rung infolge des Krieges setzte nach dem Ende der Hyperinflation 1924 nicht zuletzt dank des

nun wieder möglichen Zugangs zur ausländischen Literatur auch in Deutschland endlich ein

stürmischer Aufschwung der Zahnheilkunde ein.61

4.5.4 Leitung der Prothetischen Abteilung und Ernennung zum

außerordentlichen Professor 1926 bis 1933

Grawinkel, der erste Leiter der Prothetischen Abteilung, war zwar 1923 zum Professor er-

nannt worden,62 doch schon drei Jahre später erhoben sich, wie aus seiner Personalakte her-

vorgeht, Bedenken bezüglich seiner Leistungen in der Lehre. Da sie nach Ansicht der Medi-

zinischen Fakultät „den zu stellenden Anforderungen nicht entsprochen“ hatte, wurde seine

befristete Dozentur nicht verlängert. Auf Antrag von Fischer erhielt Türkheim 1926 die durch

Grawinkels Ausscheiden freigewordene Abteilungsleiterstelle63 und trat damit in den besolde-

ten Universitätsdienst ein.64

Da er als Leiter der Prothetischen Abteilung den technischen Unterricht der vorklinischen

Semester durchzuführen hatte, äußerte er den verständlichen Wunsch, anstelle seines bis da-

hin damit beauftragten Kollegen Fabian auch bei der nach drei Semestern stattfindende Zahn-

ärztlichen Vorprüfung mitwirken65 sowie bei der Zahnärztliche Prüfung zum Studienabschluß

im Abschnitt Zahnersatzkunde prüfen zu dürfen. Für dieses Anliegen fand er Unterstützung

bei der Fakultät; der entsprechende Antrag des damaligen Dekans, des Gynäkologen Theodor

Heynemann (1878-1951)66, wurde von der Hochschulbehörde ohne weiteres genehmigt, Fa-

bian wurde zu seinem Stellvertreter bestellt.67 Von diesem Zeitpunkt bis 1933 war Türkheim

60 S. Lebenslauf aus dem Nachlaß von Hans Türkheim im Besitz von Familie Peter Türkheim.
61 S. Bender 1970, S. 115.
62 Personalakte Grawinkel, StAH, Hochschulwesen, Dozenten- und Personalakten, IV 1582, Bl. 29a-b.
63 Ebd., Bl. 41v, 43.
64 Guido Fischer an die Hochschulbehörde, 1.3.1926, StAH, Hochschulwesen, Dozenten- und Personalakten, IV
1497, Bl. 6; Türkheims Rechtsanwalt Carl Seiring an die Personalstelle der Universität Hamburg wegen Gehalts-
und Ruhegeldansprüchen, 16.3.1951, ebd., Bl. 79.
65 S. Bekanntmachung, betreffend die Prüfungsordnung für Zahnärzte vom 14.4.1920, StAH, Universität I, M
70.21, Bd. 1, nach Bl. 9 ff.
66 Zu ihm s. Quellmann 2002.
67 Dekan Heynemann an die Hochschulbehörde, 5.7.1926, StAH, Hochschulwesen II, Uf 1/4, Bl. 199.
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als ständiges Mitglied der Prüfungskommission für die Zahnärztliche Prüfung und Vorprü-

fung für die Zahnersatzkunde zuständig.

Als weiterer Karriereschritt stand nun die Verleihung des Professorentitels an, der jedoch im

ersten Jahrzehnt der Hamburger Universität besonders schwierig zu erlangen war. Der ur-

sprüngliche Entwurf zum Hamburger Hochschulgesetz hatte keinerlei Regelungen für die

Verleihung einer Professur an Privatdozenten enthalten, während ihnen in anderen deutschen

Ländern nach einer gewissen Zeit ohne weitere Formalitäten die Amtsbezeichnung „Profes-

sor“ beigelegt werden konnte; speziell dafür war die Institution des „nichtbeamteten außeror-

dentlichen Professors“ geschaffen worden, so z. B. an der Universität Kiel. Der Bürgerschaft-

liche Universitätsausschuß dagegen hatte in dem 1920 vorgelegten Entwurf des Universitäts-

gesetzes sogar die Ernennung zum Honorarprofessor gestrichen, um „das übertriebene Titel-

wesen und den Titelmissbrauch im Keime zu ersticken“,68 wurden Titel und Ehrenzeichen in

der Freien und Hansestadt Hamburg doch stets mit Mißtrauen betrachtet. In der 2. Lesung des

Hochschulgesetzes war jedoch folgende Klausel hinzugefügt worden:

„Der Senat kann wissenschaftlich hervorragend bewährten Privatdozenten nach einer

10jährigen Lehrtätigkeit an deutschen Hochschulen auf Antrag der zuständigen Fakultät

für die Dauer ihrer Zugehörigkeit zur Hamburgischen Universität die Amtsbezeichnung

Professor beilegen.“ (§ 12, Abs. 2)69

Weiterhin wurde § 39 des Gesetzes um den Passus erweitert, daß

„die Direktoren [der Institute] die Amtsbezeichnung Professor führen, und daß den üb-

rigen wissenschaftlichen Beamten auf Grund hervorragender wissenschaftlicher Lei-

stungen die Amtsbezeichnung Professor beigelegt werden kann“.70

Die nunmehr gesetzlich festgelegte zehnjährige Wartezeit wurde von den Hamburger Dozen-

ten als besondere Härte empfunden, weil an anderen Hochschulen weitaus günstigere Voraus-

setzungen für die Erlangung des Titels bestanden. Deshalb hob die Hochschulbehörde diese

strenge Zeitvorgabe auf. Eine vollständige Abschaffung der Wartezeit konnte in der Bürger-

schaft nicht durchgesetzt werden, da eine solche an allen deutschen Hochschulen üblich war.

Mit der Änderung des Hochschulgesetzes vom 19. März 1930 erhielt der betreffende Absatz

in Artikel 1, § 12, Abs. 2 folgende Fassung:

68 Das geht aus einer späteren Stellungnahme zum ursprünglichen Entwurf des Hochschulgesetzes vom 25. April
1929 hervor (Unterschrift des Verfassers unleserlich), StAH, Hochschulwesen II, Pb 2, Bd. 2, St. 4, S. 1 f.
69 Ebd., Bl. 4.
70 Ebd.
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„Der Senat kann wissenschaftlich hervorragend bewährte Privatdozenten in der Regel

nach einer sechsjährigen Lehrtätigkeit an deutschen Hochschulen auf Antrag der zu-

ständigen Fakultät und auf Vorschlag der Hochschulbehörde für die Dauer ihrer Zuge-

hörigkeit zur Hamburgischen Universität zu nichtbeamteten ausserordentlichen Profes-

soren ernennen. Durch die Ernennung erwerben sie keinen Anspruch an den Staat, ins-

besondere keine Anwartschaft auf die Übertragung eines planmäßigen Lehrstuhls.“71

Begründet wurde diese Änderung vom Senat bei der Vorlage in der Bürgerschaft mit der

Notwendigkeit,

„sich dem Verfahren in anderen Ländern anzuschliessen und auch hier wissenschaftlich

qualifizierte Privatdozenten zu nichtbeamteten ausserordentlichen Professoren an der

hiesigen Universität zu ernennen. Ferner wird es für richtig gehalten, für den Regelfall

auch hier die 6jährige Karenzzeit innezuhalten, zumal auch für die Verleihung der

Amtsbezeichnung ‚Professor‘ an die Oberärzte an den staatlichen Krankenhäusern diese

Frist gilt.“72

Von dieser Änderung im Hochschulgesetz profitierte neben anderen auch Türkheim, der be-

reits ca. 4 Wochen nach ihrem Inkrafttreten – nach immerhin neun Jahren Dozententätigkeit,

von denen er vier Jahre als Leiter der Prothetischen Abteilung fungiert hatte – am 25. April

1930 zum außerordentlichen Professor ernannt wurde.73

Während seiner gesamten akademischen Tätigkeit arbeitete er in der ihm neben Forschung

und Lehre verbleibenden Zeit weiter in seiner Privatpraxis. Die Genehmigung für die Ausü-

bung dieser Nebentätigkeit war zeitlich begrenzt und mußte alljährlich erneut bei der Hoch-

schulbehörde beantragt werden, unter der Zusicherung, daß dadurch „keine Beschränkung

seiner dienstlichen Inanspruchnahme statt[findet]“.74 Aufgrund dieser zusätzlichen Einkom-

mensquelle wurde ihm allerdings seine Beamtenvergütung um 25 % gekürzt.75

In diesen Jahren entstand eine Reihe wissenschaftlicher Arbeiten, die Türkheim in Fachzeit-

schriften und im Rahmen des Hamburger Zahnärztlichen Vereins vorstellte. Insgesamt legte

er zwischen 1913 und 1935 nicht weniger als drei Monographien sowie weitere rund 70 kür-

71 Gesetz zur Änderung des Hochschulgesetzes, 19.3.1930, StAH, Hochschulwesen II, Pb 2, Bd. 2, Bl. 80.
72Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft zur Änderung des Hochschulgesetzes, Oktober 1929, ebd., Bl. 26 f.
73 Bekanntmachung des Senats, Abschrift aus „Amtlicher Anzeiger, Beiblatt zum Hamburgischen Gesetz-und
Verordnungsblatt“ vom 29.4.1930, StAH, Hochschulwesen, Dozenten- und Personalakten, IV 1497, Bl. 43.
74 Türkheim an das Zahnärztliche Institut der Hamburgischen Universität, 19.10.1927, StAH, Hochschulwesen,
Dozenten- und Personalakten, IV 1497, Bl. 36.
75 Revisions-und Kontrollbureau, Anzeige an die Finanzdeputation vom 30.3.1926, ebd., Bl. 14; Errechnung des
Vergütungsdienstalters durch das Rechnungsamt des Hamburgischen Senats, 24.4.1926, ebd., Bl. 15.
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zere Veröffentlichungen in zahnmedizinischen Zeitschriften und Sammelwerken vor, davon

ein Großteil zu dem von ihm mitbegründeten Forschungsgebiet der psychophysiologischen

Aspekte der Schmerzempfindung. Seine Zeit am Zahnärztlichen Institut Hamburg bildete so-

mit den Höhepunkt seines wissenschaftlichen Schaffens.

4.5.5 Engagement im Orden B’nai B’rith

Neben seiner wissenschaftlichen und praktischen Berufstätigkeit engagierte sich Türkheim

ebenfalls im sozialen Bereich. So gehörte er mindestens zwei Jahre einer in Hamburg etablier-

ten jüdischen Loge an. Anfang der 1930er Jahre bestanden in Hamburg drei solcher Vereini-

gungen, die Henry Jones-Loge, die Steinthal-Loge und die Nehemia Nobel-Loge.76 Am 15.

Oktober 1843 hatten deutschstämmige Juden in New York den „Independent Order of B’nai

B’rith [Söhne des Bundes]“ begründeten, einen jüdischen Freimaurerorden, der sich karitati-

ven Zielen widmete. Am 2. Januar 1887 errichteten deutsche Bürger israelitischen Glaubens

auch in Hamburg eine Loge dieses Ordens, die sie nach dessen Mitgründer in Amerika Henry

Jones (1811-1866), einem gebürtigen Hamburger, benannten.

Die Mitglieder – jüdische Männer der Hamburger Mittel- und Oberschicht – verfolgten neben

kulturellen vor allem soziale Ziele, insbesondere die Unterstützung von hilfsbedürftigen

Glaubensgenossen. Die Gründung einer ausschließlich jüdischen Loge stieß aber anfangs auf

Widerstand seitens jener Teile der jüdischen Bevölkerung, die sich um rasche Assimilation an

die Bevölkerungsmehrheit bemühten, da seit 1841 nichtjüdische humanistische Freimaurerlo-

gen in Hamburg, im Gegensatz zu vielen Logen in anderen Teilen des Deutschen Reiches,

auch Juden als Mitglieder zuließen, so daß hier eine glaubensunabhängige Zusammenarbeit

bei der Verfolgung humanistisch-sozialer Ziele möglich war. Dennoch entwickelte sich die

Henry Jones-Loge in kürzester Zeit zu einer innerhalb der Hamburger Judenheit sehr einfluß-

reichen Vereinigung. Zu ihren zentralen Anliegen gehörte neben der Unterstützung von aus

Osteuropa emigrierenden Juden die Vereitelung des osteuropäischen Mädchenhandels durch

die Frauenvereinigung der Loge. Durch verschiedene Vereinsgründungen wie die eines Ju-

gendverbandes, des Hamburgischen Vereins für jüdische Literatur und Geschichte sowie der

Gesellschaft für jüdische Volkskunde suchte sie zudem ein modernes Selbstverständnis des

Judentums zu fördern.

Im „Verzeichnis der Mitglieder der Drei Hamburger Logen“ vom 1. April 1932 bis zum 31.

März 1933, das im Hamburger Institut für die Geschichte der deutschen Juden erhalten ist,

76 Zum folgenden s. Reinke 2006, S. 180 f.
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wird auch Türkheim als Mitglied der Henry Jones-Loge geführt. Ein genaues Datum für sei-

nen Eintritt konnte jedoch nicht ermittelt werden,77 da weitere Mitgliederverzeichnisse der

Loge anscheinend nicht erhalten sind.78 Ob die Mitarbeit in dieser Gemeinschaft Ausdruck

einer Hinwendung Türkheims zur jüdischen Religion darstellt, muß offenbleiben. Man darf

aber wohl davon ausgehen, daß seine spätere aufopferungsvolle Hilfsbereitschaft und Sorge

um seine Leidensgenossen in der Emigration, von der unten zu berichten sein wird, auch im

Zusammenhang mit den Idealen dieser Loge zu sehen ist.

Im April 1937 löste das NS-Regime im übrigen den „Unabhängigen Orden B’nai B’rith“ in

Deutschland aufgrund des Vorwurfs staatsfeindlicher Aktivitäten auf und beschlagnahmte

sein gesamtes Vermögen. Zu der Zeit hatte Türkheim sein Vaterland bereits verlassen.

77 Ebensowenig läßt sich das Ende seiner Mitgliedschaft bestimmen. Es ist allerdings wahrscheinlich, daß er
nicht aus eigener Initiative ausgetreten ist, sondern daß seine Mitgliedschaft mit der Schließung der Loge 1937
(s. weiter unten) automatisch erlosch.
78 Verzeichnis der Mitglieder, Beamten und Ausschüsse für den 47. Termin vom 1. April bis 31. März 1933, in:
Hamburger Logen 1933, S. 23: Henry Jones Loge XVIII, Nr. 367.



80

4.6 Türkheim im „Dritten Reich“

4.6.1 Die nationalsozialistische „Machtübernahme“ und erste antisemitische Maßnahmen

Die „freiwillige Selbstausschaltung“ des Reichsparlaments 1930, der Versuch von Industrie

und Banken, nach den erfolglosen Regierungen Brüning, Papen und von Schleicher mit einem

Reichskanzler Hitler endlich einen wirtschaftlichen Aufschwung zu erreichen, und nicht zu-

letzt die Zerstrittenheit der Linksparteien KPD und SPD führten letztendlich zur „Machtüber-

lassung“ an Hitler, der am 30. Januar 1933 als Regierungschef in die Berliner Reichskanzlei

einzog. Einen Tag später bereits ließ er den Reichstag auflösen, um durch Neuwahlen für sei-

ne NSDAP eine absolute Mehrheit zu erreichen, was ihm am 5. März mit 52 % der Stimmen

auch gelang. Nach drei Wochen legte er dem neuen Reichstag das sogenannte Ermächti-

gungsgesetz vor, mit dem er das Parlament dauerhaft ausschaltete. In den darauffolgenden 18

Monaten wurden zwecks Vereinheitlichung des Reiches sämtliche Länder „gleichgeschaltet“

und der Reichsregierung unmittelbar unterstellt. Auf diese Weise konnte diese reichsweit auf

alle Entscheidungen direkt Einfluß nehmen.

Die Wurzeln von Hitlers Rassenwahn reichen weit zurück, wenngleich sich die frühen Ansät-

ze des Rassismus noch keineswegs gegen die Juden richteten. Bereits der französische Adel

begründete 1789 seine gehobene Stellung auf rassistische Weise damit, daß er germanischen

Ursprungs sei, die Bauern und Bürger hingegen von den Galliern abstammten. Im 19. Jahr-

hundert wurde diese pseudowissenschaftliche Rassenlehre in einen weiteren Kontext gestellt:

Joseph Arthur de Gobineau (1816-1882) erstellte in Anlehnung an frühere Klassifikationsver-

suche der wissenschaftlichen Anthropologie einen Katalog der Rassenwertigkeit, in dem

Arier und Germanen an oberster, Neger, Indianer und Juden an unterster Stelle stehen.1 Eugen

Dühring (1833-1921)2, Houston Stewart Chamberlain (1855-1927) und andere Rassentheore-

tiker suchten danach die kulturelle Überlegenheit der nordischen Rasse zu begründen; sie al-

lein sei Schöpfer von Kultur und Zivilisation.3

Durch die neue Rassenlehre erhielt auch die Judenfeindschaft neuen Antrieb. Zu dem aus dem

Mittelalter überkommenen christlichen Antisemitismus mit seiner religiösen Motivation und

seinen kulturellen, sozialen und ökonomischen Varianten, wie sie sich in der Neuzeit heraus-

gebildet hatten, trat nun eine neue, vermeintlich wissenschaftlich-anthropologisch begründete

1 S. Graml 1990, S. 40.
2 S. ebd. 1990, S. 72.
3 S. DBE, Bd. 2, S. 303.
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Komponente, die den Judenhaß weiter verschärfte.4 Der neue Rassenantisemitismus basierte

auf der Annahme einer physischen Andersartigkeit der jüdischen Rasse, wobei jede ihrer an-

geblichen „Rasseneigenschaften“ negativ bewertet wurde. Dieser vermeintlich angeborene

„Makel“ war nicht wie das abweichende religiöse Bekenntnis durch die Taufe kurierbar. Für

die „Lösung“ der neuen „Judenfrage“ blieb danach nur noch der Weg der Ausgrenzung und

Vertreibung, der im Nationalsozialismus zum Völkermord eskalierte. Hitler begründete sei-

nen irrationalen Judenhaß bereits in seiner Hetzschrift „Mein Kampf“, wo er die Juden als

Rasse, nicht als Religionsgemeinschaft einstuft. Als Volk ohne territorialen Staat nähmen sie

zwar am allgemeinen Kampf der Völker um die Macht teil, dieser äußere sich aber nicht auf

„normale“ Weise im Kampf um Lebensraum für das eigene Volk, sondern richte sich gegen

die Nation schlechthin. Aus diesem Grunde seien sie der Feind nicht nur des deutschen Vol-

kes, sondern aller Völker.5

Mit der Machtübernahme der NSDAP 1933 wurde die neue, auf pseudowissenschaftlichen

Erkenntnissen beruhende Rassenlehre zur Staatsdoktrin, in der Folge wurde „der Jude“ als

„Nichtarier“ zum Staatsfeind Nr. 1 stilisiert. Durch die Schaffung dieses Feindbildes wurde

der Judenhaß zugleich zum Mittel der Solidarisierung der „Arier“.6 Der noch diffuse Antise-

mitismus des frühen 20. Jahrhunderts wurde durch Hitler zu einer sehr wirksamen Ideologie

zusammengefaßt. Ausgrenzung, Verdrängung und schließlich „Ausmerzung“ der „Rassen-

fremden“ wurden zu einem bestimmenden Faktor der deutschen Politik in den Jahren 1933

bis 1945.

Die nationalsozialistische Politik gegenüber den Juden läßt sich in vier Phasen einteilen, die

zunehmende Radikalisierungen markieren. Der erste Höhepunkt antisemitischer Ausschrei-

tungen fand am 1. April 1933 in Form von Aktionen gegen Juden in einzelnen Bereichen

durch Boykott von jüdischen Geschäften, Kanzleien und Arztpraxen im gesamten Deutschen

Reich statt, der von SA-Formationen erzwungen wurde. Danach folgte eine Welle gesetzli-

cher Anordnungen auf allen Ebenen, darunter das berüchtigte „Gesetz zur Wiederherstellung

des Berufsbeamtentums“ vom 7. April 1933, das die Entfernung und berufliche Ausgrenzung

jüdischer und politisch andersdenkender Beamter, Angestellter und Arbeiter aus dem Staats-

dienst verfügte.7 Davon ausgenommen waren anfänglich lediglich „Altbeamte“ aus der Zeit

4 S. Benz 2004, S. 34.
5 S. Jäckel 1992, S. 90 f.
6 S. Benz 2004, S. 41-45; Michalka 1999, S. 92.
7 Berufsbeamtengesetz 1933; s. Michalka 1999, S. 27 f.; Gruner 2002, S. 48.
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vor dem 1. Weltkrieg sowie „Frontkämpfer“ und Hinterbliebene gefallener Soldaten.8 Zwecks

Durchführung des Gesetzes wurde für alle Staatsbediensteten der Nachweis „arischer“ Ab-

stammung obligatorisch.9 Auch die Berufsverbände und die Vereine integrierten in ihre Sat-

zungen den neuen „Arierparagraphen“.10

Am 12. April 1933 legte Hans Türkheim, wahrscheinlich auf Anforderung der Hochschulbe-

hörde im Zusammenhang mit dem eine Woche zuvor erlassenen „Berufsbeamtengesetz“, den

nun allenthalben geforderten Nachweis über seine Abstammung über zwei Generationen bis

auf seine Großeltern sowie eine Übersicht über seine berufliche Laufbahn vor, um sein

Deutschtum, wie er es verstand, zu belegen.11 Er erhielt jedoch schon am 27. des Monats von

der Hochschulbehörde auf dem Dienstweg über das Zahnärztliche Institut als „Nichtarier“ die

Kündigung seines Beamtenverhältnisses.12

Im April 1933 erhielten zudem Zahnärzte jüdischer Abstammung, die in der freien Praxis

gesetzlich Versicherte behandelten, von der Kassenzahnärztlichen Vereinigung (KZV) einen

obligatorisch auszufüllenden Fragebogen zur Überprüfung ihrer „arischen“ Abstammung bis

zur Großelterngeneration, anhand dessen über ihre weitere Zulassung zu den Krankenkassen

entschieden werden sollte.13

Durch diese und andere gesetzliche Maßnahmen wurden insbesondere Juden im Staatsdienst

innerhalb kürzester Zeit fast aller beruflichen und wirtschaftlichen Kontakte zur nichtjüdi-

schen Bevölkerung beraubt, während gesellschaftliche Verbindungen, die informell verliefen,

oftmals weiterexistierten. Die Türkheims besaßen einen großen Freundeskreis, auch viele

nichtjüdische Freunde gingen bei ihnen ein und aus. Besonders das Ferienhaus der Familie am

Lütjensee östlich von Hamburg wurde, wie Sohn Peter berichtete, von Freunden seines Vaters

stets gerne besucht, wenn nicht bisweilen sogar überlaufen. Bei einem solchen Anlaß wurde

diesem einmal sogar ein Schild zur Abwehr übermäßiger Freundschaft überreicht (Abb. 10).14

8 Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, § 3 Abs. 2/1, s. Michalka 1999, S. 28.
9 Zu dieser Zeit finden sich gehäuft Inserate von Agenturen zur Stammbaumrecherche in den Fachzeitschriften,
s. Köhn 1994, S. 38.
10 S. Lorenz 1991, S. 93.
11 Vorfahrensnachweis zum Abstammungsnachweis von Hans Türkheim, 12.4.1933, StAH, Hochschulwesen,
Dozenten- und Personalakten, IV 1497, Bl. 47 f.
12 Kündigungsschreiben an Herrn Professor Dr. Hans Türkheim vom Zahnärztlichen Institut, ebd., Bl. 52. Anga-
ben zu den näheren Umständen s. unten in Kap. 4.6.4.
13 S. Köhn 1994, S. 36-38. S. dazu auch weiter unten.
14 Interview mit Peter Türkheim in Hamburg am 23.8.2000.
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Abb. 10: Hans Türkheim im Garten seines Ferienhauses am Lütjensee 1932

Nach der Erinnerung des Sohnes änderte sich auch nach 1933 nichts an diesen freundschaftli-

chen Verbindungen. Anders sah es in Türkheims beruflichem Umfeld aus. In seinem Bericht

über seine erste Deutschlandreise nach dem Krieg 194815 beschrieb er, wie Kollegen ihn

schon 1933 gemieden hatten – so etwa der Leiter der Kieferorthopädischen Abteilung des

Zahnärztlichen Universitätsinstituts Heinrich Schröder, dem er deshalb im selben Jahr sein

gerade veröffentlichtes Taschenbuch der klinischen Prothetik mit folgender Widmung über-

reichte:

15Mehr dazu Kap. 4.8.2.
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„Herrn Dr. Heinrich und Frau Dr. Carla Schröder in aufrichtiger Verbundenheit überreicht

vom ungenannten Verfasser [Hervorhebung d. Verf.]. Hamburg, Sept. 33“.16

Damit spielte er wohl darauf an, daß unter nationalsozialistischer Herrschaft jüdische Autoren

in Publikationen nicht mehr namentlich zitiert werden sollten und ihre Schriften daher ano-

nym („ungenannter Autor“) angeführt wurden; offenbar hatte Schröder als überzeugter Natio-

nalsozialist dieser Anweisung in seinen Veröffentlichungen umgehend Folge geleistet.

Aufgrund der schlagartigen Deklassierung jüdischer Staatsbürger entschlossen sich besonders

wohlhabende Juden, Künstler und Wissenschaftler, deren Familien zumeist seit Generationen

in Deutschland lebten, die sich als Deutsche fühlten und oftmals herausragende Leistungen

für ihr Vaterland vollbracht hatten, zur Emigration. Viele blieben jedoch noch in Deutsch-

land in der Annahme, daß sich die Verfolgung nach einiger Zeit wieder legen würde. Bestärk-

twurden sie in dieser Einschätzung unter anderem darin, daß die antisemitische Propaganda

vor allem auf dem Land nur geringe Resonanz in der Bevölkerung fand.17 Hinzu kam, daß

dem deutschen Judentum im ersten Halbjahr 1934 eine „Ruhepause“ vergönnt war, obwohl

sich der Prozeß der Isolierung im Kleinen schleichend fortsetzte. Diese trügerische Ruhe war

bedingt durch interne Konflikte zwischen verschiedenen Organisationen der NS-Bewegung,

die eine verstärkte Aufmerksamkeit der Reichsführung erforderten, aber auch durch interna-

tionale Rücksichten, da der Austritt aus dem Völkerbund das deutsche Reich zu isolieren

drohte, und schließlich durch taktische Überlegungen im Zusammenhang mit der bevorste-

henden Abstimmung der Bevölkerung des Saarlandes über eine Rückkehr ins Deutsche Reich,

die man nicht durch zu hartes Vorgehen gegen die Juden verschrecken wollte. Nach der Saar-

abstimmung nahmen die judenfeindliche Aktivitäten im ganzen Land wieder sprunghaft zu.18

In der zweiten Phase, die die Jahre 1935 bis 1938 umfaßt, wurde die Entrechtung der Juden

durch weitere und radikalere Maßnahmen vorangetrieben.19 Mit den Nürnberger Gesetzen

über die Staatsbürgerschaft von 1935, nach denen Straftatbestände, die als solche vorher nicht

existiert hatten, sogar rückwirkend geahndet werden konnten, begann eine Verfolgungskam-

pagne auf juristischer Grundlage, mit der die NS-Staatsführung allen Juden systematisch die

Existenzgrundlage entziehen wollten. Da diese Gesetze sie in jeder Beziehung zu Menschen

16 Widmung im Exemplar der ÄZB des UKE von Türkheim I 1933, die es 1959 von Schröder zum Geschenk
erhalten hat.
17 S. Graml 1990, S. 126 f.
18 Ebd., S. 133-144.
19 In Hamburg wurde dafür eine Sonderstrafkammer eingerichtet, die die strafgerichtliche Praxis besonders hart
betrieb, s. Lorenz 1991, S. 93.
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zweiter Klasse herabstuften und von der „arischen“ Bevölkerung isolierten, sahen sie sich

nunmehr neben der Verfolgung durch den Staat und seine Organe auch durch die eigenen

Mitbürger bedroht.20 Dennoch wurden die neuen Gesetze von den Entrechteten teilweise mit

einer gewissen Erleichterung aufgenommen, weil sie glaubten, damit sei endgültige Klarheit

über die nationalsozialistischen Absichten zur Lösung der „Judenfrage“ geschaffen und somit

das Schlimmste überstanden. Viele sahen sich in ihrer abwartenden Haltung bestärkt, so auch

Türkheims Cousin Leo Lippmann, der, wie erwähnt, 1933 seinen Posten als Staatsrat in der

Finanzdeputation verloren hatte. Im Gegensatz zu Türkheim versäumte er den letzten Zeit-

punkt für eine Flucht aus Deutschland; 1942 nahm er sich mit seiner Frau einen Tag vor ih-

rem Abtransport ins Konzentrationslager das Leben.21 Ohnehin war die Auswanderung für

viele Juden aus finanziellen Gründen ein nur schwer gangbarer Ausweg. Hatten im Jahre

1936 ca. 25 000 Juden das Deutsche Reich verlassen, waren es 1937 nur noch 23 000.

In der dritten Phase (1938–1942) folgte die systematische Einengung des Lebensraums der

verbliebenen Juden. Ihr Freiheitsraum auf privatem und wirtschaftlichem Gebiet wurde durch

Berufs- und Besitzverbote drastisch beschränkt. So wurde die jüdische Bevölkerung immer

stärker in eine politische, juristische, soziale und allgemein menschliche Isolierung gedrängt.

Einen ersten Höhepunkt im immer brutaler werdenden Vorgehen gegen die Verbliebenen

stellte die Reichspogromnacht, die Nacht vom 9. zum 10. November 1938 dar, in der im gan-

zen Reich Ausschreitungen gegen Juden, Zerstörungen und Plünderungen jüdischer Geschäf-

te, Brandstiftungen an Synagogen, Ermordungen von Hunderten und Mißhandlungen von

Tausenden von Juden stattfanden; ca. 2000 „Nichtarier“ wurden in Konzentrationslager einge-

liefert. Diese Ereignisse machten schlagartig klar, daß mit den Nürnberger Gesetzen nur eine

Zwischenstation passiert worden war.22 In der vierten Phase von 1942 bis 1945 schließlich

sollte die „Judenfrage“ durch die physische Vernichtung der in Deutschland verbliebenen

Juden einer „Endlösung“ zugeführt werden, wie es beschönigend hieß.

In diese Abläufe, die hier nur grob skizziert werden konnten, fügte sich die nationalsozialisti-

sche Politik gegenüber den jüdischen Medizinern im allgemeinen und den Zahnärzten im be-

sonderen ein. Fast gleichzeitig mit dem Erlaß des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufs-

beamtentums, wodurch zunächst die beamteten und angestellten jüdischen sowie politisch

links orientierten Ärzte und Zahnärzte aus öffentlichen Beschäftigungsverhältnissen entfernt

20 S. Lorenz 1991, S. 93.
21 Zeitungsausschnitt aus Hamburger Abendblatt, 15.7.1993, Bibliothek der Genealogischen Gesellschaft Ham-
burg, Familienarchiv, Familienakte Lippmann.
22 S. Graml 1990, S. 154-181.
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wurden, wurde eine Neuregelung der Zulassung von Zahnärzten und Zahntechnikern zur

Zahnbehandlung auf Kosten der Krankenkassen angekündigt.

Zunächst äußerte sich Hitler im April 1933 in einer Rede vor Vertretern der deutschen Ärzte-

organisation über seine allgemeinen Ziele bei der Neuordnung der Verhältnisse in der Ärzte-

schaft nach einem Referat in den Zahnärztlichen Mitteilungen folgendermaßen:

„Die Reinigung des Volkes und namentlich der intellektuellen Schichten von fremd-

stämmigem Einfluß und rassenfremder Durchsetzung sei eine Aufgabe, an der durch

wissenschaftliche Forschung, durch Aufklärungsarbeit und praktisches Wirken mitzuar-

beiten besonders die deutsche Ärzteschaft berufen sei. […] Mit einer […] gesetzlichen

Regelung der ärztlichen und zahnärztlichen Verhältnisse und der Zulassung von Nichta-

riern zum Besuch der Universitäten ist zu rechnen.“23

Über die entsprechenden Pläne der Regierung teilte die Zeitschrift im folgenden Heft mit,

„daß Nichtarier zur Ausbildung auf den höheren Schulen und zum Hochschulstudium

künftig nur nach dem prozentualen Anteil an der Gesamtbevölkerung Deutschlands zu-

gelassen werden sollen. Im RAM [Reichsarbeitsministerium] wurde ein Gesetzentwurf

ausgearbeitet, der die Zulassungsverhältnisse für Ärzte und Zahnärzte in der Kranken-

versicherung generell regeln soll. Sinngemäß sollen Grundsätze des Gesetzes zur Wie-

derherstellung des Berufsbeamtentums auch auf die Vorschriften über die Beschäfti-

gung der Ärzte und Zahnärzte in der Krankenversicherung und in der Fürsorge Anwen-

dung finden. Bis zur endgültigen gesetzlichen Regelung ist die Neuzulassung von Ärz-

ten allgemein gestoppt worden. Entsprechend der Regelung für die Beamten und die

Anwälte werden jüdische Kassenärzte und Zahnärzte, soweit für sie die Ausnahmebe-

stimmungen nicht in Betracht kommen, von der Kassenpraxis ausgeschlossen wer-

den.“24

Nachdem bereits am 3. Mai 1933 die angekündigte Zulassungssperre für „nichtarische“ Zahn-

ärzte und Zahntechniker zur Kassenpraxis in Kraft getreten war, wurde dementsprechend am

2. Juni 1933 eine „Verordnung über die Tätigkeit von Zahnärzten und Zahntechnikern bei den

Krankenkassen“ erlassen, die sich an das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamten-

tums“ anlehnte und dessen Bestimmungen auf die niedergelassenen Ärzte und Zahnärzte aus-

dehnte. Danach endete am Ende des Monats auch das Recht aller bisher in Kassenpraxis täti-

23 Anonymus 1933a.
24 Anonymus 1933b.
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gen „nichtarischen“ und „politisch unzuverlässigen“, d. h. links orientierten Mediziner25 und

Zahnmediziner, Patienten nach § 225 der Reichsversicherungsordnung (RVO) auf Kosten der

Krankenkassen zu behandeln. Der Verlust der Kassenzulassung entzog ihnen ihre Existenz-

grundlage, so daß einige schon früh den einzigen Ausweg in der Auswanderung sahen. Aus-

nahmevorschriften galten wie bei den Beamten für jüdische Ärzte und Zahnärzte, die vor dem

1. August 1914 niedergelassen waren, im 1. Weltkrieg gekämpft hatten bzw. in einem Seu-

chenlazarett tätig gewesen waren oder deren Väter oder Söhne gefallen waren. Da diese ihre

Kassenzulassung zunächst behalten durften, schien wenigstens ihre Existenz weiterhin gesi-

chert, was manche in falscher Sicherheit wiegte.

Am 20. November 1933 folgten ergänzende Bestimmungen. Danach sollte „nichtarischen“

Ärztinnen, Zahnärztinnen und Zahntechnikerinnen, deren Ehemänner im Weltkrieg gefallen

waren, die Zulassung nicht entzogen und die Ausübung ihrer Tätigkeit weiterhin gestattet

werden. Zum zweiten sollte das Ausscheiden – diesmal nur der „nichtarischen“ – Zahnärzte

aus der Vertragstätigkeit bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Drittens wurde eine Neuzu-

lassung jüdischer Ärzte zu den reichsdeutschen Krankenkassen grundsätzlich untersagt. Noch

vor dem allgemeinen Entzug der Kassenzulassung hatte das Reichsarbeitsministerium am 18.

vMai 1933 mit Wirkung zum 1. September eine Verordnung erlassen, wonach Rechnungen

„nichtarischer“ Ärzte nur für „nichtarische“ Patienten erstattet werden durften; damit wurde

das allgemeine Verbot der Behandlung „arischer“ Patienten durch „Nichtarier“ vorbereitet,

das 1938 gesetzlich verordnet wurde.

In den folgenden Jahren erfuhr die jüdische Ärzte- und Zahnärzteschaft weitere Repressionen,

die zu einer erneuten Auswanderungswelle von jüdischen Medizinern führten. Anfang 1935

wurde die Sonderregelung für die oben genannten Gruppen mit der „Dritten Verordnung über

die Zulassung von Zahnärzten und Dentisten zur Tätigkeit bei den Krankenkassen“ vom 13.

Februar 1935 widerrufen. Weiterhin regelte sie den Nachweis der „arischen“ Abstammung

des Antragstellers und seines Ehegatten als Voraussetzung zur kassenzahnärztlichen Tätig-

keit; mit einer vierten Verordnung nur drei Monate später (9. Mai 1935) wurde klargestellt,

daß die vorige Verordnung nur für Neuzulassungen galt.26 Ab dem 1. Januar 1938 erfolgte der

Ausschluß jüdischer Ärzte und ab dem 20. Januar der der jüdischen Zahnärzte von der Zulas-

25 Laut „Verordnung über die Zulassung von Ärzten zur Tätigkeit bei den Krankenkassen“ vom 22. April mit
Wirkung zum 1. Juli 1933, s. Depmer 1993, S. 18.
26 S. ebd., S. 18-23.
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sung zu den Ersatzkassen und im selben Jahr auch zu nichtgesetzlichen Krankenkassen wie

z. B. der Postbeamtenkasse und der Polizeikrankenkasse.27

Nutznießer all dieser Neuregelungen im kassenzahnärztlichen Vertragswesen waren „arische“

Zahnärzte, insbesondere solche, die bereits vor 1933 in nationalsozialistischen Organisationen

aktiv gewesen waren. Sie wurden bei der Zulassung zur kassenzahnärztlichen Tätigkeit be-

vorzugt berücksichtigt.28 In einem Artikel in den Zahnärztlichen Mitteilungen von 1941 hieß

es ganz offen zur Berufsaussicht von Zahnärzten:

„Da bei Ausscheiden der Juden aus den Stellen des öffentlichen und privaten Gesund-

heitsdienstes […] der nationale Nachwuchs in die frei werdenden Stellen rückt, sind die

Aussichten in diesen Berufen günstiger geworden.“29

Dieser hier unverhohlen angesprochene Eigennutz war neben der verbreiteten Obrigkeitshö-

rigkeit zweifellos eine der Ursachen dafür, daß die Mehrzahl der deutschen Zahnärzte die

Maßnahmen des Regimes stillschweigend hinnahm, wenn nicht sogar begrüßte. Außerdem

spielte wohl auch eine gewisse Verbreitung einer konservativ-nationalen und obrigkeitshöri-

gen Haltung in der Ärzteschaft eine Rolle, für die u. a. der überproportional hohe Organisa-

tionsgrad von Ärzten in NS-Organisationen und ihr Engagement in antisemitischen Vereini-

gungen vor 1933 spricht.30 Proteste gegen den Ausschließungsprozeß stellten in der Ärzte-

und Zahnärzteschaft die Ausnahme dar.31

Noch viel schwerwiegender wirkte sich die „Vierte Verordnung zum Reichsbürgergesetz“

vom 25. Juli 1938 aus, nach der die Approbation aller jüdischen Ärzte am 30. September

1938 erlosch; denn mit dem Verlust der Bestallung wurde ihnen die rechtliche Grundlage ih-

rer Berufsausübung entzogen. Für Zahnärzte war allerdings die „Achte Verordnung zum

Reichsbürgergesetz vom 17. Januar 1939“ maßgeblich, wodurch sich der Verlust der Appro-

bation bei ihnen um einige Monate verzögerte. Fortan war nur wenigen jüdischen Zahnärzte

und Dentisten unter der Bezeichnung „Zahnbehandler“ – in Analogie zu den „Krankenbe-

handlern“ bei den Ärzten – die Ausübung der Zahnheilkunde zur Versorgung jüdischer Versi-

cherter widerruflich gestattet.32 Für sie wurde zudem mit der am 19. September 1939 erlasse-

27 S. Depmer 1993, S. 24; Köhn 1994, S. 16-22.
28 S. Depmer 1993, S. 22.
29 Anonymus 1941.
30 S. Kröner 1989b, S. 40.
31 Eine Reihe von persönlichen Erfahrungen anschließend emigrierter Zahnärzte findet sich bei Depmer 1993,
S. 129.
32 S. Köhn 1994, S. 51.
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nen „Verordnung über die Teilnahme an der kassenzahnärztlichen und kassendentistischen

Versorgung“ verfügt, daß sie selbst jüdische Versicherte nur noch mit Genehmigung des

Reichsarbeitsministeriums behandeln durften.33 Aufgrund des „Gesetzes über die Führung

akademischer Grade“ vom 7. Juni 1939 schließlich verloren die jüdischen Akademiker, unter

ihnen auch die Ärzte und Zahnärzte, ihre akademischen Grade.

Damit war die letzte Voraussetzung für die völlige Ausschaltung der Juden auch auf dem Ge-

biet der Zahnheilkunde erbracht. So konnte Reichszahnärzteführer Ernst Stuck 1939 stolz

verkünden:

„Damit [mit der Eliminierung jüdischer Zahnärzte aus dem Berufsstand] übernimmt die

Deutsche Zahnärzteschaft die Verpflichtung, die vom fremdrassigen Einfluß vollkom-

men freie deutsche Zahnheilkunde im Sinne ihrer großen Lehrer nach Kräften weiter-

zuentwickeln und das Beste für die deutsche Volksgesundheit zu leisten. Die Geschich-

te soll und wird einmal sagen können, daß die gegenwärtige Generation sich dieses gro-

ßen Auftrages, der ihr vom Führer gestellt ist, würdig erwiesen hat.“34

In Zahlen ausgedrückt reduzierte sich die Gesamtzahl der jüdischen Zahnärzte im Reichsge-

biet von 1064 – größtenteils mit Kassenzulassung – im Jahr 1934 in den fünf Jahren bis 1939

um fast zwei Drittel auf 372, davon nur noch 250 mit Kassenzulassung. Gleichzeitig erhöhte

sich die Zahl der Zahnärzte in Deutschland insgesamt um 32 % von 11 332 auf 15 006.35

4.6.2 Die Situation der Hamburger Medizinischen Fakultät nach 1933

Auch die Medizinische Fakultät der Hamburgischen Universität blieb von den neuen politi-

schen Verhältnissen nicht unberührt. Nach den Recherchen von Hendrik van den Bussche war

die überwiegende Mehrheit ihrer Mitglieder eher allgemein konservativ und national als na-

tionalsozialistisch eingestellt, brachte dem neuen Regime aber Sympathie entgegen, da sich

dessen oberflächlich erkennbaren Ziele in Einklang mit ihrer politischen Orientierung zu be-

finden schienen, so daß sie sich von ihm den nationalen Aufschwung erhofften. Gab es vor

1933 im Lehrkörper fast keine Parteimitglieder, so war im Sommersemester 1934 nach dem

Eintritt von ca. 30 Hochschullehrern bereits ein Nazifizierungsgrad von fast 50 % erreicht.

Über die Beweggründe, die zu dieser Beitrittswelle führten, kann nur spekuliert werden. Mög-

licherweise spielte die Hoffnung eine Rolle, das neue Regime werde die drohende Schließung

33 S. Depmer 1993, S. 24.
34 Stuck 1939, S. 84.
35 S. Köhn 1994, S. 88, Tab.1.
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der Fakultät verhindern, die aufgrund der katastrophalen Finanzlage der Stadt während und

nach der Weltwirtschaftskrise ernsthaft diskutiert wurde. Beim wissenschaftlichen Nach-

wuchs war ein mögliches Motiv die Erwartung besserer Aufstiegschancen für NSDAP-

Mitglieder nach der Entlassung ihrer jüdischen Kollegen.36 Bezeichnenderweise stellten den

überwiegenden Anteil der Parteimitglieder außerplanmäßige Professoren und Privatdozen-

ten.37

Unter den planmäßigen Professoren gab es bis auf wenige Ausnahmen keinen offenen Anti-

semitismus. Der Internist und damalige Prorektor Ludolph Brauer (1865-1951),38 langjähriger

Ärztlicher Direktor des Eppendorfer Krankenhauses, z. B. war 1932/33 in Auseinanderset-

zungen mit nationalsozialistischen Studenten verwickelt worden, weil er aktiv für einzelne

Juden eingetreten war, was ihn allerdings nicht davon abhielt, in seiner Begrüßungsansprache

bei der von der Universität Hamburg veranstalteten Mai-Feier 1933 Hitler als „kraftvollen

Reichskanzler“ zu preisen, der „die Einheit des deutschen Volkes vollendet“ habe.39

Der Antisemitismus fand indes schon früher, aber von anderer Seite her Eingang ins AKE.

Mit der Immatrikulation des Medizinstudenten Heinz Haselmeyer (1906-?)40 im Sommersem-

ster 1930 wurden antisemitische Aktivitäten und Hetze in die Fakultät getragen. 1931 gewann

der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund (NSDStB) in Hamburg die Wahlen zum

Allgemeinen Studentenausschuß (AStA). Zu diesem Zeitpunkt betrug die Zahl der Parteimitg-

lieder 1 % der Studierenden (ca. 50).41

Nach der „Machtübernahme“ begannen im Frühjahr 1933 gezielte Aktionen der NS-Stu-

dierenden gegen jüdische und „marxistische“ Professoren und Studenten. Gleichzeitig breitete

sich in der Studentenschaft der Antisemitismus aus. Nazi-Studierende vertrieben ihre jüdi-

schen Kommilitonen von der Universität, und die wenigen, die noch immatrikuliert blieben,

waren schweren Schikanen ausgesetzt. Durch gesetzliche Regelungen wie das „Gesetz gegen

die Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen“ vom 25. April 1933 wurden Neuzulas-

36 S. Bussche 1989a, S. 39 f; Bussche et al. 1989, S. 204.
37 S. Bussche 1989a, S. 38-42.
38 Zum Lebenslauf Brauers: Studium in Bonn, Marburg, München und Freiburg i. Br., Promotion 1892, Habilita-
tion 1897 in Heidelberg, 1904 a. o. Prof. und Leiter der Medizinischen Poliklinik Marburg, 1905 Ordinarius für
Innere Medizin und Direktor der Medizinischen Klinik daselbst, 1910 Ärztlicher Direktor des AKE in Hamburg,
seit 1919 Ordinarius für Innere Medizin, 1930/31 Rektor der Universität Hamburg, 1934 im Alter von 68 Jahren
emeritiert, s. Fischer 1962, Bd. 1, S. 164; Bd. 3, S. 174; Uhlmann/Weisser 1989, S. 55.
39 Bericht in den Hamburger Nachrichten, 2.5.1933 (zit. nach Bussche 1989a, S. 42); s. auch Bussche, ebd., S.
56; Eckardt 1991, S. 188 f.
40 Geboren in Würzburg, Gründer der Ortsgruppe des NSDStB in seinem Heimatort, S. Bussche 1989a, S. 32.
41 S. ebd., S. 32 f.
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sungen zunächst von ausländischen, zum Jahresende auch von inländischen Juden zum Stu-

dium ausgesetzt, bis am 28. April 1938 schließlich alle Juden von den Universitäten verwie-

sen wurden.42

Wie in anderen Einrichtungen wurde das Personal aufgrund des „Gesetzes zur Wiederherstel-

lung des Berufsbeamtentums“ von „unerwünschten Elementen“ gereinigt. In der Medizini-

schen Fakultät wurden 16 Angehörige des Lehrkörpers, immerhin ein Anteil von 14 %, als

„Nichtarier“ entlassen;43 sie kamen überwiegend aus den Reihen der außerordentlichen Pro-

fessoren und Privatdozenten.44 Diese Maßnahme verlief ohne sichtbare Zeichen der Solidari-

tät oder des Protestes seitens nicht betroffener Kollegen.45

Da die neue Hochschulpolitik eine „nationale Erneuerung“ der Universitäten im Sinne der

NS-Ideologie anstrebte, bemühte man sich auch, durch Zwangsemeritierungen aus Alters-

gründen die älteren, zu einem guten Teil als „politisch unzuverlässig“ eingestuften Professo-

ren durch regimetreue jüngere Kräfte zu ersetzen. Deshalb wurde Anfang 1935 die Alters-

grenze für die Entpflichtung reichsweit auf 65 Jahre herabgesetzt.46 Zwei Professoren, die

zugleich Leiter von Krankenanstalten waren, wurden bereits zum 31. März 1934 vor der all-

gemeinen Änderung der Altersgrenze vorzeitig emeritiert, darunter der Ärztliche Direktor des

gleichzeitig in „Universitätskrankenhaus“ umbenannten Eppendorfer Krankenhauses (UKE)

Brauer, der sich beim neuen Regime unbeliebt gemacht hatte.47 Aufgrund der Entlassungen

und vorzeitigen Emeritierungen betrug die Neuernennungsquote in der Hamburger Medizini-

schen Fakultät bei den Ordinarien in den Jahren 1933 bis 1937 mehr als 50 %.48 Eine Opposi-

tion gegen das NS-Regime war im Lehrkörper der Hamburger Medizinischen Fakultät nur

vereinzelt anzutreffen.49

42 S. Bussche 1989a, S. 35 f.
43 Aktive Anhänger der Linksparteien scheint es unter Professoren und Dozenten nicht gegeben zu haben, s.
ebd., S. 39.
44 Unter den Ordinarien waren immerhin zwei, der Anatom Heinrich Poll (ehem. Pollak, 1877-1939) und der
Physiologe Otto Kestner (ehem. Cohnheim, 1873-1953) betroffen, s. Bussche et al. 1989, S. 205; Bussche
1989a, S. 46-53.
45 S. Bussche et al. 1989, S. 204.
46 S. Bussche 1989a, S. 55 f.
47 S. ebd., S. 56.
48 S. Bussche et al. 1989, S. 208.
49 Vgl. Bottin/Bussche 1989.
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4.6.3 Die Situation am Hamburger Zahnärztlichen Institut

Von den Entlassungen von Professoren unter dem neuen Regime war auch Türkheims Chef

und Gründer des Zahnärztlichen Instituts Guido Fischer betroffen. In seinem Fall erfolgte sie

ausnahmsweise aus rein politischen Gründen, und dies, obwohl er als einziger planmäßiger

Professor der Medizinischen Fakultät bereits 1932 der NSDAP beigetreten war. Im Frühjahr

1933, kurz vor der erhofften Ernennung zum Ordinarius, wurde er Opfer von Machtrangeleien

und Intrigen der Hamburger Zahnärzteschaft. Fischer selbst benannte als Drahtzieher die SS-

Mitglieder Heinrich Fabian, Hans Pflüger (1884-1967)50 und Axel Westphal (1902-?)51, die

sich seiner Ansicht nach dadurch persönliche und wirtschaftliche Vorteile erhofften. Der Pri-

vatdozent Hans Pflüger, ein Bruder des bereits mehrfach erwähnten Moritz Pflüger, war da-

mals Leiter eines von Brauer im AKE begründeten privat finanzierten Forschungsinstituts für

Zahnärztliche Forschung,52 Westphal sein Assistent.53 Nach der „Machtergreifung“ waren

beide in Führungspositionen des Reichsverbandes der Zahnärzte und des Zahnärztlichen Ver-

eins Hamburg gelangt.54

Neben Zweckentfremdung von Institutsmitteln für seine Privatpraxis wurde Fischer politische

Unzuverlässigkeit vorgeworfen, für die als Beweise seine Reise in die bolschewistische Sow-

jetunion zu einem Vortrag vor dem Odontologenkongreß in Moskau im November 192355

sowie sein Übertritt zur katholischen Konfession nach seiner Heirat angeführt wurden.

Die Hamburger Zahnärzteschaft führte sogar eine offene Kampagne gegen Fischer. Auf einer

eigens dafür einberufenen Versammlung forderte Westphal, einer der Hauptinitiatoren des

Treffens, „daß an der Spitze des Hamburgischen Zahnärztlichen Instituts ein politisch absolut

einwandfreier Mann stehen sollte“.56 Die vorgebrachten Vorwürfe führten dazu, daß Fischer

bis zu ihrer Klärung durch die Hochschulbehörde vom Dienst suspendiert wurde. Weiterhin

50 1945 wurde Pflüger aufgrund seiner NS-Belastung vorzeitig pensioniert, neun Jahre später aber doch noch
emeritiert, s. Bussche 1989c, S. 425.
51 Geburtsjahr nach dem Lebenslauf in seiner Dissertation, Westphal 1929; Todesjahr nicht zu ermitteln.
52 Diese Einrichtung war 1931 auf dem Gelände des AKE eröffnet worden; im Kuratorium waren neben den
Zahnärztlichen Vereinen Norddeutschlands der Reichsverband der Zahnärzte und die Hamburgische Gesund-
heitsbehörde vertreten, s. Bussche 1989b, S. 94, Anm. 223.
53 Beide sollen noch in weitere Verleumdungsaktivitäten involviert gewesen sein, s. Otto und Gunborg Westphal
an Guido Fischer, betr. Bezeugung der Verleumdung Fischers, 20.6.1949, StAH, Hochschulwesen, Dozenten-
und Personalakten, I 22, Bd. 2, Bl. 219.
54 S. Bussche 1989a, S. 44.
55 Fischer und sein Bonner Kollege Kantorowicz waren damals die einzigen nichtrussischen Kongreßteilnehmer;
sie referierten „über die Schulzahnpflege und die Behandlung organisierter Massen“, s. Doyum 1985, S. 40.
56 Otto und Gunborg Westphal an Guido Fischer, betr. Bezeugung der Verleumdung Fischers, 20.6.1949, StAH,
Hochschulwesen, Dozenten- und Personalakten, I 22, Bd. 2, Bl. 218.
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kam es zur Einleitung eines Strafverfahrens, das allerdings ein halbes Jahr später von der

Staatsanwaltschaft eingestellt wurde, so daß er seinen Dienst wieder aufnehmen durfte.57

Er hatte jedoch auf der Suche nach Unterstützung das gegen ihn laufende Ermittlungsverfah-

ren in der amerikanischen Fachzeitschrift Oral Hygiene publik gemacht und die zahnärztlich-

wissenschaftlichen Organisationen der USA aufgefordert, „to protest to the University of

Hamburg by letter or cable to the scandalous way I have been treated“.58 Daraufhin bezichtig-

ten ihn seine Gegner des „Landesverrats und der Greuelpropaganda“59, so daß er am 20. Ok-

tober 1933 erneut suspendiert und zudem aus der Partei ausgeschlossen wurde. Mitte 1934

wurde er schließlich vom Hamburger Senat nach 13jähriger Tätigkeit als Leiter der Zahn-

klinik im Alter von 57 Jahren in den vorzeitigen Ruhestand versetzt,60 allerdings offiziell

nicht wegen politischer Unzuverlässigkeit – als Parteimitglied sympathisierte er ja mit den

Zielen des NS-Systems –, sondern aufgrund von § 6 des Gesetzes zur Wiederherstellung des

Berufsbeamtentums, wonach „zur Vereinfachung der Verwaltung […] Beamte in den Ruhe-

stand versetzt werden [können], auch wenn sie noch nicht dienstunfähig sind“,61 der auf aus

anderen Gründen mißliebige Beamte angewandt werden konnte.62

Nach der Entfernung Fischers aus seinem Amt Ende 1933 wurde Eduard Precht (1893-

1938)63 aus Königsberg am 31. Mai 1934 zu seinem Nachfolger als Direktor des Zahn-

ärztlichen Instituts sowie auf den in ein Ordinariat umgewandelten Lehrstuhl für Zahn-

heilkunde berufen.64 Gleichzeitig wurde das Zahnärztliche Institut verlegt und umstrukturiert.

Bis dahin war es, wie oben berichtet, außerhalb des Eppendorfer Krankenhauses im Haus Al-

sterglacis 1 untergebracht gewesen. In dem im April 1934 offiziell zum Universitäts-

Krankenhaus ernannten Klinikum befanden sich nur das nicht der Universität angeschlossene

57 S. Schreiben der Landesunterrichtsbehörde an Guido Fischer vom 12.10.1933. StAH Hochschulwesen, Dozen-
ten- und Personalakten, I 22 Bd. 1, Bl. 108.
58 Vgl dazu Bussche 1989a, S. 44.
59 Ebd.
60 S. Hausser/Rottke 1989, S. 315; Nach 1945 kämpfte Fischer um Wiedergutmachung, wobei er u. a. die An-
sicht vertrat, sein Fall müsse dringlicher behandelt werden als der seines Kollegen Hans Türkheim, s. Fischer an
Medizinische Fakultät, 5.4.1952 und 15.8.1952, UKE-Archiv, Akte Guido Fischer. Sein Antrag blieb jedoch
ohne Erfolg, s. Bussche 1989c, S. 426. Vgl. auch Wolf 1981.
61 Berufsbeamtengesetz 1933, S. 175.
62 S. Hausser/Rottke 1989, S. 315.
63 Studium der Zahnheilkunde in Berlin, 1914 Zahnärztliche Prüfung, 1914-1918 Feldzahnarzt, Studium der
Medizin, 1920 Medizinisches Staatsexamen, anschließend Assistent der Zahnklinik Universität Königsberg,
1925 Habilitation, Studienreisen in die USA, 1930 nichtbeamteter außerordentlicher Professor in Königsberg, s.
Riemer 2001, S. 99, Anm. 673.
64 S. Bussche 1989b, S. 94.
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Zahnärztliche Ambulatorium unter Leitung von Moritz Pflüger und das von seinem Bruder

Hans geleitete, durch Stiftungsgelder finanzierte Institut für Zahnärztliche Forschung, das nun

geschlossen wurde.65 Nach der Neuberufung Prechts wurden alle Abteilungen des Universi-

tätsinstituts ins UKE verlegt, wo spezielle Räumlichkeiten dafür geschaffen wurden, und die

dortige Schulzahnklinik vom Krankenhausgelände entfernt.66 Precht selbst übernahm neben

der Gesamtdirektion die Leitung der Prothetischen Abteilung. Zahnärztliche Chirurgie lehrte

ab diesem Zeitpunkt Hans Pflüger, der sich 1931 für dieses Fach habilitiert hatte67, die Kon-

servierende Abteilung verblieb bis 1945 bei Fabian, und die Kieferorthopädische Abteilung

leitete bis zu seinem Ausscheiden aus dem Staatsdienst 1935 weiterhin der Privatdozent Dr.

Heinrich Schröder (1889-?)68, der diese schon 1928 übernommen hatte.69

4.6.4 Türkheims Entlassung aus dem Hochschuldienst und weitere Restriktionen

Das Jahr 1933 stellte für Türkheim beruflich wie privat einen Tiefpunkt dar. Von der Hoch-

schulbehörde erhielt er aufgrund des „Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamten-

tums“ über das Zahnärztliche Institut am 27. April 1933 als „Nichtarier“ die Kündigung sei-

nes Beschäftigungsverhältnisses zum nächsten gesetzlich zulässigen Zeitpunkt – das war der

31. Juli – und wurde gleichzeitig mit sofortiger Wirkung „von der Ausübung [… seiner]

Dienstgeschäfte entbunden“.70 Ein weiterer Schicksalsschlag traf ihn nur wenige Tage später.

Am 3. Mai starb seine Frau und Kollegin Grete nach längerem Krebsleiden und wurde zwei

Tage später in Hamburg beigesetzt. Sie hinterließ ihre beiden Söhne Herbert und Franz-

Alfred („Peter“) im Alter von 18 und 13 Jahren.71 Drei Monate später wurde Türkheim der

Bescheid des Reichsstatthalters Karl Kaufmann, des Hamburger Regierungschefs, zugestellt,

65 S. Riemer 2001, S. 100.
66 S. ebd., S. 100 f.
67 S. Hausser/Rottke 1989, S. 315.
68 S. Schröder an die Zahnärztekammer, 9.3.1949, betr. Parteimitgliedschaft, StAH, Staatskommissar für die
Entnazifizierung, M 1676, Bl. o. Nr. Näheres zu seiner Person war nicht zu ermitteln, da Personalakten u. dgl.
nicht erhalten sind. S. auch unten Kap. 4.8.2, S. 121.
69 Eintrag in Matrikel der hamburgischen Zahnärzte, StAH, Medizinkollegium, I C 12, Bd. 2, 1928, lfd. Nr. 79;
Verfügung der Landesunterrichtsbehörde, Hochschulwesen, vom 2. Juni 1936, StAH, Hochschulwesen II, Al 16,
Bl. 21a; Supper 1932, S. 4; Hausser/Rottke 1989, S. 315.
70 Kündigung Hans Türkheims durch das Zahnärztliche Institut, StAH, Hochschulwesen, Dozenten- und Perso-
nalakten, IV 1497, Bl. 31; Kündigungsmitteilung der Landesunterrichtsbehörde an den Senat, ebd., Bl. 52.
71Mitteilung von Grete Türkheims Tod an die Hochschulbehörde durch Hans Türkheim, 9.5.1933, ebd., Bl. 53.



95

der ihm zum Datum seiner Entlassung aus dem Beamtenverhältnis auch die Lehrbefugnis

unwiderruflich entzog.72

Die Beendigung seiner akademischen Laufbahn bedeutete zugleich das Ende seiner For-

schungstätigkeit in akademischem Rahmen. Türkheim konnte nicht einmal mehr seine lau-

fenden chemischen und physiologischen Versuche zu Ende führen, da ihm nunmehr der Zu-

gang zu einem entsprechend eingerichteten Laboratorium fehlte.73 Diese wissenschaftliche

Schaffenspause sollte bis 1940 andauern. 1935 veröffentlichte er mit einem Kollegen noch

eine Literaturarbeit Zur Kritik der Kariesfrage, die als eine Zusammenfassung seiner bisheri-

gen Kariesforschung keine neuen experimentellen Untersuchungen erforderte.74 Er durfte

wegen der jüdischen Herkunft der Verfasser schon nicht mehr in Deutschland veröffentlicht

werden und erschien daher in der Österreichischen Zeitschrift für Stomatologie. Dies sollte

Türkheims letzte Publikation für die nächsten 13 Jahre sein. Er war jedoch weiterhin als

Zahnarzt in seiner Praxis in Hamburg, Schlüterstraße 5, tätig.

Mit seinem Ausscheiden aus dem Lehramt hatte Türkheim auch den Professorentitel verloren.

Daher wurde er am 19. September 1936 von der Nachfolgerin der Hochschulbehörde, der

Landesunterrichtsbehörde, aufgefordert, das Namensschild an seiner Wohnung und Praxis

entsprechend zu ändern.75 Da Türkheim zu diesem Zeitpunkt bereits seine Auswanderung

vorbereitete – am selben Tag überwies er die von den Emigranten geforderte „Reichsflucht-

steuer“ in Höhe von über 1000,– M –,76 erfüllte er diese Auflage nur halbherzig. Er überstrich

den Zusatz lediglich mit einer wasserlöslichen schwarzen Farbe, die der Witterung nicht lange

standhielt. Daher sah sich die Landesunterrichtsbehörde veranlaßt, die Polizei einzuschalten.

Mit dem Hinweis an die Polizeibehörde, Türkheim habe sich trotz entsprechender Anordnung

immer noch nicht um eine definitive Abänderung seines Namensschildes bemüht, erbat sie

deren Eingreifen.77 Der drohenden Polizeianordnung entging er jedoch knapp, da er sich beim

Meldeamt der Polizeibehörde zum 23. Oktober 1936 mit Auswanderungsziel England abmel-

72 Mitteilung der Landesunterrichtsbehörde an Türkheim über den Entzug seiner Lehrbefugnis, 31.7.1933, ebd.,
Bl. 62.
73 Lebenslauf aus dem Nachlaß von Hans Türkheim im Besitz von Familie Peter Türkheim.
74 Türkheim/Laband II 1935. Zum Mitautor und zum Inhalt der Arbeit s. unten Kap. 5.1.3.
75 Landesunterrichtsbehörde an Türkheim, 19.9.1936, StAH, Hochschulwesen, Dozenten- und Personalakten, IV
1497, Bl. 72.
76 Schreiben des Wiedergutmachungsamt beim Landgericht Hamburg an die Finanzbehörde der Hansestadt
Hamburg vom 9. Juli 1952, StAH, Oberfinanzpräsident, T 37, Bl. 201 f.
77 Landesunterrichtsbehörde an Polizeibehörde, 16.10.1936, StAH, Hochschulwesen, Dozenten- und Personalak-
ten, IV 1497, Bl. 73-74.
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Abb. 11: Hans Türkheim 1935.

dete.78 Bereits einen Tag später wurde das Praxisschild durch die Polizeibehörde entfernt und

seine Wohnung Schlüterstraße 5 geräumt.79 Bereits am 12. September hatte die Landesunter-

richtsbehörde das Fernsprechamt Hamburg von der Titelstreichung informiert, das schnell

reagierte und bereits fünf Tage später die verlangte Abänderung seines Eintrags im Telefon-

buch für 1937 bestätigte.80 Dieses kleine Detail illustriert vorzüglich, mit welcher technokrati-

schen Perfektion die Amtsträger angeordnete Maßnahmen des Regimes durchführten.

Eine nachträgliche Demütigung der Emigrierten bedeutete die mit einer moralisch-geistigen

Ächtung verbundene Ausbürgerung aus Deutschland. Zwischen 1933 und 1945 wurden durch

das NS-Regime 39 006 deutsche Emigranten individuell-fakultativ ausgebürgert, seit April

1937 verstärkt Juden, da zu diesem Zeitpunkt die politische Motivation für die Emigration in

den Hintergrund trat. Nach Erlaß der 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 25. No-

78Mitteilung der Polizeibehörde Hamburg vom 13.12.1936, ebd., Bl. 76.
79 Bericht über die Wohnungsräumung durch die Polizei vom 24.10.1936, StAH, ebd., Bl. 75.
80 Fernsprechamt an Landesunterrichtsbehörde, 17.9.1936, ebd., Bl. 71.
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vember 1941 ersparte man sich bei ihnen die Prüfung des Einzelfalls. Bei dieser kollektiv-

automatischen Massenausbürgerung büßten sie die deutsche Staatsbürgerschaft ein, sobald sie

sich im Ausland aufhielten. Betroffen waren davon nicht nur die ca. 250 000 bis 280 000 emi-

grierten, sondern auch die außerhalb der Reichsgrenzen in Konzentrationslagern inhaftierten

Juden. Bei Akademikern kam der schon erwähnte Entzug von akademischen Titeln hinzu, der

die Strafexpatriation verschärfte. Selbst berühmten emigrierten und ausgebürgerten Wissen-

schaftlern wurden ihre akademischen Grade von den Universitäten, die sie ihnen verliehen

hatten, entzogen.81

Dieses Schicksal traf auch Türkheim. Am 2. August 1940 teilte der Syndikus der Hansischen

Universität Karl-Hermann Capelle in einem Rundschreiben an alle deutschen Hochschulen

mit, daß neben anderen Doktoren der Hamburger Universität Dr. Türkheim die deutsche

Staatsbürgerschaft entzogen worden und seine Ausbürgerung am 20. April 1940 erfolgt sei.

Gemäß § 4 des „Gesetzes über die Führung akademischer Grade“ vom 7. Juli 1939 sei Türk-

heim damit „unwürdig, einen deutschen akademischen Grad zu führen“. Daher werde ihm der

von der zuständigen Fakultät der Hansischen Universität verliehene Doktorgrad entzogen;

Rechtsmittel seien gegen diesen Bescheid nicht zulässig.82

81 S. Lehmann 1991, S. 90-102.
82 Rektor der Hansischen Universität an alle deutschen Hochschulen, 2.8.1940, StAH, Hochschulwesen, Dozen-
ten- und Personalakten, IV 1497, Bl. 77.
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4.7 Türkheim in der Emigration

4.7.1 Emigration jüdischer Mediziner und Zahnmediziner aus Deutschland

4.7.1.1 Emigrationsphasen

Die deutschsprachige Emigration nach 1933 umfaßte rund ein halbe Million Vertriebene und

Flüchtlinge, wobei die Mehrzahl Deutschland und Österreich auf Grund der antijüdischen

Politik des nationalsozialistischen Regimes verließ. Nach Angaben des Hohen Flüchtlings-

kommissars des Völkerbundes wurden bis Ende 1935 ca. 40 000 bis 45 000 Flüchtlinge aus

Rassegründen registriert, davon 4500 bis 5000 jüdische Ärzte mit Einschluß der Zahnärzte.1

Interessanterweise fand Peter Kröner eine höhere Bereitschaft zur Emigration bei den Ärzten

als bei den Zahnärzten. So befanden sich unter den von ihm untersuchten 2760 emigrierten

Medizinern lediglich 234 Zahnmediziner, ein Anteil von 8,4 %, der weit unter ihrem Anteil

an der Gesamtärzteschaft lag, der 20 % betrug.2 Köhn diskutiert dafür zwei mögliche Ursa-

chen: Es könne sich um ein durch Kröners Erhebungsansatz bedingtes Artefakt handeln – er

bezog mehr Wissenschaftler als Praktiker in seine Statistik ein, unter den Zahnmedizinern war

aber der Anteil der Praktiker höher –, oder der Anteil dieser Gruppe sei tatsächlich geringer

gewesen, da bis 1938 vorwiegend angestellte Ärzte durch die Entlassung aus dem öffentli-

chen Dienst ihre Berufsgrundlage verloren, die Zahnärzte aber mehr in freien Praxen tätig und

folglich weniger häufig davon betroffen waren.3

Die aus „rassischen“ Gründen Verfolgten, die sich zur Emigration entschlossen hatten, muß-

ten ihre materielle Sicherheit, ihre bürgerliche Existenz und ihre Identität aufgeben, um zu

überleben. Die zuvor im Vaterland erlittene Entrechtung und Entwürdigung und die damit

verbundene Kränkung, aber auch Heimweh und Schwierigkeiten, sich in der neuen Umwelt

zurechtzufinden, sowie Zweifel an der eigenen Identität ließen die Bürde des Exils besonders

schwer erscheinen. Insgesamt war es weniger als die Hälfte der deutschen Juden, die diesen

Weg beschritt und sich durch Auswanderung vor der physischen Vernichtung retten konnte.4

Von den jüdischen Ärzten gelang jedoch der Mehrzahl die Flucht vor dem Holocaust, da ih-

nen ihr hoher sozialökonomische Status die Emigration sowie den Neubeginn im Ausland

erleichterte. Sie konnten die hohen Kosten für die Aussiedlung eher aufbringen als andere

1 S. Mehringer 1998, S. 123 ff.; Villiez 2002, S. 109; Kröner 1989a, S. 15.
2 S. Kröner 1989a, S. 24, 28, 43.
3 S. Köhn 1994, S. 61.
4 S. Benz 1994, S. 7 f.
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Bevölkerungsgruppen; zudem hatten sie bessere Aussichten, im Emigrationsland wieder Ar-

beit zu finden, als beispielsweise Juristen.5

Die Schwierigkeiten beim Transfer von Devisen veranlaßten aber auch viele insbesondere

Wohlhabende und Selbständige, ihre Emigrationspläne aufzuschieben. Hinzu kam, daß viele

jüdische Ärzte und Zahnärzte als Angehörige des gutsituierten Bürgertums durchaus national

eingestellt waren und wie viele ihrer nichtjüdischen Standesgenossen in den ersten Jahren den

neuartigen Antisemitismus des NS-Regimes unterschätzten und dieses für eine vorübergehen-

de Erscheinung hielten.6 Villiez stellte in ihren speziell auf Hamburg bezogenen Untersu-

chungen auch einen Zusammenhang zwischen dem Alter der Emigranten und dem Zeitpunkt

der Auswanderung fest. Danach verließen jüngere Ärzte Deutschland bereits in der Anfangs-

phase des „Dritten Reichs“; fast zwei Drittel der frühzeitig emigrierten Ärzte waren unter 45

Jahre. Viele der über Sechzigjährigen blieben zurück; für die Aufgabe ihres vertrauten Le-

benskreises, ihrer Wohnung und ihres Besitzes fehlte ihnen wohl der Mut.7 Nicht nur für den

Zeitpunkt, auch für das Ziel der Emigration scheint das Alter der Auswanderer eine Rolle

gespielt zu haben. Ältere Auswanderer über 40 Jahre wählten eher die USA und England,8

wohl weil sie sich dort eher Lebensverhältnisse erhofften, die mit denen in Deutschland eini-

germaßen vergleichbar waren.

Als Schlüsseldaten für die Emigration von Medizinern und Zahnmedizinern sind 1933 (Ge-

setz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums) und 1938 (Entzug der Approbation jüdi-

scher Ärzte und Zahnärzte) anzusehen. Die erste Gruppe der Emigranten verließ Deutschland

kurz nach der nationalsozialistischen Machtergreifung, der zweite Emigrationsschub fand

nach dem Novemberpogrom 1938 statt, und dann unter weitaus schwierigeren Umständen.9

4.7.1.2 Aufnahme und Arbeitsbedingungen in den Immigrationsländern

Die USA, Palästina und Großbritannien nahmen, wie Depmer an einer Stichprobe von 120

emigrierten Zahnärzten ermittelte, mit insgesamt 84 % der Auswanderer als Immigrationslän-

der für diese Berufsgruppe den höchsten Stellenwert ein. Aber auch die Nachbarländer

Deutschlands, Frankreich, Belgien, die Niederlande und die Tschechoslowakei, kamen zu-

5 S. Villiez 2002, S. 110 f.
6 S. Köhn 1994, S. 57-59.
7 S. Villiez 2002, S. 109-111.
8 S. Depmer 1993, S. 44.
9 S. Kölmel 1987, S. 216.
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nächst als Einwanderungsländer in Frage, allerdings nur für eine bestimmte Zeit, da ihre suk-

zessive Eroberung durch das nationalsozialistische Deutschland einen sicheren Verbleib in

ihnen unmöglich machte. Von dort aus siedelten die Flüchtlinge zumeist ebenfalls in die Län-

der Palästina, USA und Großbritannien über. Eine Weiterreise aus diesen erfolgte dann nur

noch in Ausnahmefällen.10 Nach Depmers Erhebungen stellt sich die prozentuale Aufteilung

der von Zahnärzten bevorzugten Immigrationsländer wie folgt dar:11 Die USA wählten 34 %,

Palästina 33 %, Großbritannien 19 %, die Schweiz und sonstige Länder je 5 %, in die Nieder-

lande und Frankreich emigrierten je 2 % der Zahnärzte.

USA

Palästina

Großbritannien

Schweiz

Niederlande

Frankreich

Sonstige

Abb. 12: Von Zahnärzten gewählte Immigrationsländer (nach Depmer 1993, S. 34).

Bei der Emigration von Ärzten spielte neben den westlichen Ländern die Türkei eine beson-

dere Rolle. Im Zuge der Reformmaßnahmen Kemal Atatürks (ca. 1880-1938) im Universitäts-

und Bildungswesen12 erhielten 42 deutsch-jüdische Mediziner einen Ruf an türkische Kran-

kenhäuser und Universitäten, darunter, wie oben geschildert, auch Alfred Kantorowicz. Sie

hatten besonderen Anteil an der Modernisierung der Universität Istanbul und an dem Aufbau

der Universität Ankara.13

10 S. Depmer 1993, S. 31 f.
11 S. ebd., S. 34. Auch bei Kröner (1989a) und Köhn (1994) finden sich statistische Erhebungen zur Auswande-
rung von deutschsprachigen Medizinern während des Nationalsozialismus, die allerdings von Depmers Ergeb-
nissen abweichen. Sie ermittelten Großbritannien mit 19 % vor den USA (11 %) als zweitwichtigstes Einwande-
rungsland nach Palästina, das 42 % der Ärzte aufnahm. Nach Köhn dürften die Abweichungen durch die unter-
schiedliche Abgrenzung des jeweils untersuchten Kollektivs bedingt sein, s. Köhn 1994, S. 90 f.
12 Kemal Atatürk, seit 1923 Staatspräsident der Türkei, legte durch die Übernahme westlicher Kultureinrichtun-
gen die Grundlage für die Modernisierung und Säkularisierung seines Landes, vgl. Doyum 1985, S. 41-54.
13 S. Häussermann 1998, S. 35. Näheres mit biobibliographischen Angaben zu den emigrierten Hochschullehrern
in Widmann 1973.
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Auch Palästina brachte der Zustrom von Ärzten aus Mitteleuropa, zumeist niedergelassenen

Praktikern, einen Modernisierungsschub in der Medizin und begünstigte dazu die Entwick-

lung von Spezialgebieten.14 Das Land wurde aber eher von jüngeren Emigranten bis 40 Jahre

bevorzugt, die mit ausgeprägtem Idealismus bereit waren, in der zionistischen Bewegung ak-

tiv mitzuwirken. In Palästina konnten sie ihre berufliche Tätigkeit zunächst ohne zeitlichen

Verzug wiederaufnehmen, da die in ihrem Herkunftsland erworbenen akademischen Ab-

schlüsse vorbehaltlos anerkannt wurden. Nach der ersten Einwanderungswelle um 1933 kam

es hier 1935 zu einem zweiten Gipfel der jährlichen Einwanderungsrate, u. a. als Folge der

Diskussion über einen Numerus clausus für Ärzte in Palästina, wo inzwischen ein Überange-

bot an Medizinern entstanden war.15

Palästina wurde im übrigen laut Depmers Untersuchungen von keinem der wissenschaftlich

tätigen Zahnmediziner gewählt, was die naheliegende Vermutung bestätigt, daß die Wahl des

Emigrationslandes vorwiegend nach den Beschäftigungsaussichten erfolgte.16 Die im wissen-

schaftlichen Bereich tätigen Akademiker wählten vorwiegend die USA und vertrauten auf

Chancen in deren hochentwickelter Forschungslandschaft.17 Aber auch viele praktisch tätige

Mediziner wandten sich dorthin, ebenso wie nach Großbritannien (dazu Näheres im folgenden

Abschnitt). In der Zeit von 1934 bis 1942 wanderten ca. 6000 europäische Ärzte in die Verei-

nigten Staaten ein, darunter 60 bis 75 % Deutsche und Österreicher, von denen wiederum

80 % jüdischer Herkunft waren. Unter diesen Immigranten befanden sich insgesamt 120

deutschstämmige Zahnärzte.18 In den USA stellte sich die Wiederaufnahme der praktischen

Tätigkeit allerdings schwierig dar. Immigrierte Zahnärzte und Ärzte mußten aufgrund ver-

schiedener Restriktionen mit einigen Jahren Verzögerung rechnen, bis sie ihren Beruf wieder

ausüben konnten, und ein großer Teil von ihnen mußte sogar einen Berufswechsel akzeptier-

ten.19 Dementsprechend waren im September 1939 von 2500 eingewanderten Ärzten nur 1000

in ihrem Beruf tätig.20 Manche Auswanderer wichen daher in andere Länder aus, in denen es

solche bürokratischen Hürden nicht gab, so z. B. nach Liberia oder China. Dafür waren die

14 S. Kröner 1989b, S. 41.
15 S. Kröner 1989a, S. 17.
16 S. Depmer 1993, S. 40, 58.
17 S. ebd., S. 40.
18 S. Depmer 1993, S. 65.
19 S. ebd., S. 50, 54.
20 S. ebd., S. 65 f. Auf den Folgeseiten (66-70) finden sich anschauliche Berichte von Betroffenen oder deren
Angehörigen zu ihren Erlebnissen in der Emigration und eine Darstellung von zahlreichen Einzelschicksalen auf
den Seiten 81-139.
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Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten dort weitaus schlechter, da das ungünstige wirt-

schaftliche Umfeld eine Praxisgründung oft erschwerte oder sogar scheitern ließ.21

Köhn konnte in seinen Untersuchungen über das Schicksal aus Berlin emigrierter deutsch-

jüdischer Zahnärzte nachweisen, daß weniger als die Hälfte dieser Auswanderer in ihrem frü-

heren Beruf weiterarbeiten konnte.22 Wenn dieses Ergebnis einigermaßen repräsentativ ist, so

mußte ein beträchtlicher Teil der jüdischen Zahnärzte nach ihrer Vertreibung aus Nazi-

Deutschland berufsfremden Beschäftigungen nachgehen und teilweise mit ihren Familien

unter unwürdigen Bedingungen leben.

4.7.2 Türkheims Auswanderung nach Großbritannien

4.7.2.1 Wahl des Immigrationslandes

Der Zeitpunkt von Türkheims Emigration war nicht von den oben genannten Schlüsseldaten

für die Auswanderung von Medizinern und Zahnmedizinern – 1933 bzw. 1938 – bestimmt.

Die Hamburger jüdische Gemeinde erlebte insgesamt drei Auswanderungswellen, die erste im

Sommer 1933, die zweite im Anschluss an die Nürnberger Gesetze von 1935 und die dritte

mit dem Beginn der exzessiven Judenverfolgung 1938, die in den meisten Fällen weniger

geplante Auswanderung als Flucht war.23 Türkheims Emigration fiel in die zweite Phase; den

letzten Anstoß dazu gaben wohl die oben geschilderten Beschränkungen der Berufsausübung

durch den Entzug der Kassenzulassung im Jahr 1935. Ganz gezielt hatte er England als neue

Heimat gewählt:24 Er beherrschte die Sprache und kannte das Land von früheren Aufenthalten

her; wann und wie oft er dort gewesen war, ließ sich allerdings nicht mehr genau ermitteln.

Von den Unterlagen des Hamburger Meldewesens konnten nur die der Jahre 1921 bis 1929

herangezogen werden, da die Akten aus dem Zeitraum 1930 bis 1938 bei den Bombenangrif-

fen auf Hamburg im 2. Weltkrieg verbrannt sind. Für die Jahre 1920, 1923 und 1925 konnten

Reisepaßanträge gefunden werden. Als Reiseziel für 1920 wird als Ziel „Inl[and], bes[etzte]

Geb[iete]“ angegeben, was sich wohl auf die aufgrund des Versailler Vertrags besetzten Teile

des Rheinlandes bezieht. Vermutlich besuchte Hans Türkheim damals zusammen mit seiner

Frau Grete deren Geburtsstadt Köln. 1923 reiste er allein; der Vermerk zum Reiseziel lautete

diesmal:„Inland, bes[etzte] Ge[biete] und Ausland“, 1925, als er erneut in Begleitung seiner

21 S. ebd., S. 79.
22 S. Köhn 1994, S. 92.
23 S. Lorenz 1991, S. 94.
24 S. auch Kap. 4.7.2.4.
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Ehefrau reiste, „Inl[and]/Aus[land]“.25 Bei diesen beiden Gelegenheiten könnte er in England

gewesen sein. Jedenfalls hatte er bei einer oder mehreren Englandreisen freundschaftliche

Verbindungen zu einigen seiner dortigen Kollegen knüpfen können.

Nach Auskunft seines Sohnes war es ihm bei der Planung seiner Emigration vor allem wichtig

gewesen, sich wieder innerhalb Europas anzusiedeln.26 Den letzten Ausschlag für England

hatte jedoch gegeben, daß er dort sofort eine Arbeitserlaubnis erhalten und damit ohne Warte-

zeit wieder in seinem Beruf praktizieren konnte. Aufgrund seiner Forschungstätigkeit konnte

er überdies mit besseren Chancen für die Zulassung zur Praxis rechnen als Zahnärzte, die nie

wissenschaftlich gearbeitet hatten. Da er in der glücklichen Lage war, seine Emigration ohne

Hast vorbereiten zu können, verließ er Deutschland zwar ohne jegliche finanzielle Mittel, aber

doch in eine berechenbare Zukunft.27

Seine Söhne Herbert und Peter blieben zunächst in Hamburg zurück, bis ihr Vater in London

Wohnungs- und Praxisräume angemietet und eingerichtet hatte. Der ältere, Herbert, wohnte in

dieser Zeit bei einem deutschen Freund. Er arbeitete damals nach einer kaufmännischen Lehre

bei einer Hamburger Ölfirma, die ihn nach einem halben Jahr nach Holland und später auf die

vor Venezuela gelegene Insel Curaçao versetzte, wo er seine eigene Ölfirma gründete. Dort

lernte er seine erste Frau, die Holländerin Riekje van den Bergh, kennen. Den 2. Weltkrieg

erlebte er in Übersee. Bevor er 1962 seinem Vater nach England folgte, führte er eine eigene

Ölfirma in Rhodesien, danach war er in Manchester bei der Firma Imperial Chemical Indu-

stries beschäftigt.28 In England heiratete er erneut, u. zw. die Witwe Yvonne Stahler. Beide

Ehen blieben kinderlos. Herbert Türkheim starb 1986 in London an Krebs.29

Sein jüngerer Bruder Peter lebte ein Jahr lang bei seinem Onkel Franz Lippmann,30 um, wie

er mir in dem ersten Interview im Jahr 2000 berichtete, noch die Untersekunda (10. Klasse)

am Johanneum abzuschließen; tatsächlich mußte er die Schule erst während der Obersekunda

verlassen.31 Da er sein Abitur dort nicht mehr ablegen durfte, war er nicht in der Lage, sich

25 S. StAH, Meldewesen, A 24, Bd. 223, Nr. 21, 687 und 688; Bd. 285, Nr. 11, 474; Bd. 327, Nr. 14, 859.
26 Telefonische Auskunft von Peter Türkheim vom 20.1.2001.
27 Telefonische Auskunft von Peter Türkheim vom 20.1.2001.
28 Helmut Kasten, Studienrat am Johanneum, an das Sekretariat des Wilhelm-Gymnasiums, Hamburg, 9.5.1954,
StAH, Wilhelm-Gymnasium, 674, Bd. 9, Bl. o. Nr.
29 Schriftliche Mitteilung von Anne-Marie Türkheim vom 25.4.2005.
30 Interview mit Peter Türkheim am 23.8.2000.
31 Schülerkarte Nr. 9569, AJohHH.
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seinen Wunsch nach einem Medizinstudium zu erfüllen; er bedauerte dies ein Leben lang.32

1937 folgte er seinem Vater nach London, wo er eine Lehre zum Außenhandelskaufmann

absolvierte. Während des 2. Weltkrieges wurde er dann für ein Jahr zum Militär eingezogen

und nach Australien versetzt. In der englischen Armee lernte er seine spätere Frau Anne-

Marie geb. Eltringham (1921-2006) kennen. Aus dieser Ehe gingen zwei Kinder hervor, Fleur

(geb. 1957) und Michael (geb. 1961).33

4.7.2.2 Die Lage der emigrierten Zahnärzte in Großbritannien

Während für die jüdischen Emigranten insgesamt die USA das beliebteste Einwanderungs-

land waren, war Großbritannien wichtigstes Immigrationsland für aus Deutschland vertriebe-

ne Ärzte, überwiegend solche jüdischer Abstammung. Nach Paul Weindling liegt die ge-

schätzte Zahl der dorthin emigrierten deutschen und österreichischen Mediziner zwischen

1080 und 1200.34 Das britische Innenministerium (Home Office) hatte die vollständige Kont-

rolle über den Flüchtlingsstrom und ebenso direkten Einfluß auf die ökonomische und gesell-

schaftliche Stellung der Neuankömmlinge. Das Einwandererproblem wurde sehr selektiv be-

handelt, reiche und berühmte Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Kunst wurden bevor-

zugt. Angesichts dieser Präferenzen stießen besonders die Allgemeinmediziner auf Beschrän-

kungen. Die British Medical Association (BMA) hatte für die übersiedelnden Ärzte eine Art

Requalifikation vorgeschlagen, die ein klinisches Studium von ein bis drei Jahren umfaßte.

Wer dieses erfolgreich abschloß, erhielt eine uneingeschränkte Berufszulassung. Lediglich

den Praxisstandort mußte er vom Innenministerium genehmigen lassen; auf diese Weise sollte

die Ansiedlung der Praxen von Immigranten in den besseren Gegenden Londons verhindert

werden.35Mit der Zunahme des Flüchtlingsstroms wurden die Bedingungen für die Niederlas-

sung als Arzt wie in anderen Ländern auch weiter erschwert.

Die einheimische Tagespresse trug die Mißstimmung unter den britischen Ärzten wegen des

allzu zahlreichen Zuzugs deutscher Kollegen an die Öffentlichkeit. So erschien z. B. 1938 im

Evening Standard ein Artikel mit deutlichem antisemitischem Unterton:

„Then there are many practising physicians of German-Jewish blood. They are founding

and maintaining extensive and lucrative practices in the West End and elsewhere. A

32 Noch im Alter von 82 Jahren beklagte er diese verpaßte Chance, Telefongespräch vom 20.1.2001.
33 Telefonische Auskunft von Peter Türkheim vom 20.1.2001.
34 S. Weindling 1991, S. 243.
35 S. Decker 2003, S. 852 f.
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formidable invasion of German-Jewish dentists has also been noted. […] Germany and

other countries in Europe produce admirable men and women, but they are not our

breed. It is no reflection on them to say that we want to keep the herd clean. The breeds

do not mix. These people differ fundamentally from us in outlook and temperament.

[…] The time has certainly come […] for the Home Office to apply a stricter examina-

tion to the claims of aliens who wish to stay here. “36

Für die Zahnärzte dagegen waren die Berufsaussichten in Großbritannien anfangs ausgespro-

chen gut,37 da die deutsche zahnärztliche Approbation dort zunächst ohne weiteres anerkannt

wurde.38 Für die Niederlassung benötigten sie lediglich eine Aufenthaltsgenehmigung des

britischen Innenministeriums. Grundlage der Anerkennung ausländischer Studienabschlüsse

in der Zahnmedizin bildete ein Gesetz vom Juli 1878, der Dentist Act, der seinerzeit erlassen

worden war, um die Öffentlichkeit vor Laienheilern ohne Bildung und praktische Erfahrung

zu schützen, die Anspruch auf den Titel „Zahnarzt“ erhoben. Er verlangte eine praktische und

wissenschaftliche Ausbildung der Zahnärzte und schrieb für alle, die eine Tätigkeit als Zahn-

arzt neu aufnehmen wollten, eine zahnärztliche Prüfung vor.39 Ausländische Zahnärzte, deren

Ausbildung und Titel den englischen Bedingungen entsprachen, konnten danach ebenfalls

zum Dentists Register, der Liste der approbierten Zahnärzte, zugelassen werden, was die Vor-

aussetzung für die Arbeitserlaubnis bildete. Auf der Grundlage des Dentist Act wurde dann

im Einzelfall von der medizinischen Aufsichtsbehörde, dem General Council of Medical Edu-

cation & Registration (kurz General Medical Council [GMC])40 die Qualifikation des Bewer-

bers geprüft. Entsprach diese dem englischen Studienabschluß, war er im Besitz von „the re-

quisite knowledge and skill for the efficient practice of dentistry or dental surgery“41 und

wurde im Dentists Register in der „Foreign List“ eingetragen.42 Die Immigranten konnten

36 The Aliens. Evening Standard vom 3.5.1938, S. 6 (zit. nach Köhn 1994, S. 60).
37 S. dazu die Berichte von Betroffenen, zusammengestellt von Köhn 1994, S. 145-168.
38 S. Köhn 1994, S. 90.
39 S. Musgrave 1882, S. 64-71.
40 Erst 1956 wurde der General Dental Council (GDC) gebildet. Bis dahin war der GMC auch für die Genehmi-
gung Zulasung zur praktischen Tätigkeit der Zahnärzte verantwortlich. Freundliche Auskunft von Dr. John Za-
met, CfHMS, Oxford Brookes University, E-Mail vom 16.10.2006.
41 Dental Education and Examination Committee: Report on various Matters remitted to the Committee, May
1936 (zit. nach Depmer 1993, S. 62).
42 S. Depmer 1993, S. 62.
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sich somit unter Vorlage ihres Zeugnisses über das bestandene Staatsexamen ohne weiteres

dort registrieren lassen.43

Wie bereits oben skizziert, reagierten die Immigrationsländer auf den zunehmenden Flüch-

tlingsstrom jedoch in der Regel mit einer Straffung der Einwanderungsbestimmungen. Auch

die jeweiligen Zahnärzteverbände wehrten sich mit dem Argumenten der Überfüllung ihres

Berufsstandes gegen die wachsende Konkurrenz, indem sie versuchten, Druck auf die zustän-

digen Behörden auszuüben und eine Zulassungsbeschränkung für ausländische Zahnärzte zu

erzwingen. Auch in Großbritannien machte sich nach 1936 die veränderte Stimmung bemerk-

bar. So hatten es die Spätauswanderer nicht mehr so leicht, eine Genehmigung zur Niederlas-

sung zu erhalten, oder wurden wie die Ärzte in der Wahl ihres Praxisstandortes beschränkt.

Auch blieb ihnen die Mitgliedschaft in den zahnärztlichen Standesorganisationen, den British

Dental Societies (BDS)44, verwehrt, da sie an die britische Staatsbürgerschaft gebunden war

und diese bis 1947 Flüchtlingen nicht zuerkannt wurde.45

Immer mehr Zahnärzten wurde zudem die Anerkennung ihrer ausländischen Approbation

verweigert. War die Zulassung zum Dentists Register vor 1936 noch reine Formalität, kam es

nun auf Grund des großen Zustroms immer häufiger zu Ablehnungen. Für nach 1938 Einge-

wanderte bestand schließlich kaum noch die Möglichkeit, in Großbritannien in ihrem Beruf

als Zahnarzt zu arbeiten. So erfolgreich manche auch auf wissenschaftlichem Gebiet gewesen

waren, konnten sie doch nicht vollständig an die wissenschaftliche, kulturelle und gesell-

schaftliche Struktur ihres Emigrationslandes assimiliert werden.46 Von Depmer im Jahr 1993

zusammengetragene Berichte von Betroffenen belegen im einzelnen das unterschiedliche

Vorgehen der britischen Behörden bei der Niederlassung von emigrierten deutsch-jüdischen

Zahnärzten und die Verschärfung der Situation nach 1936.47

Die abwehrende Reaktion der britischen Zahnärzte auf den Zustrom von ausländischen Kol-

legen erklärte sich nicht nur daraus, daß sie sich durch die hohe Zahl der aus Deutschland und

Österreich kommenden Konkurrenten in ihrer Existenz bedroht sahen, sie fürchteten auch

43 Freundliche Auskunft von Dr. John Zamet, CfHMS, Oxford Brookes University, E-Mail vom 16.10.2006; s.
auch Anonymus 1935, S. 187.
44 Zunächst gab es in Großbritannien drei British Dental Societies, die sich 1956 zur British Dental Association
(BDA) zusammenschlossen. Freundliche Auskunft von Dr. John Zamet, CfHMS, Oxford Brookes University, E-
Mail vom 16.10.2006.
45 S. Weindling 1991, S. 249; freundliche Auskunft von Dr. John Zamet, CfHMS, Oxford Brookes University, E-
Mail vom 16.10.2006.
46 S. Weindling 1996, S. 114.
47 Depmer 1993, S. 63 f.
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deren höhere fachliche Qualifikation. Viele britische Zahnärzte hatten ihre Ausbildung noch

in einem praktischen Lehrverhältnis erworben48 und mußten daher ihre Behandlung auf einfa-

che Extraktionen und die Anfertigung von Zahnprothesen beschränken. Demgegenüber hatten

sich auf dem Kontinent längst Lehrstühle für Zahnheilkunde an den Universitäten etabliert.

Mit Ausnahme der Dentisten absolvierten die zukünftigen Praktiker alle ein akademisches

Studium und erwarben in der Regel auch einen akademischen Titel. In Österreich stellte die

Zahnmedizin sogar eine nachträgliche Spezialisierung nach dem allgemeinen Medizinstudium

dar. Diese akademisch qualifizierten Zahnmediziner in das anders orientierte britische Ge-

sundheitswesen zu integrieren, stellte sich als schwierig dar; die Neuankömmlinge wiederum

waren enttäuscht von dem niedrigen Stand der britischen Zahnheilkunde.49 Da nur wenige der

einheimischen Zahnärzte etwa in der Lage waren, hochwertigen Zahnersatz wie Kronen und

Brücken herzustellen, erlangten ihre deutschen Kollegen bei den Patienten rasch einen sehr

guten Ruf. Viele behandelten Angehörige der reichen Oberschicht und konnten sich bald in

der Londoner Innenstadt in der renommierten Harley- oder Bakerstreet niederlassen.50

Der Unmut der britischen Zahnärzteschaft über die wachsende Konkurrenz führte, wie berich-

tet, ab 1936 zu immer mehr Erschwernissen.51 Die neuen Immigranten mußten nun minde-

stens ein Jahr warten, bevor sie ihre Praxistätigkeit aufnehmen konnten.52 Immer häufiger

wurde vom General Medical Council die Eintragung ins Dentists Register verweigert. So war

nach einem Bericht des Dental Education and Examination Comittee vom 26. Mai 1936 im

vorangegangenen Jahr nur noch 47 Zahnärzten die Aufnahme ins Dentists Register gewährt,

dagegen 212 Antragstellern die Anerkennung verweigert worden.53 Im Jahresbericht der

Reichsvertretung der Juden in Deutschland für 1936 wird sogar angegeben, 250 in England54

48 Demjenigen, der in einer Privatpraxis eine solche Zahntechnikerlehre absolviert hatte, wurde die Hälfte dieser
Zeit auf sein Studium angerechnet, s. Selbach 1935, S. 1821.
49 S. Weindling 1991, S. 245-249.
50 S. Köhn 1994, S. 59.
51 Karola Decker analysiert im einzelnen die Reaktion der britischen Regierung und der British Medical Associa-
tion auf den Flüchtlingszustrom von europäischen Medizinern und Zahnmedizinern sowie deren Niederlas-
sungsmöglichkeiten in der Vorkriegs- und Nachkriegsära und während des 2. Weltkrieges, Decker 2003.
52 S. Depmer 1993, S. 54.
53 Ebd., S. 62.
54 Ob es sich dabei um eine ungenaue Formulierung handelt oder die Unterscheidung England – Großbritannien
gewollt ist, konnte nicht geklärt werden.
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registrierte jüdische Zahnärzte hätten dort keine Arbeitserlaubnis mehr erhalten.55 Wie aus

Beschreibungen von Einzelschicksalen bei Depmer hervorgeht, wurden ab 1937 von Neuan-

kömmlingen schließlich Zusatzstudien an British Dental Schools zu Erlangung des Licentiate

in Dental Surgery (L.D.S.) verlangt; teilweise wurde sogar zur Bedingung für den Erhalt einer

Einwanderungsgenehmigung der vorherige Verzicht auf die Zulassung zur zahnärztlichen

Tätigkeit gemacht.56

Da das Innenministerium immer häufiger die Arbeitserlaubnis verweigerte, durften diese Be-

werber trotz Aufnahme in das Dentists Register durch das GMC oft nicht praktizieren.57 War

in den Jahren 1935 bis Anfang 1937 noch eine besondere Häufung von Eintragungen

deutscher Zahnärzte ins Dentists Register/Foreign List zu beobachten,58 sank wegen der er-

zwungenen Wartezeiten und Zusatzstudien die Zahl der ausschließlich an deutschen Universi-

täten examinierten Zahnärzte im Dentists Register bis 1940 auf 156. Bis 1945 fiel sie sogar,

bedingt durch Altersabgänge, Auswanderung von nicht zur Praxis zugelassenen Zahnärzten

und die zunehmend restriktiven Maßnahmen bei der Aufnahme, auf 136 und bis 1955 sogar

auf 104 ab.59

4.7.2.3 Organisationen zur Unterstützung von Immigranten

Der zunehmende Flüchtlingsstrom und die Schwierigkeiten der Neuankömmlinge, sich ins

Berufsleben zu integrieren, sowie die ablehnende Haltung der einheimischen Bevölkerung

machten die Etablierung von Hilfseinrichtungen für Immigranten erforderlich. Die Betreuung

der oft mittellosen jüdischen Flüchtlinge oblag der von staatlichen Behörden autorisierten

anglo-jüdischen Hilfsorganisation; sie hatte ihre Zentrale in einem Hotel in London, Blooms-

bury House, das in den 1930er und 40er Jahren ein Mittelpunkt für Treffen verschiedener jü-

discher Flüchtlingsorganisationen war.60 Jeder jüdische Immigrant kam zu Beginn seines

Großbritannienaufenthaltes mit dieser Einrichtung in Verbindung, die sich um die äußeren

55 Arbeitsberichte des Zentralausschusses für Hilfe und Aufbau der Reichsvertretung der Juden in Deutschland
für das Jahr 1936, S. 127 (zit. nach Köhn 1994, S. 92). Dr. John Zamet, CfHMS, Oxford Brookes University
wies anhand von Beispielen kritisch auf die Willkür der britischen Behörden hin, Zamet 2006.
56 S. Depmer 1993, S. 63.
57 S. Zamet 2006, S. 401 f.
58 S. Depmer 1993, S. 62.
59 S. ebd., S. 62 f.
60 Freundliche Auskunft von Dr. John Zamet, CfHMS, Oxford Brookes University, E-Mail vom 12.1.2004.



109

Bedürfnisse der Refugees wie die Stellenvermittlung und die Verteilung von Unterkünften

kümmerte und für finanzielle Hilfe sorgte.61

Aus der Verschlechterung des Verhältnisses zwischen den jüdischen Flüchtlingen und der

britischen Bevölkerung ergab sich jedoch nach Beginn des Krieges die Notwendigkeit zur

Selbsthilfe. 1941 kam es zur Gründung der Association of Jewish Refugees (AJR) mit dem

Ziel, „all diejenigen jüdischen Flüchtlinge aus Deutschland und Österreich zu vertreten, für

die der Judaismus als Weltanschauung ausschlaggebend war“,62 d. h. jener, die sich zur jüdi-

schen Religion bekannten. Dieser Zusammenschluß der Flüchtlinge selbst befaßte sich mit

Rechtsberatung, Arbeitsvermittlung, Wirtschafts- und Finanzfragen sowie Problemen der so-

zialen Integration.63 Er verstand sich als überparteiliche und vor allem unpolitische Organisa-

tion. Ein wichtiger Aspekt seiner Aktivitäten war seine Öffentlichkeitsarbeit, mit der er die

britische Bevölkerung über die jüdischen Emigranten aufklären sowie deren Abgrenzung von

den politischen Flüchtlingen erreichen wollte. Der britischen Gesellschaft sollte klargemacht

werden, daß die Refugees „nicht als freundliche Fremde angesehen werden wollten, weil sie

Deutsche oder Österreicher waren, sondern als Alliierte, weil sie Juden waren und damit die

geborenen Verbündeten aller demokratischen Nationen und Gemeinschaften“.64 Türkheim

selbst, der sich bereits in Hamburg im Rahmen der Henry Jones-Loge für notleidende Juden

engagiert hatte, war mehrere Jahre im Vorstand der AJR aktiv.65

Aufgrund der zweiten großen Flüchtlingswelle 1938 sah sich die britische Regierung ge-

zwungen, zur Bewältigung der damit verbundenen Probleme eine Zentralstelle für Flücht-

lingsfragen, das Central Office for Refugees (COR), zu gründen. Es umfaßte auch ein Medi-

cal Department, das seine Aufgabe allerdings nicht in der Zulassungshilfe sah. Es beschränkte

sich vielmehr auf die Hilfestellung bei der schnellen Bewilligung der Visa und sorgte für eine

sichere Einreise der Ärzte. In diesem Zusammenhang korrespondierte die Behörde mit mehr

als 6000 emigrationswilligen Ärzten und Zahnärzten, von denen aber nur ein Teil nach

Großbritannien gelangte oder bei ihrer Emigration dorthin unterstützt wurde.66

61 S. Kölmel 1987, S. 217.
62 Ebd., S. 222.
63 S. ebd., S. 226-229.
64 AJR Circular, April 1943 (zit. nach Kölmel 1987, S. 223 f.).
65 Freundliche Auskunft von Marion Koebner, Mitarbeiterin beim AJR Journal, E-Mail vom 15.1.2001; s. auch
Engel 1955, S. 9.
66 S. Decker 2003, S. 855 (nach einer Auskunft von Yvonne Kapp, der administrative Leiterin dieses Bereichs).
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Bereits 1933 hatte eine Gruppe britischer Akademiker die Society for Protection of Science

and Learning (SPSL) gegründet, da sie schon damals voraussah, daß immer mehr von deut-

schen Hochschulen vertriebene Akademiker die Hilfe ihrer britischen Kollegen benötigen

würden.67 Die von vielen britischen akademischen Vereinigungen finanziell unterstützte Or-

ganisation, in der Juden als solche keine Rolle spielten, bot eine spezielle Art der Flüchtlings-

hilfe, indem sie emigrierten Wissenschaftlern vor allem bei deren weiterer akademischer

Laufbahn behilflich war und besonders die Würde der akademischen Lehrer und Forscher zu

schützen suchte. Der Beistand, den sie emigrierten Kollegen leisten konnte, wurde freilich

durch viele unsichtbare Barrieren behindert, die gegen diese Flüchtlinge errichtet wurden. Da

sie als Konkurrenten galten, suchte man sie von den akademischen Positionen fernzuhalten.

Die SPSL, die einen gewissen Einfluß im Innenministerium hatte, setzte sich dort vor allem

für Physiker, Biochemiker und Naturwissenschaftler ein, half aber auch medizinischen Pro-

fessoren und Dozenten, in Großbritannien Fuß zu fassen. Für Vertreter der Odontologie dage-

gen konnten sie im britischen Universitätssystem nur selten etwas tun. So schlugen Versuche,

bedeutende zahnmedizinische Forscher wie Bernhard Gottlieb (1855-1950) und seinen Schü-

ler Balint Orban (1899-1960) sowie Harry Sicher (1880-1949) und Joseph Weinmann

(1896-?)68 dort unterzubringen, fehl. Da sie keine akademischen Stellungen erhalten konnten,

wanderten sie weiter nach Amerika, wo sie eine angemessene berufliche und wissenschaftli-

che Anerkennung erfuhren.69

4.7.2.4 Türkheims Niederlassung in London

Türkheim hatte das Glück, seine Emigration aus Deutschland von langer Hand vorbereiten zu

können, und dies zu einer Zeit, als Zahnärzten mit ausländischem Examen bei der Niederlas-

sung in Großbritannien noch keine größeren Schwierigkeiten in den Weg gelegt wurden. Of-

fenbar hatte er die Partnerschaft mit dem Londoner Zahnarzt Gerald Nathaniel Lewin70, in

dessen Praxis er nach seiner im Oktober 1936 erfolgten Emigration seine Behandlungstätig-

keit wieder aufnahm, bereits im vorausgegangenen Jahr geplant. Lewin, dem Namen nach

67 Existiert auch heute noch, s. ebd., S. 857-859.
68 Todesjahr nicht zu ermitteln. Lebensdaten von Gottlieb und Orban nach Hoffmann-Axthelm 1985, S. 481,
359, 485, von Sicher nach Wolf 1981, S. 54.
69 S. Depmer 1993, S. 62; Weindling 1996, S. 86-95.
70 Lewin (Lebensdaten nicht zu ermitteln) hatte seine Ausbildung zum Zahnarzt (L.D.S.) in England 1926 abge-
schlossen, seitdem war er bis 1960 unter der Adresse 34 Devonshire Place in London (1936-1946 gemeinsam
mit Türkheim) registriert. Freundliche Auskunft von Melanie Parker, Museum Education Officer des BDA Den-
tal Museum, E-Mail vom 31.7.2007.
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ebenfalls jüdischer Herkunft, den er durch den Londoner Rechtsanwalt Jeffry Tooth – ein

Freund von Lewin wie auch von Türkheim71 – von früheren Englandaufenthalten her kannte

und der zusammen mit John L. Gilmour von den Royal Botanical Gardens in Surrey bei

Türkheims Einreise als Bürge fungierte,72 dürfte ihm auch bei seiner Registrierung im Den-

tists Register des General Medical Council behilflich gewesen sein; denn er hatte sie bereits

am 17. Dezember 1935, d. h. 10 Monate vor seiner Ankunft in England, ohne weitere Aufla-

gen erhalten.73 Erstmals erschien sein Name in der Ausgabe des Dentists Register für 1936,

noch unter der Anschrift „Schlueterstrasse 5, Hamburg 13“.74 Damit stand nach seiner Ausrei-

se aus Deutschland einer sofortigen Aufnahme seiner Tätigkeit in Lewins Londoner Westend-

Praxis in unmittelbarer Nähe des Regent’s Park (34 Devonshire Place), nichts im Wege. Da

die deutschen Auswanderungsgesetze das Ausführen von Geld und anderen Wertgegenstän-

den nicht erlaubten, erleichterte ihm die anfängliche Partnerschaft mit einem englischen Kol-

legen den Einstieg in den Praxisbetrieb erheblich.75

Was ihn dazu bewog, sich bereits nach wenigen Jahren, 1939, um eine eigene Praxisgenehmi-

gung zu bemühen, ließ sich nicht mit Sicherheit ermitteln. Möglicherweise wollte er sich le-

diglich absichern für den Fall, daß sein Partner sich aus Alters- oder sonstigen Gründen aus

der Gemeinschaftspraxis zurückziehen wollte. Dafür spricht, daß Türkheim weiterhin neben

Lewin in denselben Räumen praktizierte; zumindest war eine neue Praxisadresse im Dentists

Register bis 1946 nicht nachzuweisen.76 Vielleicht spielte er aber auch damals schon mit dem

Gedanken, eine eigene Praxis allein zu eröffnen. Um Unterstützung für seinen Antrag wandte

er sich an die SPSL, zu der er offenbar persönliche Verbindungen geknüpft hatte. Diese stellte

ihm im Oktober 1939 ein knappes Zeugnis aus, in dem es u. a. heißt: „T. was a most distin-

guished dental specialist in Germany. […] He is personally known to the Society and we can

recommend him.“77 Daraufhin erhielt er vom Innenministerium die gewünschte Genehmi-

71 Interview mit Peter Türkheim vom 23.8.2000.
72 Nachlaß von Hans Türkheim im Besitz von Familie Peter Türkheim.
73 S. Dentists Register 1941, S. 337.
74 Freundliche Auskunft von Melanie Parker, Museum Education Officer des BDA Dental Museum, E-Mail vom
6.11.2005 (nach dem Dentists Register von 1936).
75 Interview mit Peter Türkheim vom 23.8.2000.
76 Freundliche Auskunft von Melanie Parker, Museum Education Officer des BDA Dental Museum; E-Mail vom
6.11.2006 (nach den Eintragungen im Dentists Register 1937-1946); danach bis 1955 gemeldet unter 208, Bik-
kenhall Mansions, s. weiter unten.
77 Certificate der SPSL, 17.10.1939, Nachlaß von Hans Türkheim im Besitz von Familie Peter Türkheim.
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gung, eine selbständige Praxis zu eröffnen.78 Sich mit Hilfe der SPSL wieder um eine akade-

mische Position zu bewerben, zog er offenbar nicht in Betracht, wohl auch angesichts der

Schwierigkeit, geeignete Lehr- bzw. Forschungsstellen für Zahnmediziner zu finden.

Im Jahr 1942 ging der Witwer Türkheim eine zweite Ehe ein79 mit Franziska, geschiedene

Reiss (geb. Simonis, 1899-1983[?]80), die sich in England „Francis“ nannte. Sie hatte

Deutschland ebenfalls 1936 verlassen, um ihrem damaligen Ehemann Walter Abraham Reiss

(1886-?) zu folgen,81 der seinen Wohnsitz bereits 1933 nach England verlegt hatte. Der

selbständige Kaufmann führte in Hamburg in der Mönckebergstraße 5 eine eigene Wollim-

portfirma, Walter Reiss & Co. Da er aus Kopenhagen stammte, besaßen er und seine Familie

die dänische Staatsangehörigkeit. 1915 war er in die Deutsch-Israelitische Gemeinde in Ham-

burg eingetreten, die er ohne Angabe von Gründen 1930 wieder verließ. Indizien für den wirt-

schaftlichen Erfolg der Firma liefern die Wohnadressen der Familie, die seit Beginn der

1920er Jahre zunächst in Groß Flottbek, ab 1928 in der Agnesstraße 53 in Hamburg-

Winterhude lebte, einer Gegend, die das wohlhabende Bürgertum Hamburgs bevorzugte.

Walter Reiss emigrierte bereits im Juli 1933 nach Nordengland in die nahe Leeds gelegene

Stadt Bradford, vermutlich um eine Verlagerung seines Firmensitzes dorthin vorzubereiten.

Seine Ehefrau folgte ihm erst drei Jahre später; sie zog mit den gemeinsamen Kindern in die

ca. 20 km entfernte Stadt Ilkley/Yorkshire, wo vermutlich von da an der gemeinsame Fami-

lienwohnsitz lag. Die Hamburger Firma, deren Hauptanteilseignerin Frau Reiss war, wurde

1937 offiziell liquidiert.82

Wann ihre Scheidung von Walter Reiss erfolgt war und auf welchem Wege sie Hans Türk-

heim kennengelernt hatte, ist nicht bekannt. Eine auf den Mai 1933 datierte Widmung an sie

in einem in Türkheims Nachlaß befindlichen Exemplar seines Taschenbuchs der klinischen

Prothetik läßt auf eine bereits in ihrer Hamburger Zeit entstandene Bekanntschaft der beiden

schließen.83 In ihre Ehe mit Türkheim brachte sie drei (halb)erwachsene Kinder mit: die

78 Freundliche Auskunft von Dr. John Zamet, CfHMS, Oxford Brookes University, E-Mail vom 12.1.2004.
79 Interview mit Peter Türkheim vom 23.8.2000.
80 Freundliche Auskunft von Fleur Turkheim, E-Mail vom 10.10.2008.
81 S. Wiedergutmachungsangelegenheit Franziska Türkheim, 25.6.1956, StAH, Oberfinanzpräsident, 1991,
Bd. 2, Bl. o. Nr.
82 Akte für Walter Reiss, Franziska Reiss, ebd., Bd. 1 und 2 (ohne Blattzählung); Karteikarte Walter Reiss,
StAH, Jüdische Gemeinde, 388c Gemeindemitgliederkartei, s. v.
83 Nachlaß von Hans Türkheim im Besitz von Familie Peter Türkheim.
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Tochter Eva Marie (geb. 1921) sowie die Söhne Herbert Erik (geb. 1922) und Francis Erik

(geb. 1927).84

Die Familie bezog 1946 Quartier in den Bickenhall Mansions, Gloucester Place in London

W 1.85 Dort richtete Türkheim, nicht allzuweit von seiner ersten Praxisadresse entfernt, auch

seine neue selbständige Praxis ein. Wie Peter Türkheim 1995 im Fragebogen der „Biographi-

cal database of European medical refugees in Great Britain, 1930s-1950s“ zu seinem Vater

angab, führte er dort eine „well balanced private/National Health Service practice“,86 beteilig-

te sich somit neben seiner Privatpraxis auch an der zahnärztlichen Versorgung im Rahmen

des staatlich finanzierten Gesundheitssystems. In dieser Privatwohnung unternahm er zudem

seine umfangreichen Forschungsarbeiten, da er keine Möglichkeit hatte, in einem richtigen

Laboratorium zu arbeiten.87 So berichten Kollegen, die ihn dort besuchten, wie er nach sei-

nem umfangreichen Praxisalltag abends in seiner Wohnung seine histologischen, bakteriolo-

gischen und fotografischen Studien durchführte. Als Arbeitsplatz sollen dabei Wohnzimmer

und Küche gedient haben, wo er jeden kleinsten Winkel für seine Untersuchungen nutzte.

Obwohl er ohne die professionelle Ausstattung eines wissenschaftlichen Labors auskommen

mußte, führte er unter diesen improvisierten Bedingungen Hunderte von bakteriologischen

Untersuchungen durch.88

4.7.3 Türkheim im 2. Weltkrieg

4.7.3.1 Internierung

Eine schwerwiegende Veränderung seiner Lebensumstände traf Türkheim, nachdem das

Deutsche Reich den Krieg gegen halb Europa entfesselt hatte. Im April 1940 mußten Norwe-

gen und Dänemark kapitulieren, kurz darauf folgte die Invasion Frankreichs und der Nieder-

lande durch Nazi-Deutschland. Der Fall dieser Länder löste in Großbritannien die Befürch-

tung aus, das nächste Angriffsziel zu werden. Schon mit seinem Eintritt in den Krieg am 3.

September 1939 waren die aus Großdeutschland stammenden Immigranten ungeachtet der

84 Karteikarte Walter Reiss, StAH, Jüdische Gemeinden, 992b, s. v.
85 Freundliche Auskunft von Melanie Parker, Museum Education Officer des BDA Dental Museum, E-Mail vom
6.11.2005.
86 S. Fragebogen zu Hans Türkheim, beantwortet von Peter Türkheim, 18.10.1995, CfHMS, Biographical data-
base of European medical refugees in Great Britain, 1930s-1950s, s. v. Beteiligung am NHS ab 1948, s. unten
Kap. 4.7.3.1.
87 S. Kantorowicz 1956, S. 58.
88 S. ebd.; Grossmann 1955, S. 7.
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Umstände ihrer Vertreibung vielfach mit ihrem Herkunftsland identifiziert und als „enemy

aliens“ angesehen worden.89 Die militärischen Erfolge Deutschlands wurden mit subversiven

Aktivitäten einer „fünften Kolonne“, einer vermeintlich in verschiedenen europäischen Län-

dern aktiven Spionageeinheit, erklärt, die wichtige Informationen über die Zielländer ins na-

tionalsozialistische Deutschland weitergeleitet und so die Invasion vorbereitet hätten. Daher

wurden dort alle aus dem nationalsozialistischen Großdeutschland Stammenden mit Mißtrau-

en betrachtet. In Großbritannien wurden die deutschen und österreichischen Flüchtlinge zu

dieser Zeit in verschiedene Kategorien eingeteilt: Kategorie A stand für aktive Unterstützer

des Nationalsozialismus, die bereits interniert waren, Kategorie B für jene, denen man zwar

keine Nazi-Unterstützung nachweisen konnte, deren Hintergrund aber ungeklärt war; sie wur-

den zunächst nur beobachtet, aber noch nicht interniert. Kategorie C umfaßte diejenigen, die

keine erkennbare Bedrohung darstellten, darunter fast alle emigrierten Zahnärzte.

Erste praktische Konsequenzen aus der neuen militärischen Situation zog die neue Regierung

unter Winston Churchill am 11. Mai 1940, als sie weitere männliche Flüchtlinge zwischen 16

und 60 Jahren in Camps inhaftieren ließ. Kam es dabei anfangs nur zur Internierung von Ka-

tegorie B-Flüchtlingen, wurden im Juni sogar die Personen der Kategorie C arretiert. So wur-

den Refugees, die zuvor in Deutschland inhaftiert gewesen waren, weil sie jüdischer Ab-

stammung waren, nun in Großbritannien interniert, weil sie Deutsche waren. Auch viele Me-

diziner mußten ihre Praxistätigkeit unterbrechen.90 Einige Wochen lang wurden rund 30 000

Personen in verschiedenen Lagern im ganzen Land in Haft gehalten. Doch bereits nach kurzer

Zeit lockerte die Regierung ihre Maßnahmen und entließ aus der „sicheren“ Klasse C alle

Personen unter 16 und über 70 Jahren sowie die Invaliden. Akademiker, Ärzte und Zahnärzte

sowie Personen mit wichtigen Positionen in der Industrie oder solche, die sich in militärischen

Hilfsorganisationen betätigten, wurden ebenfalls auf freien Fuß gesetzt.91 Die meisten der

jüdischen Zahnärzte wurden maximal sechs Monate lang festgehalten; danach war es ihnen

freigestellt, in der Britischen Armee zu dienen oder aber weiter zu praktizieren.92

Auch Türkheim war von den Internierungsmaßnahmen betroffen. Von Juni bis September

1940 war er auf der Isle of Man interniert, wo sich das größte Lager befand. Danach führte er

seine Privatpraxis weiter und verpflichtete sich daneben als Fire Officer (Brandschutzbeauf-

89 S. London 2000, S. 170.
90 S. Weindling 2004, S. 16.
91 S. Wasserstein 1979, S. 81-113.
92 Freundliche Auskunft von Dr. John Zamet, CfHMS, Oxford Brookes University, E-Mail vom 2.1.2004.
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tragter) und Air Raid Warden (Luftschutzwart), engagierte sich somit im Zivilschutz während

der Luftangriffe. Ab 1948 nahm er am englischen National Health Service (NHS) – dem in

diesem Jahr gegründeten britischen staatlichen Gesundheitsdienst – teil.93

4.7.3.2 Gründung der Continental Dental Society

Da die British Dental Society einwandernden Zahnärzten die Mitgliedschaft verwehrte und

diese somit keine Unterstützung in wirtschaftlichen und berufspolitischen Fragen erhielten,

sah Türkheim mit einigen anderen Immigranten die Notwendigkeit, eine Vereinigung zu

schaffen, die den Betroffenen Hilfestellung vor allem in Einbürgerungs- und Niederlassungs-

angelegenheiten geben konnte.94 1943 gründete er zusammen mit Josef Elkan95, Richard En-

gel96, Arnold Rosenstrauch (1909-?)97, Fritz Robert Munz (1895-1986)98, Ernst Joachim

Magnus (1910-1987)99 und Fritz Salomon (1891-1967)100 die „Continental Dental Society“,

einen kleinen Verein von emigrierten Zahnärzten aus ganz Europa. Die Grundidee war zu-

nächst, den Flüchtlingen berufliche Unterstützung zu geben, ihnen bei Zulassungsproblemen

93 S. Fragebogen zu Hans Türkheim, beantwortet von Peter Türkheim, 18.10.1995, CfHMS, Biographical data-
base of European medical refugees in Great Britain, 1930s-1950s.
94 S. Anonymus 1983, S. 1.
95 Lebensdaten unbekannt; 1921 Staatsexamen an der Universität Köln und Approbation, 1936 Emigration nach
England, 1972 letzter Eintrag in der „Foreign List“ des Dentists Register. Freundliche Auskunft von Melanie
Parker, Museum Education Officer des BDA Dental Museum, E-Mail vom 31.7.2007.
96 Lebensdaten unbekannt. 1921 Staatsexamen an der Universität Würzburg und Approbation, 1928 bis 1936 in
Breslau in eigener Praxis tätig, 1935 bereits im Dentists Register eingetragen, 1936 Emigration nach England,
bis 1963 in London praktisch tätig, Mitbegründer und 1. Präsident der C.D.S., s. Depmer 1993, S. 113; Anony-
mus 1983, S. 1; freundliche Auskunft von Melanie Parker, Museum Education Officer des BDA Dental Mu-
seum, E-Mail vom 31.7.2007.
97 Vor der Emigration nach England als Zahnarzt in Berlin tätig, ließ sich zunächst in Reading, später in Brigh-
ton nieder; von 1935 bis 1981 im Dentists Register eingetragen, s. Köhn 1994, S. 162; Depmer 1993, S. 129.
98 Ursprünglich „Münzesheimer“: 1921 Approbation in Berlin, 1928 dort Habilitation und Tätigkeit als Privatdo-
zent bis 1935. Wahrscheinlich 1936 (Köhn 1994, S. 81) oder 1938 (ebd., S. 152) Emigration nach Oxford oder
London, 1938 Namensänderung von Fritz Münzesheimer in Fritz Robert Munz. In den 1970er Jahren Rückkehr
nach Deutschland, im Rahmen der Wiedergutmachung rückwirkend ab 1936 zum außerordentlichen und ab 1940
zum ordentlichen Professor an der Freien Universität Berlin ernannt, s. ebd., S. 152.
99 Studium der Zahnmedizin in Berlin und Freiburg, dort Staatsexamen, 1933 Promotion zum Dr. med. dent. und
Niederlassung in Berlin, nach dem Entzug der Kassenzulassung im Juni 1933 nur noch Privatpraxis. 1936 Emig-
ration nach Großbritannien unter Mitnahme seiner Praxiseinrichtung, zahnärztliche Tätigkeit in Har-
row/Middlesex bis 1985, s. ebd., S. 145 f.
100 1911 Approbation als Zahnarzt, ab 1920 Tätigkeit in eigener Praxis in Berlin, bis 1924 Geschäftsleiter, da-
nach Schriftleiter der „Zahnärztlichen Mitteilung“, verlor 1933 als „Nichtarier“ dieses Amt, s. Kürschner 2001,
Bd. 1, S. 1305 und 2003, Bd. 3, S. 3857. 1936 bereits im britischen Dentists Register verzeichnet, emigrierte
jedoch erst 1938 nach Bath, wo er sich als Zahnarzt niederließ; engagierte sich im Vorstand der C.D.S., s. Köhn
1994, S. 167 f., der hier auch seine Begegnungen mit „kollegialen“ Nationalsozialisten nach einem Nekrolog von
Salomon sowie nach einem Bericht des bekannten Historikers der Zahnmedizin Walther Hoffmann-Axthelm
(1908-2001) über eine Sitzung des Landesverbandes im Zahnärztehaus in Berlin schildert.
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zu helfen und soziale Kontakte unter ihnen zu fördern; unter Türkheim wurde er später zum

Fortbildungsmittelpunkt auch für deren britische Kollegen. Die Gesellschaft mußte ihre Tä-

tigkeit auf wissenschaftliche und gesellschaftliche Aktivitäten beschränken, politisches Enga-

gement war ihr nicht gestattet.101 Das erste Treffen fand am 27. März 1943 im Bloomsbury

House statt. Nachdem Engel diese Gesellschaft als erster Vorsitzender (Chairman) eingeführt

hatte, übergab er das Amt an Munz.102 Fortan traf sich die C.D.S. zweimal im Jahr; die Zu-

sammenkünfte wurden zumeist in den Räumen der Royal Society of Medicine, der British

Dental Society oder des Royal College of Surgeons abgehalten, kleinere Treffen auch im

Haus von Vereinsmitgliedern.103

Im Frühjahr 1945 legte Munz sein Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder. Zu seinem

Nachfolger in der Funktion des Chairman wurde Hans Türkheim gewählt. Da mit dem

Kriegsende die Unterstützung von Emigranten als zentrale Aufgabe wegfiel, verlagerte sich

unter seiner Ägide der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft hin zur Verbreitung

neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse. Sein starkes wissenschaftliches Interesse und die Ein-

sicht in den außerordentlichen Stellenwert der ständigen Fortbildung für die zahnärztlichen

Praxis veranlaßten ihn, regelmäßig entsprechende Veranstaltungen zu organisieren, für die er

eine wachsende Zahl britischer und ausländischer Vortragender gewinnen konnte. Sie richte-

ten sich nicht nur an die Vereinsmitglieder, sondern an alle Zahnärzte Großbritanniens. Hilf-

reich für ihr Bekanntwerden unter den potentiellen Teilnehmern war, daß das British Dental

Journal für ihre Tagungsankündigung einen Platz in seiner Kolumne zur Verfügung stellte, in

der „Meetings“ annonciert wurden. Die C.D.S. wiederum war sehr dankbar für die Akzeptanz

ihrer Fortbildungstagungen unter den britischen Kollegen. 104

101 S. Salomon 1955, S. 6; Aninymus 1983, S. 1; Brief von John Ellinger vom 20.2.2001; freundliche Auskunft
von Claire Jackson, Mitarbeiterin der Royal Society of Medicine, E-Mail vom 24.7.2000.
102 S. Anonymus 1983, S. 1.
103 Ebd.; Salomon 1955, S. 5; Freundliche Auskunft von Claire Jackson, Mitarbeitrin der Royal Society of Medi-
cine, E-Mail vom 24.7.2000.
104 S. Anonymus 1983, S. 1.
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4.8 Türkheims Beziehungen zu Nachkriegsdeutschland

4.8.1 Zur Remigration von Vertriebenen nach Deutschland

Nach dem Zusammenbruch des „Dritten Reichs“ waren einige Emigranten zur Rückkehr be-

reit. Allerdings stellten politische, diplomatische und auch organisatorische Schwierigkeiten

oft unüberwindbare Hindernisse bei der Verwirklichung dieser Absicht dar. Eine Remigration

setzte ein enormes Durchhaltevermögen der Heimkehrwilligen voraus. Die Jahre 1948/49

stellten den Wendepunkt zwischen Rückkehrwillen und Resignation dar; die meisten, die es

bis dahin nicht geschafft hatten, gaben den Wunsch nach Heimkehr endgültig auf.1 Viele der

Emigrierten mußten eine Entfremdung von ihrem Herkunftsland feststellen, so auch, wie im

folgenden Abschnitt darzustellen, Familie Türkheim. Die unterschiedlichen Erfahrungen wäh-

rend der NS-Zeit und dem 2. Weltkrieg hatten das Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen

Emigranten und Zurückgebliebenen zerstört. Nach dem verlorenen Krieg reagierten die Deut-

schen auf die Heimkehrer sehr zurückhaltend und begegneten ihnen teilweise mit Ablehnung.

Sie wollten nicht an die Verbrechen des Nationalsozialismus erinnert oder mit ihnen konfron-

tiert, schon gar nicht dafür verantwortlich gemacht werden. Die vorherrschende Reaktion be-

stand darin, daß man versuchte, die Realität einfach zu ignorieren.2 So fanden sich viele der

Auswanderer am Ende der Emigrationszeit in einer Situation, in der sie weder das Asylland

noch das Rückkehrland als Heimat empfanden.3

Die Emigranten in den Exilländern wiederum waren sich der Vorbehalte der deutschen Be-

völkerung gegen sie oft nicht bewußt. Die aus politischen Gründen Vertriebenen hofften

vielmehr, daß sie als Verfolgte des Nazi-Regimes nach dessen Zusammenbruch mit leitenden

Positionen betraut würden, um so das Schicksal des Landes beim Wiederaufbau in eine de-

mokratische Richtung mitbeeinflussen zu können.4 Ihre Rückkehrbereitschaft unterschied sich

daher ganz beträchtlich von der der jüdischen Emigranten, die zumeist bereits während der

Kriegsjahre den Gedanken an eine Heimkehr verworfen hatten. Die Gründe dafür waren ein-

leuchtend: Die Erfahrung der Ausgrenzung und Erniedrigung, an der große Teile des deut-

schen Volkes aktiv oder als passive Zuschauer beteiligt gewesen waren, machten für die mei-

1 S. Müssener 1974, S. 104 (zit. nach Biller 1993, S. 100).
2 S. Biller 1993, S. 86.
3 Dieses ambivalente Gefühl spiegelt sich beispielhaft in einem Zitat der Schriftstellerin Hildegard Domin (1909-
2006) wider: „Rückkehr ist doppelter Abschied. Wer – nach langem Fernsein – zurückkehrt, muß von etwas
lassen, das sein zu werden begann. […] So ist Rückkehr ein zweideutiges Geschenk. Sie ist nicht ein Zurückbe-
kommen dessen, was man verloren hat, sondern ein neuer Verlust.“ (Zit. nach Biller 1993, S. 102).
4 S. Biller 1993, S. 86.
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sten eine Rückkehr nach Deutschland unmöglich. Viele waren über ihre Vertreibung hinaus

von den Greueltaten des Nazi-Regimes persönlich betroffen, hatten Freunde und Verwandte

in den Konzentrations- und Vernichtungslagern der NS verloren. So hatte die Flucht aus Nazi-

Deutschland bei der Mehrzahl der jüdischen Emigranten zum vollständigen Bruch mit der

deutschen Herkunft geführt. Sie identifizierten sich nun mit ihrem Asylland und nicht mehr

mit Deutschland.5 Speziell bei den emigrierten Medizinern war die Rückkehrquote gering; sie

lag laut Kröner nur etwas über 5 %.6 Viele hatten sich in ihrem Exilland eine neue Existenz

aufgebaut und wollten diese nicht gegen eine ungewisse Zukunft in dem durch den Bomben-

krieg zerstörten Deutschland eintauschen, wo sie möglicherweise nicht willkommen waren.

4.8.2 Türkheims erster Besuch in Nachkriegsdeutschland

Ende 1947 erhielt Hans Türkheim eine Anfrage der Hamburger Zahnärztekammer, die ihre

Frühjahrstagung zum Thema „Soziale Zahnheilkunde“ plante, ob er bereit sei, bei diesem

Treffen einen Vortrag über die zahnärztlichen Verhältnisse in Großbritannien zu halten. Da

das Ehepaar Türkheim schon länger den Wunsch hegte, sich einen Eindruck von den Verhält-

nissen in Deutschland nach dem Zusammenbruch des „Dritten Reichs“ zu machen, nahm er

die Einladung an und reiste mit seiner Frau am Samstag, dem 15. Mai 1948 erstmals als briti-

scher Staatsbürger wieder nach Hamburg.7 In einem als Manuskript erhaltenen, teils von

Hans, teils von Franziska Türkheim niedergeschriebenen Reisebericht schilderten beide an-

schaulich den damaligen Zustand der Hansestadt. Als sie mit der Bahn in Hamburg einfuhren,

registrierten sie wehmütig und betroffen die Zerstörungen, die der Krieg hinterlassen hatte:

„Ein Haus war von hinten voellig aufgerissen und im 2. Stock sah man eine Kueche

oder ein Wohnzimmer mit Moebeln und Kleidungsstuecken aber ohne Wand, wie eine

Puppenstube. Dann vorbei an den Docks voellig leer, weder Schiffe noch Gueter, die

Gebaeude zerstört. Um ganz ehrlich zu sein, unsere Herzen schlugen doch etwas schnel-

ler, als wir am Messberg vorbeifuhren und am Blumenmarkt, wo wir in alten Zeiten

5Müssener 1974, S. 105 (zit. nach Biller 1993, S. 101).
6 Kröner hatte in seiner Untersuchung 3290 Emigranten erfaßt, von denen nur 171 (5,2 %) nach dem Krieg zu-
rückkehrten; 51 davon hatten einen Ruf auf eine ordentliche Professur erhalten, s. Kröner 1989a, S. 28.
7 Wann er die britische Staatsbürgerschaft erhielt, konnte trotz mehrfacher Anfragen beim Home Office in Lon-
don nicht geklärt werden. Die Einbürgerung muß relativ rasch nach der Zulassung von Refugees zur britischen
Staatsbürgerschaft im Jahre 1947 (freundliche Auskunft von Dr. John Zamet, CfHMS, Oxford Brookes Universi-
ty, E-Mail vom 16.10.2006) stattgefunden haben, da die Türkheims bereits 1948 mit einem britischen Paß reisen
konnten, s. Reisebericht von Hans und Franziska Türkheim, 15.5.-26.5.1948, StAH, Familienarchiv Lippmann,
B 5, S. 1 f.
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endlose Gemuesekisten aufgestapelt fanden. […] plötzlich hielten wir im Hauptbahn-

hof, der durch das Dritte Reich auch nicht schoener geworden ist, kein Glas, keine Far-

be, provisorische Holztreppen […].“8

Und nach einem Besuch seiner ehemaligen Parterre-Wohnung nebst Praxis in der Schlueter-

strasse 5, in der sich nun Büroräume befanden, berichtete Türkheim: „Es war alles dunkel,

dreckig, schaebig und unerfreulich. Und ich war froh als wir wieder auf der Strasse waren.“9

Aber nicht nur die Umgebung hatte sich verändert, auch die Begegnung mit den in Deutsch-

land Gebliebenen stellte sich als schwierig heraus, da man gegenüber den Zwangsemigrierten

Scham empfand und Vertreibung und Vernichtung der Juden verdrängen wollte. Von der

nicht bewältigten Vergangenheit zeugten Erklärungen, daß man vom damaligen Unrecht

nichts gewußt habe, die auch gegenüber den Türkheims abgegeben wurden. So war Franziska

Türkheim sehr erstaunt zu hören, daß die Tochter ihres früheren Steueranwalts Conrad

Baasch nichts von einem jüdischen Problem gewußt haben wollte. Ob diese angebliche Un-

wissenheit des immerhin schon 21jährigen Mädchens echt oder nur bequem für sie war, konn-

te Frau Türkheim allerdings nicht einschätzen.10

Als Türkheim einem BBC-Journalisten behilflich war, der über das geistige Leben der deut-

schen Studenten recherchierte, kam es auch zu einem Treffen mit dem Hamburger Universi-

tätssyndikus Dr. Eduard Kröplin.11 In seinem Reisebericht beschreibt er die Begegnung mit

ironischem Unterton wie folgt:

„Hier merkte ich zum ersten Mal, wie unerwünscht meine Rückkehr war. Er war kalt,

eisig, und ablehnend, als ob er sich aergerte darueber, daß ich waehrend der ganzen Jah-

re in Sauss und Brauss [!] und in England leben konnte, waehrend er mit den anderen

Volksgenossen die teutsche Heimat vor dem juedischen Dolchstoss retten mußte.“12

Ein solch abweisendes Verhalten erlebte Türkheim mehrfach auch während der wissenschaft-

lichen Tagung, zu der er doch ausdrücklich eingeladen worden war. Nach seinem Vortrag

über die soziale Zahnheilkunde in Großbritannien, der bei Kollegen und Studenten großen

Anklang fand, begegnete er vielen bekannten Gesichtern – er nennt die Namen Birgfeld, Hei-

8 Reisebericht von Hans und Franziska Türkheim, 15.5.-26.5.1948, ebd., S. 2 f.
9 Reisebericht von Hans und Franziska Türkheim, 15.5.-26.5.1948, ebd., S. 11.
10 Reisebericht von Hans und Franziska Türkheim, 15.5.-26.5.1948, ebd., S. 20.
11 S. Hamburger Adressbuch 1950, S. 283.
12 Reisebericht von Hans und Franziska Türkheim, 15.5.-26.5.1948 StAH, Familienarchiv Lippmann, B 5, S. 11.
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ne, Klapproth, Diethold13 und Hans Pflüger –, es hatte jedoch keiner von diesen den Wunsch,

ihn zu begrüßen. Und wieder hatte er „das Gefuehl, wie bei dem Universitaetsyndikus“,14 von

Kälte und Distanz, aber, wie Frau Türkheim ergänzte, liefen manch anderem „die Traenen

runter […], nachdem sie Hans die Hand geschüttelt hatten“.15

Zwei ehemalige nationalsozialistische Kollegen freilich beeilten sich, den Emigranten zu be-

grüßen. So berichtete Türkheim über sein Zusammentreffen mit dem früheren Leiter der Kie-

ferorthopädischen Abteilung Heinrich Schröder, der 1935 aus dem Staatsdienst ausgeschieden

war,16 aber nach Eröffnung einer Praxis nebenbei bis 1945 ohne Bezahlung in seiner alten

Position weitergearbeitet hatte:17

„[…] der Orthodont versuchte mir auch Guten Tag zu sagen, aber ich legte keinen Wert

auf das Wiedersehn, da er der erste war, der 1933 mir sagte, dass er nun nicht mehr mit

mir verkehren koennte.“18

Gleich darauf kam es zu einer Begegnung mit Fabian, dem ehemaligen Leiter der Konservie-

renden Abteilung. Er hatte nach dem Tod des zur Zeit von Türkheims Entlassung amtierenden

Ordinarius Precht 1938 die Zahnärztliche Universitätsklinik und -poliklinik kommissarisch

geleitet, bis 1942 Hans Pflüger auf den Lehrstuhl berufen wurde. Beide waren nach Kriegsen-

de von der Britischen Militärregierung entlassen und wegen ihrer NS-Verstrickung inhaftiert

worden; Fabian, der bereits am 9.8.1945 wieder entlassen worden war, konnte 1949, ein Jahr

nach Türkheims erstem Hamburg-Besuch, auf seine Professur zurückkehren, die er bis 1958

innehatte.19 Das Zusammentreffen beschrieb Türkheim folgendermaßen:

„[…] im Vorraum [des Hörsaals, in dem die Tagung stattfand,] standen 2 Maenner in

Unterhaltung vertieft. Einer von ihnen war Fabian. […] Dieser Mann war schon in die

SS Reiterstandarte eingetreten, als noch keinerlei Zwang vorlag. Er war ein idealer Nazi

und wir waren immer die schaerfsten Gegner, wenn wir uns auch nie politisch unterhal-

ten haben. Ich legte auf eine Wiedersehensfreude nicht den geringsten Wert und hatte

13 Es handelte sich wohl um niedergelassene Zahnärzte.
14 Reisebericht von Hans und Franziska Türkheim, 15.5.-26.5.1948, StAH, Familienarchiv Lippmann, B 5,

S. 21.
15 Reisebericht von Hans und FranziskaTürkheim, 15.5.-26.5.1948, ebd., S. 21.
16 S. Verfügung der Landesunterrichtsbehörde, Hochschulwesen vom 2. Juni 1936, StAH, Hochschulwesen II,
Al 16, Bl. 21a; vgl. auch oben Kap. 4.6.3.
17 S. Schröder an die Zahnärztekammer, 9.3.1949, betr. Parteimitgliedschaft, StAH, Staatskommissar für die
Entnazifizierung, M 1676, Bl. o. Nr.
18 Reisebericht von Hans und Franziska Türkheim, 15.5.-26.5.1948, StAH, Familienarchiv Lippmann, B 5, S. 8.
19 S. Riemer 2001, S. 108-110.
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schon gehofft in den sicheren Hafen des Hoersaals einlaufen zu können, als jemand hin-

ter mir herlief und mich anredete: Guten Tag Herr Kollege Turkheim [!], – und mir sei-

ne teutsche Hand ausstreckte. Ich konnte wieder nicht anders als negativ zu reagieren

[…]. ‚Wie, sagte er, Sie wollen mir nicht die Hand geben, ich habe ihnen doch nichts

zuleide getan. 20

Damit war die Unterhaltung von Türkheims Seite beendet.

Er nutzte die Gelegenheit ferner zu einem Besuch der Zahnklinik im Universitäts-

Krankenhaus Eppendorf, deren Bausubstanz bei den schweren Bombardements Hamburgs

1943 zu ca. 30 % zerstört worden war.21 Der 1945 auf den Hamburger Lehrstuhl für Zahn-

heilkunde berufene Kieferchirurg Karl Schuchardt (1901-1985)22 hatte sich jedoch bereits

erfolgreich um einen raschen Wiederaufbau und eine moderne Neuausstattung bemüht.23

Durch einfache Umbaumaßnahmen war es möglich, die Chirurgische Poliklinik, ein klinisch-

prothetisches Studentenlaboratorium sowie die mit neuen Zahnarztstühlen und Bohrmaschi-

nen eingerichtete Prothetische Abteilung rasch wiederherzustellen.24 Dementsprechend be-

eindruckt war Türkheim von dem guten Zustand seiner früheren Wirkungsstätte,

„die vollkommen neu und modern in jeder Beziehung eingerichtet ist, mit Units, mo-

dernen Lampen, alles verchromt, mit Ruheraeumen, einem Hoersaal, der ungefaehr 150

Personen faßt. Imponierend ein sehr moderner Sterilisierraum mit Heissluft-Trocken-

Sterilisierapparaten, die innerhalb weniger Sekunden durch Ventilatoren auf normale

Temperatur abgestimmt werden koennen.“25

Bei seinem Rundgang konnte er sich nicht nur eingehend umsehen, er erhielt auch Gelegen-

heit, mit ehemaligen Kollegen zu sprechen. Von dem einen oder anderen ihrer früheren Ham-

burger Bekannten wurden die Eheleute Türkheim auch gefragt, ob sie nicht wieder zurück-

kehren wollten. Das kommentierten sie mit der Bemerkung, man hätte sie genauso gut fragen

können, ob sie sich nicht in Madrid oder Mexiko niederlassen wollten. Beide fühlten sich in

Deutschland fremd, besonders weil sie den meisten Leuten mißtrauten, und dies nach ihren in

20 Reisebericht von Hans und Franziska Türkheim, 15.5.-26.5.1948, StAH, Familienarchiv Lippmann, B 5, S. 19.
21 S. Uhlmann/Weisser 1989, S. 115.
22 1925 Approbation als Zahnarzt und 1928 Approbation als Arzt, 1932 bis 1934 Oberarzt an der Kieferstation
des Rudolf-Virchow-Krankenhauses, Berlin, 1944 Habilitation, 1945 bis 1970 Ordinarius für Zahnheilkunde und
Leiter der Hamburger Universitätszahnklinik sowie Direktor der Nordwestdeutschen Kieferklinik. Grundlegend
zu Schuchardts Leben und Werk Riemer 2001.
23 S. Hausser/Rottke 1989, S. 316.
24 S. Riemer 2001, S. 112.
25 Reisebericht von Hans und Franziska Türkheim, 15.5.-26.5.1948, StAH, Familienarchiv Lippmann, B 5, S. 18.
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ihrem Reisebericht festgehaltenen Erfahrungen „auch ganz berechtigt“.26 Auch Peter Türk-

heim benannte den Beweggrund seines Vaters, seine neue Heimat nicht zu verlassen, sehr

deutlich: „[…] too much anti-German feeling even to consider returning“.27

4.8.3 Verleihung einer Honorarprofessur in Hamburg und Wiedergutmachungsverfahren

War die Bereitschaft, Emigranten wieder aufzunehmen, nach dem Krieg in Deutschland all-

gemein nicht sehr hoch,28 so galt dies für die Universitäten in besonderem Maße. Hier wirkte

sich die Tatsache besonders negativ aus, daß einige geistige Wegbereiter der nationalsoziali-

stischen Medizinverbrechen und der „Partei“ ergebene Angehörige des Lehrkörpers nach ei-

ner kurzen Entnazifizierungsphase Gelegenheit zu einer zweiten Karriere erhielten. Da diese

einstmals für den Nationalsozialismus engagierten Professoren nach erfolgreicher Entnazifi-

zierung einen Rechtsanspruch auf ihre frühere Stellung hatten, standen nicht genügend quali-

fizierte Positionen für mögliche Rückkehrer zur Verfügung.

Bei der Entnazifizierung des Lehrkörpers der Universität Hamburg nach 1945 wurden Krite-

rien wie Parteizugehörigkeit und Rang, die subjektive Einschätzung der jeweiligen Tätigkeit

in der Partei und ihren Gliederungen sowie die Charakterisierung der Betroffenen durch die

Hochschulbehörde berücksichtigt. Da in der Medizinischen Fakultät mehrere Professoren

suspendiert bzw. entlassen wurden, konnte der Lehrbetrieb im Herbst 1945 nur mit einem

stark reduzierten Lehrkörper wieder begonnen werden. 1947/48 kehrten die ersten NS-

Belasteten zurück; bis auf wenige Ausnahmen konnten die meisten bis 1952 ihre Lehrtätigkeit

wieder aufnehmen.29

Türkheim hatte in London keine Möglichkeit erhalten, neben seiner vielfältigen praktischen

Tätigkeit, seinen privaten Forschungen und seinem umfangreichen Engagement in der C.D.S.

seine Lehrtätigkeit fortzusetzen.30 Dennoch bemühte er sich wie viele andere vertriebene

Hochschullehrer im Rahmen der Wiedergutmachung um die Wiedererlangung einer „akade-

mischen Lehrstelle“ an seiner alten Universität. Im Juli 1951 trat er über die Hamburger An-

wälte Dr. R. Behn und Dr. C. Baasch an das Personalamt der Hansestadt Hamburg mit der

Anfrage heran, ob eine Fortführung seiner früheren Lehrtätigkeit möglich bzw. erwünscht sei,

26 Reisebericht von Hans und Franziska Türkheim, 15.5.-26.5.1948, ebd., S. 26.
27 S. Fragebogen zu Hans Türkheim, beantwortet von Peter Türkheim, 18.10.1995, CfHMS, Biographical data-
base of European medical refugees in Great Britain, 1930s-1950s, s. v.
28 S. Kröner 1989b, S. 44 f.
29 S. Bussche 1989c, S. 422.
30 Freundliche Auskunft von Dr. John Zamet, CfHMS, Oxford Brookes University, E-Mail vom 16.10.2006.
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und bot an, gegebenenfalls zu einer Besprechung der Angelegenheit nach Hamburg zu kom-

men. Daraufhin wurden die Optionen hierfür durch die Hochschulabteilung der Schulbehör-

de31 und durch die Medizinische Fakultät anhand seiner Personalakte geprüft.

Dekan war im akademischen Jahr 1951/52 zufällig gerade der Ordinarius für Zahnheilkunde

Karl Schuchardt,32 der selbst über die erforderliche Sachkenntnis verfügte. Der weitere

Schriftverkehr der Hochschulbehörde mit ihm brachte zunächst aber noch keine positive Ent-

scheidung von Türkheims Anliegen. Da er seinerzeit als außerordentlicher Professor entlassen

worden war, ging man davon aus, daß nun wieder eine entsprechende Position für ihn gefun-

den werden müsse. Aufgrund seines fortgeschrittenen Alters von bereits 62 Jahren kam er

jedoch für ein planmäßiges Extraordinariat nicht mehr in Frage. Deshalb wurde ihm von der

Behörde lediglich – unter dem Vorbehalt der Zuständigkeit – die Berücksichtigung eventuel-

ler Altersversorgungsansprüche in Aussicht gestellt.33

Diese Lösung entsprach aber nicht Türkheims Vorstellungen, ging es ihm doch vor allem um

eine Möglichkeit, noch einmal als akademischer Lehrer zu wirken. Bei einem Treffen mit

dem zuständigen Beamten, Regierungsrat Dr. Burkhard Paul Walter Baring, am 7. September

1951 stellte Rechtsanwalt Baasch klar, daß sein Mandant auf eine dauernde Anstellung gar

keinen Wert lege, da er eine gutgehende Praxis in London führe, daß er jedoch sehr an einer

zeitweiligen Lehrtätigkeit interessiert sei. So würde er beipielsweise gerne einen zwei- bis

dreiwöchigen Kurs pro Semester als Blockveranstaltung in Form von Gastvorlesungen oder

auf der Basis eines Lehrauftrags oder einer Honorarprofessur abhalten.34 Im Hinblick auf eine

solche Professur äußerte sich die Hochschulabteilung zurückhaltend und schlug statt dessen

vor, Türkheim solle persönlich mit den zuständigen Vertretern der Fakultät wegen eines

Lehrauftrages verhandeln.35

Am 29. September 1951 kam es in Hamburg zum Treffen zwischen Türkheim und Schu-

chardt, das, wie sich im Fortgang der Angelegenheit zeigte, positiv verlief. Eine Woche später

schrieb er an Schuchardt: „Wenn die Fakultät bereit ist, mich zu rehabilitieren, bin ich natür-

31 So die neue Benennung der früheren Landesunterrichtsbehörde.
32 Vgl. Riemer 2001, S. 12.
33 Zahnärztliche Universitätsklinik und -poliklinik an den Dekan der Medizinischen Fakultät, 15.8.1951, StAH,
Hochschulwesen, Dozenten- und Personalakten, IV 1497, Bl. 90 f.
34 Vermerk Regierungsrat Dr. Baring vom 7.9.1951, ebd., Bl. 93; Zahnärztliche Universitätsklinik und
-poliklinik an den Dekan der Medizinischen Fakultät, 15.8.1951, ebd., Bl. 90 f.
35 Vermerk Regierungsrat Baring, 7.9.1951, sowie Antwortschreiben von Dekan Schuchardt an Baring,
11.9.1951, ebd., Bl. 93 und 95.
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lich auch bereit, Vorlesungen zu halten.“36 Außerdem wies er nochmals ausdrücklich darauf

hin, daß er aus persönlichen und beruflichen Gründen keinesfalls dauerhaft nach Hamburg

zurückkehren werde. Anscheinend waren sie übereingekommen, daß sich die Fakultät trotz

der ablehnenden Haltung der Hochschulbehörde um eine Honorarprofessur für Türkheim be-

mühen sollte. Am 27. November 1951 richtete Schuchardt einen entsprechenden Antrag an

den Rektor der Universität Hamburg mit der Bitte, bei der nächsten Sitzung des Akademi-

schen Senats einen Beschluß darüber herbeizuführen. Er selbst werde sich in der Medizini-

schen Fakultät für diese Honorarprofessur einsetzen. In der Tat beschloß die Fakultät, die Er-

nennung zu unterstützen. Am 3. Dezember 1951 stimmte dann auch der Akademische Senat

dem Antrag des Rektors zu, Türkheim zum Honorarprofessor zu ernennen.37 Die letzte Ent-

scheidung lag bei der Hochschulsektion der Deputation der Schulbehörde, wo in der Sitzung

vom 19. Dezember 1951 folgendes vorgetragen wurde:

„Nach dem beigefügten Antrag der Medizinischen Fakultät, dem Rektor und Senat der

Universität zugestimmt haben, handelt es sich bei Prof. Türkheim um eine achtenswer-

te, wissenschaftlich erfolgreiche Persönlichkeit, die sich auch in der Emigration wissen-

schaftlich betätigt und mehrere Arbeiten veröffentlicht hat. Er ist somit der Ernennung

[…] durchaus würdig.“ 38

Daraufhin ging auch hier der Antrag ohne weiteres durch. Am 15. Februar 1952 wurde Türk-

heim durch den Hamburger Senat für die Dauer seiner Zugehörigkeit zum Lehrkörper der

Hamburger Universität zum Honorarprofessor ernannt und erhielt am 7. Mai 1952 durch Se-

nator Heinrich Landahl (1895-1971), den Präses der Schulbehörde,39 seine Ernennungsurkun-

de (Abb. 32).40 Eine Bekanntmachung der Ernennung Türkheims zum Honorarprofessor und

seiner Wiederaufnahme in den Lehrkörper der Universität Hamburg erschien am 8. Mai 1952

in der Tageszeitung Die Welt.41

36 Türkheim an Schuchardt, 4.10.1951, Archiv der Medizinischen Fakultät der Universität Hamburg, Akte 522,
Bl. o. Nr.
37 Der Rektor der Universität an die Schulbehörde, 3.12.1951, StAH, Hochschulwesen, Dozenten- und Personal-
akten, IV 1497, Bl. 100.
38 Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung der Hochschulsektion der Deputation der Schulbehörde am
19.12.1951, ebd., Bl. 102.
39 Zu ihm s. Gabrielsson 1995, S. 45.
40 Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung der Hochschulsektion der Deputation der Schulbehörde am
19.12.1951 sowie Abschrift der Ernennungsurkunde zum Honorarprofessor durch den Senat, 15.2.1952, StAH,
Hochschulwesen, Dozenten- und Personalakten, IV 1497, Bl. 102 f. und 111.
41 Zeitungsausschnitt aus Die Welt, 8.5.1952, ebd., Bl. 113.
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Von da an hielt er neben seiner umfangreichen Praxistätigkeit in London vom Wintersemester

1952/53 bis zum Wintersemester 1954/55 regelmäßig Gastvorlesungen in Hamburg.42 Deren

genaue Modalitäten sind jedoch nicht bekannt, da sich im Vorlesungsverzeichnis keine ent-

sprechenden Ankündigungen finden ließen. Wahrscheinlich handelte es sich aber, wie seiner-

zeit von ihm gewünscht, um Kurse oder Vorlesungen im Rahmen eines Blockunterrichtes,

deren Titel bei Redaktionsschluß des Vorlesungsverzeichnisses noch nicht vorlagen, sondern

relativ kurzfristig, vermutlich durch Aushang auf dem Klinikgelände, bekanntgegeben wur-

den. Für seine Lehrveranstaltungen im Mai 1952 erhielt er eine Vergütung von 200,– DM,43

weitere Belege für solche Zahlungen waren nicht aufzufinden. Die durch die Reisen nach

Hamburg entstehenden Unkosten mußte Türkheim selbst tragen.44

Außerdem stellte Türkheim Wiedergutmachungsansprüche an die Freie und Hansestadt Ham-

burg.45 Der alliierte Wiedergutmachungsplan ließ im Gegensatz zu den vorläufigen Repa-

triierungsvorschriften deutscher Verwaltungsbehörden keinen Zweifel daran, daß die Ausbür-

gerung durch das nationalsozialistische Regime mit allen ihren Folgen Unrecht war. Dies be-

gründete einen Anspruch der Opfer auf Wiedergutmachung. Durch Meinungsverschiedenhei-

ten der Besatzungsmächte im Zeichen des beginnenden Kalten Krieges wurde die Verab-

schiedung eines von ihnen geplanten Wiedergutmachungsgesetzes jedoch blockiert. Zu re-

geln, was sie begonnen und nicht abgeschlossen hatten, blieb schließlich den beiden deut-

schen Staaten anheimgestellt. Viele Schicksale belegen, daß NS-Opfern dabei nicht die Ge-

rechtigkeit zuteil wurde, auf die sie Anspruch gehabt hätten.46

Türkheim war in dieser Beziehung relativ glücklich. Aufgrund des Bundesgesetzes zur „Re-

gelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts für die im Ausland lebenden

Angehörigen des öffentlichen Dienstes“ wurden auf seinen Wiedergutmachungsantrag hin

seine Pensionsansprüche anerkannt. In einem Schreiben vom 19. Dezember 1953 an den Se-

nat der Freien und Hansestadt Hamburg befürwortete die Hochschulabteilung „ein Ruhegehalt

auf der Grundlage seines letzten Dienstvertrages bzw. als Oberarzt im Sinne der Reichsassi-

42 Personal- und Vorlesungsverzeichnis der Universität Hamburg, WiSe 1952/53 bis WiSe 1954/55.
43 S. Barquittung adressiert an Hans Türkheim vom 7.5.1952, StAH, Hochschulwesen, Dozenten-und Personak-
ten, IV 1497, Bl. 112.
44 Oberregierungsrat Baring an Türkheim, 10.11.1953, ebd., Bl. 128.
45 Antrag von RA Carl Seiring an die Personalstelle der Universität, 16.3.1951, ebd., Bl. 79 f.; RAA Behn und
Baasch an das Personalamt der Hansestadt Hamburg, 17.7.1951, ebd., Bl. 85.
46 S. Lehmann 1991, S. 92-105.



126

stentenordnung“.47 Am 11. Februar 1954 erhielt er einen entsprechenden Wiedergutma-

chungsbescheid mit der einleitenden Bemerkung:

„Die Freie und Hansestadt Hamburg ist bereit den im Ausland lebenden Geschädigten,

die ihre Bindungen zur neuen Heimat nicht zu lösen wünschen, dennoch ein Ruhegeld

zu gewähren.“48

Darin wurden ihm Pension und Hinterbliebenenversorgung nach den Regelungen für die

hamburgischen Staatsangestellten zugesprochen. Für die Berechnung wurde die Zeit seiner

Zwangsemigration mitberücksichtigt und eine Dienstzeit vom 4. Mai 1921 bis zum 31. März

1951 zugrunde gelegt. Sein Antrag auf Rückerstattung der am 19. September 1936 gezahlten

Reichsfluchtsteuer – immerhin 1219,23 Reichsmark49 – wurde allerdings abgelehnt, da die

Anfragen der Oberfinanzdirektion Hamburg nach Belegen dafür beim Finanzamt Rechtes

Alsterufer sowie beim Bankhaus Wilhelm Rée jr., das seinerzeit die Überweisung durchge-

führt hatte, erfolglos geblieben waren.50

An der Rehabilitation durch die Hamburger Medizinische Fakultät und der Anerkennung sei-

ner Ansprüche aus seiner gewaltsam unterbrochenen Lehrtätigkeit durch die Hansestadt konn-

te sich Türkheim indes nicht mehr lange erfreuen. Auf der Frühjahrstagung der C.D.S. im

April 1955 wurde allen Teilnehmern offenbar, daß seine Gesundheit schwer gelitten hatte.

Daraus zog er selbst die Konsequenzen und gab nach seinem letzten Vortrag – er befaßte sich

mit der Geschichte der zahnärztlichen Praxis – nach zehn Jahren im Amt seinen Rücktritt als

Präsident bekannt. Bereits ein paar Stunden später verschlechterte sich sein Gesundheitszu-

stand rapide. Am Mittwoch, dem 27. April 1955, starb Hans Türkheim im Alter von 65 Jahren

an den Folgen eines Herzinfarkts.51 Die Beerdigung fand zwei Tage später in London statt.

47 Mitteilung der Hochschulabteilung der Schulbehörde an den Senat der Freien Hansestadt Hamburg,
19.12.1953, StAH, Hochschulwesen, Dozenten- und Personalakten, IV 1497, Bl. 129 f.
48 Abschrift des Wiedergutmachungsbescheids des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg vom 11.2.1954,
ebd., Bl. 132-134.
49Wiedergutmachungsamt beim Landgericht Hamburg an die Finanzbehörde der Hansestadt Hamburg, 9.7.1952,
StAH, Oberfinanzpräsident, Ablage 1998, T 37, Bl. 201 f.
50 Oberfinanzdirektion Hamburg an das Wiedergutmachungsamt beim Landgericht Hamburg, 13.3.1952, ebd.,
Bl. 207 f.
51 S. Reif 1983, S. 2.
































































































































































































































































































































































